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1. Beratung und Interventionen 

Statistik der Erstkontakte 1997: 

Statistik der Beratungen 

vom 1 . 1 . 1 997 bis 3 1 . 1 2 . 1 997 

In d iesem Zeitraum haben sich 542 Personen in der Anwaltschaft zur Beratung ge­

meldet. 

Davon waren: 

451  Frauen 
91 Männer 

Thema: 

o G leichbehandlungsgesetz 
o Öffentl icher D ienst 
o Sexuelle Belästigung 
o Arbeitsrecht 
o Sozialvers icherungsrecht 
o Sonstige G leichbehandlungsfragen 

Bu ndesländer: 

o Wien 
o N iederösterreich 
o Oberösterreich 
o Salzburg 
o Tirol 
o Vorarlberg 
o Kärnten 
o Steiermark 
o Burgenland 
o Bundesland nicht angegeben 
o Ausland 

182 
75 

1 25 
22 
8 

1 30 

337 
36 
45 
25 
1 8  
1 8  
8 

30 
1 0  
1 2  
3 
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1.2. personenkreise, die die Beratung der Gleichbehandlungs­

anwaltschaft in Anspruch genommen haben: 

a) zu den Diskriminierungstatbeständen des Gleichbehandlungsgesetzes: 

1 .  Diskriminierte Frauen 

2. Andere Ansprechpartnerl nnen außerhalb des Betriebes 

3. Frauenberatungsstellen/Gleichbehandlungsbeauftragte 

4. AKlÖGB 

5. Betriebsräte/Betriebsrätinnen 

6. Andere Ansprechpartnerl nnen im Betrieb 

b) zum Thema sexuelle Belästigung: 

1 .  Andere Ansprechpartnerl nnen außerhalb des Betriebes 

2. Belästigte Frauen 

3. AKlÖGB 

4 .  Frauenberatungsstellen/Gleichbehandlungsbeauftragte 

5. Andere Ansprechpartnerlnnen im Betrieb 

6. Betriebsräte/Betriebsrätinnen 

7. Männer für Frau/Freundin,  Kollegin 

8.  Frauen für Freundin, Kollegin ,  Tochter 

89 

52 

1 3  

1 0  

9 

9 

1 82 

44 

38 

1 2  

1 0  

7 

6 

3 

5 

1 25 
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1.3. Inhaltliche Schwerpunkte der Beratungen nach Diskrimi­

nierungsbereichen: 

Beratungen zu den Bestjmmungen des Glejchbehandlungsgesetzes: 

Sexuelle Belästigung 

Mehrfachdiskriminierung ohne eindeutigen Schwerpunkt 

Begründung des Arbeitsverhältnisses 

Geschlechtsneutrale Ste"enausschreibung/Sprache 

Entgelt/freiwi"ige Sozialleistungen 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

Arbeitsbedingungen/Mobbing 

Beförderung 

Aus-lWeiterbi ldung 

1,4 Allgemeine Tendenzen: 

� Die Zahl der Erstkontakte ist weiter angestiegen; 

40,7 % 

1 7 ,3 % 

1 3,3 % 

7 ,2% 

5,9 % 

5 ,9% 

5,5% 

3,6 % 

0,6% 

� Die Anfragen aus fast al len Bundesländern (ausgenommen N iederösterreich) 

haben zugenommen; 

� Beratungsanfragen wegen Fä"en von sexueller Belästigung sind gestiegen und 

stellen nun mit über 40% aller Anfragen zum Gleichbehandlungsgesetz zahlen­

mäßig einen Schwerpunkt der Beratungstätigkeit dar. 
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,.. Die Beschwerden über Diskrimin ierungen bei der Begründung eines 

Arbeitsverhältnisses sind stark zurückgegangen, d ie Kontakte im 

Z�sammenhang mit der Beendigung eines Arbeitsverhältn isses aber gegenüber 

dem Vorjahr gestiegen .  

).- Anfragen bzw. Beschwerden über n icht geschlechtsneutral formul ierte Stei lenaus­

schreibungen - auch unabhängig von Bewerbungen - erreichten d ie Gleichbe­

handlungsanwaltschaft häufiger als im Vorjahr. Ebenso scheint die Sensibi l ität gegen­

über aussch l ießl ich maskul inen Personenbezeichnungen gestiegen zu sein .  D ies 

betrifft auch d ie Empörung über d ie Gestaltung von Formularen (Paßanträge etc . )  

).- Die Anfragen von Personen außerhalb eines Betriebes (z.B . Beraterinnen/Ange­

hörige) haben stark zugenommen. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft wird als Be­

ratungseinrichtung zu nehmend auch schon präventiv als I nformationsstelle genützt, 

das heißt, ihr Bekanntheitsg rad als spezifische ServicesteIle für Gleichbehand­

lungsfragen ist gestiegen. 

,. Vor al lem zum Tatbestand der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz sind -

vermutlich im Zusammenhang auch mit der medialen Aufbereitung - wesentl ich 

mehr Anfragen als in den vergangenen Berichtszeiträumen gestellt worden. 

Frauen und Männer informierten s ich vor al lem über d ie gesetzlichen Bestimmun­

gen , über Fragen der Abgrenzung zu n icht rechtswidrigem Verhalten und über d ie 

Auswirkungen der Beweislastregelung. 
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2. Themenschwerpunkte und Tendenzen in den 

einzelnen Diskriminierungsbereichen: 

2.1. Gebot der geschlechtsneutralen Stellenausschreibung: 

Die eingegangenen Beschwerden zeigen eine erhöhte Sensibil isierung steIlensu­

chender Frauen für Verletzungen des Gebots der geschlechtsneutralen SteI lenaus­

schreibung. Die Übung eines geschlechtsneutralen Sprachgebrauchs scheint s ich 

nach d iesen Erfahrungen doch mehr und mehr durchzusetzen. I mmer mehr Frauen 

erwarten eine klare Formul ierung, durch d ie sie als Bewerberinnen angesprochen 

werden. 

Um so mehr ü berrascht es Anruferinnen in der G leichbehandlungsanwaltschaft, daß 

für d ie Fäl le, in  denen ein privater Arbeitgeber eine Stelle entgegen dem gesetzli­

chen Gebot der geschlechtsneutralen Stel lenausschreibung männl ich textiert, nach 

wie vor keine Sanktion vorgesehen ist. 

Um den Vorgaben des Gesetzes pro forma zu entsprechen, sind viele Unternehmen 

dazu ü bergegangen, zwar weiterhin d ie männlichen Berufsbezeichnungen zu ver­

wenden, die Ausschreibung jedoch mit dem Satz " Im Sinne des G leichbehandlungs­

gesetzes wenden wir uns an Damen und Herren gleichermaßen" zu ergänzen .  

Eine U mgehung der gesetzl ichen Regelung ist vor allem dann anzunehmen und wird 

auch von den Frauen als solche empfunden, wenn für diesen "Zu"satz ein wesentl ich 

kleineres Format gewählt wird ,  als für den restl ichen Text. 

U mgekehrt sind Frauen häufig verärgert darüber, wenn die geschlechtsneutrale 

Formul ierung in der Ausschreibung zwar verwendet wird ,  sie bei der Kontaktauf­

nahme mit dem Betrieb jedoch die Auskunft erhalten, daß man nur den gesetzlichen 

III-168 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)12 von 141

www.parlament.gv.at



1 1  

Anforderungen genüge tun mußte und tatsächl ich nur Männer für d ie ausgeschrie­

bene Tätigkeit suche. 

Daß das Bewußtsein für Chancengleicheit von Frauen und Männern auf einem n icht 

geschlechtsspezifisch geteilten Arbeitsmarkt den gesetzl ichen Bestimmungen häufig 

noch nicht entspricht, und d ie Bestimmungen Arbeitgeberinnen offenbar immer noch 

unzureichend bekannt sind , zeigen auch folgende Beispiele: 

* Ein Arbeitgeber meldet Bedenken an,  daß sich bei einer geschlechtsneutralen 

Stellenausschreibung bei ihm auch Frauen melden würden, er aber nur Männer 

suche. Die Frauen seien dann empört, daß er überhaupt geschlechtsneutral aus­

geschrieben habe und sie sich die Mühe der Bewerbung umsonst gemacht hät­

ten.  Neu für ihn ist, daß er über das Gebot der geschlechtsneutralen Steilenaus­

schreibung h inaus auch beim Zustandekommen des Dienstvertrages durch das 

Gleichbehandlungsgesetz insofern eingeschränkt ist, als er nicht ein Geschlecht 

ausschl iessen darf. 

* Auf ein Stel leninserat, in dem ein "Technischer Zeichner" gesucht wird ,  meldet 

sich eine entsprechend qual ifizierte Frau und wird mit dem H inweis abgewiesen, 

es würden nur Männer gesucht, es gäbe nur männl iche Technische Zeichner und 

eine Frau würde das Arbeitsklima stören. Von ihrer Standesvertretung erhält s ie 

d ie Auskunft, daß sich der Arbeitgeber das Geschlecht seiner Mitarbeiterinnen 

aussuchen könne. 

2.2. Begründung des Arbeitsverhältnisses: 

Die Hauptbeschwerdepunkte von Frauen anläßl ich des N ichtzustandekommens ei­

nes Arbeitsverhältn isses sind immer wieder d ie g leichen: 

o Mädchen werden von der Ausbildung in (für Frauen) nichttrad itionellen Berufen 

ferngehalten ; 

III-168 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 13 von 141

www.parlament.gv.at



12 

o Trotz erfolgreicher Berufsausbildung im Ausland, sind in  Österreich manche 

Berufssparten (wie Pilotin ,  Croupiere,  Tätigkeiten im Sicherheitsdienst, etc . )  für 

Frauen nahezu verschlossen, auch wenn bereits einige wenige Frauen z. B .  als 

Pilotinnen tätig sind . 

o Frauen wird vor der Einstellungszusage ein Schwangerschaftstest abverlangt; 

o Der Ausschluß von Frauen wird mit der Notwendigkeit von Nachtarbeit, mit feh­

lenden sanitären Einrichtungen, mit Kundenerwartungen, mit der angeblich gerin­

geren Körperkraft von Frauen etc. begründet. 

Zum Themenbereich Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bei der Begründung 

eines Arbeitsverhältnisses melden sich auch einzelne Männer in eigener Sache. S ie 

beschweren sich zumeist, daß Frauen für Sekretariatstätigkeiten bevorzugt werden, 

bzw. einzelne Restaurantbetriebe nur weibl iches Servierpersonal wünschen. D iese 

Beschwerden fallen meist ganz besonders heftig aus, weil d ie Männer den Eindruck 

haben, daß Frauen mittlerweile überal l  "hineingefördert" wurden, d ie eigentl ichen 

D iskrimin ierungsopfer nun aber unter den Männern zu suchen seien. 

Zu den angesprochenen Argumenten von Betrieben gegen d ie Beschäftigung von 

Frauen können folgende Beispiele angeführt werden: 

* Arbeitsbegleiterinnen im ländl ichen Bereich, d ie Mädchen und Burschen bei der 

Lehrstel lensuche betreuen, berichten , daß in den "nicht traditionellen" Bereichen, 

z.B .  auch im E isenwarenhandel bzw. in Gärtnereigroßbetrieben Mädchen keine 

Chance auf Begründung eines Lehrverhältnisses hätten. 

* Eine I nformatikerin bewirbt sich als E DV-Mitarbeiterin zur Datenbankbetreuung 

einer Ein lagensicherungsgesel lschaft. Für den Termin vor der Personal kommissi­

on muß sie ein ärztl iches Attest, daß keine Schwangerschaft vorliegt, mitbringen. 

* Frauen, d ie sich als M itarbeiterinnen einer Drogeriekette bewerben, müssen einen 

negativen Schwangerschaftstest vorlegen. 
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* Ein Gynäkologe meldet, daß Frauen in seiner Praxis vermehrt eine fachärztl iche 

Bestätigung benötigen, daß sie nicht schwanger sind . Dies sei Bedingung , daß 

Frauen überhaupt e ine Anstel lung bekommen. 

* Eine LKW-Fahrerin mit langer Berufspraxis wird vom Fuhrparkleiter mit dem Ar­

gument abgelehnt, d ie Arbeit sei für eine Frau zu schwer. 

* Einer Bewerberin wird mitgetei lt, daß man sich für einen "höherqual ifizierten" 

Mann entschieden hat. Im nachh inein konnte sie in Erfahru ng bringen , daß d ieser 

Mann ein Stud ienkol lege von ihr ist, von dem sie weiß, daß er für d iese Position 

im Gegensatz zu ihr keine spezielle Qual ifikation und Berufserfahrung mitbringt. 

* Eine Graphikerin ,  d ie sich bei einer Firma als Schilderherstel lerin beworben hat, 

wird abgelehnt mit der Begründung, sie müsse Nachtarbeit machen. 

* Eine ju nge Frau,  d ie bereits im Ausland Berufserfahrung sammeln konnte, wird 

aufgrund ihres Geschlechts als Croupiere abgelehnt. 

* Eine Frau bewirbt s ich bei drei F irmen für den S icherheitsd ienst und erhält d ie 

telefonische Auskunft, es würden keine Frauen aufgenommen. 

Die I ntervention der Gleichbehandlungsanwaltschaft bei den betreffenden Betrie­

ben ergibt folgendes Bi ld :  Led iglich für Frauen, d ie über eine DetektivI nnenkon­

zession verfügen würden, gäbe es eine Mögl ichkeit, im Bereich von Teams zur 

Bekämpfung von Ladend iebstahl  eingesetzt zu werden, da h ier d ie I ntuition von 

Frauen sehr geschätzt werde. Ansonsten würde man keine Frauen beschäftigen, 

da d ie Kunden rlur Männer wünschten� Begründet wird d ies wiederum mit der al l­

gemeinen körperl ichen Überlegenheit von Männern .  

* Ein Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes aus dem Jahr 1 994 besagt, daß, 

wer einmal in d ie Liste der Rechtsanwältinnen eingetragen war, n icht mehr als 

Konzipientl n arbeiten kann.  

III-168 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 15 von 141

www.parlament.gv.at



14 

Diese Auslegung der geltenden Rechtslage trifft vor al lem Frauen, d ie aufgrund 

von Kinderbetreuungspfl ichten ihre anwaltliche Tätigkeit n icht selbständig aus­

üben können und daher auf ein Angestelltenverhältn is angewiesen sind. 

* Ein Personalvermittlungsservice teilt einer Juristin mit, daß d ie betreffende Steu­

erberatungskanzlei nur Männer wünsche. 

* Eine Doppel-Akademikerin mit ausgezeichneter einschlägiger Berufserfahrung hat 

s ich auf eine Annonce für "Chemikerführungskräftenachwuchs" beworben .  Die 

Firma entscheidet sich für einen männl ichen Bewerber und begründet d ies mit "zu 

erwartender Exponiertheit unseres späteren Repräsentanten im südostas iatischen 

Raum". 

Gegenüber der G leichbehandlungsanwaltschaft wird d ieses Argument dah inge­

hend ausgeführt, daß es zur Zeit noch ein zu hohes Risiko für Unternehmen dar­

stel le, d iese Position einer Frau zu übergeben. Frauen würden in wen ig entwickel­

ten Ländern noch nicht so behandelt wie in Mitteleuropa. I m  I ran gäbe es keine 

G leichbehandlung und kein Gleichbehandlungsgesetz. 

Da der potentielle Arbeitsmarkt für d ie betroffene Akademikerin sehr klein ist, 

n immt sie von einer weiteren Verfolgung ihrer Beschwerde Abstand. 

* Die Bewerbung einer Frau als Verkaufsrepräsentantin für Gemeinschaftsverpfle­

gung wurde bereits zum zweiten Mal (das erste Mal für den Bereich Party-Service) 

vom Genera ldirektor der F i rma abgelehnt mit der Begründung ,  er wünsche keine 

Frau in leitender Funktion . Dies, obwohl d ie betroffene Frau zunächst durch eine 

beauftragte Managementberatungsfirma und den fachl ich zuständ igen Abtei lungs­

leiter als bestgeeignet ausgesucht wurde. 

* Ein Tischler fühlt sich diskriminiert, wei l  d ie vakante Stelle eines/r Fachbetreuer/in 

für eine Frauenwerkstätte mit einer Frau besetzt werden sol lte. E ine Nachfrage 

bei der zuständigen Stelle ergab, daß der Posten mit einem anderen Mann be­

setzt wurde. 
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* Ein Kellner beschwert sich, daß häufig Stelleninserate im Gastgewerbebereich 

ausschließlich für Frauen ausgeschrieben sind. 

2.3. Festsetzung des Entgelts: 

Die Diskriminierung bei der Festsetzung des Entgelts besteht nach wie vor in  ver­

schiedenen, variationsreichen Erscheinungsformen. Sie ist immer Ergebnis der von 

der Real ität überholten Vorstel lung, wonach vorrangig der Mann der Erwerbsarbeit 

nachgeht und seine berufl iche Tätigkeit daher gesel lschaftl ich höher zu bewerten 

wäre. D iese unterschied l iche Bewertung von Frauen- und Männerarbeit bzw. die Ar­

gu mentation wird vor al lem in den Produktionsbetrieben auf der Ebene der Ar­

beiterinnen, unter der Oberfläche aber auch überal l  sonst verwendet. 

E in typisches Beispiel aus der tägl ichen Beratungspraxis: 

* Eine Arbeiterin in einem Modellspielzeugfertigungsbetrieb beschwert sich, daß 

s ie ,  verg l ichen mit ihrem männlichen Kol legen, der unmittelbar neben ihr  die glei­

che Tätigkeit verrichtet, zuwenig Lohn erhält. Der Kollege ist zwar länger im Be­

trieb, sein Lohn ist aber fix. I m  Gegensatz dazu ist ihr  Lohn zum größten Teil ab­

hängig von Tagessätzen ,  die je nach Arbeitsleistung ausbezah lt werden. 

Auf I ntervention der Gleichbehandlungsanwaltschaft bestreitet der Arbeitgeber 

zunächst vehement eine Diskrimin ieru ng, meint jedoch im Verlauf des Gesprä­

ches, daß Männer eben Famil ien erhalten müßten,  daß das immer so sein werde, 

und sie daher zu Recht mehr bezahlt bekämen . Sonst ginge auch d ie Wirtschaft 

zugrunde. Schließl ich würden es die männl ichen Arbeiter n icht akzeptieren,  wenn 

Frauen g leich viel Lohn erh ielten .  

Die G leichbehandlungsanwaltschaft konnte erreichen, daß die betroffene Arbeite­

rin in der Folge einen entsprechend höheren Lohn ausbezahlt bekam. 
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Für die einzelne Frau ist es nach wie vor schwer, ohne Nachteile für ihre Person 

bzw. ihren Arbeitsplatz eine bestehende Diskriminierung bei der Entgeltfestsetzung 

zu bekämpfen. Eine wesentliche Rolle spielen gerade bei d ieser Diskriminierungs­

form d ie Betriebsrätinnen. Diese setzen s ich vermehrt von sich aus für d ie G leichstel­

lung ihrer Kolleginnen im Betrieb ein , vor allem, wenn von d iskriminierenden Einstu­

fungen mehrere Frauen betroffen sind . 

I n  einem wegen der großen Gesamtsumme besonders spektakulären Fal l konnten 

d ie Betriebsräte erst nach Schl ießung der Betriebsstätte, dann aber sehr erfolgreich 

im Namen von 1 50 Arbeiterinnen und elf weibl ichen Angestellten deren Forderungen 

nach g leicher Entlohnung wie ihre männl ichen Kol legen geltend machen. Für d ie 

Arbeiterinnen konnte die I nteressenvertretung eine Nachzahlung von insgesamt 

1 8,5 Mio Schi l l ing erreichen. 

Für die Angestellten brachte d ie Gleichbehandlungsanwaltschaft zunächst einen An­

trag auf Überprüfung einer Diskrimin ierung bei der Gleichbehandlungskommission 

ein .  Diese kam zur Auffassu ng, daß eine geschlechtsspezifische Diskrimin ierung bei 

der E instufung vorlag,  woraufhin die elf Frauen beim Insolvenz-Ausfal lgeld-Fonds 

insgesamt 3 Mio Schi l l ing Schadenersatz erfolgreich geltend machten. 

I n  der Beratungspraxis der Gleichbehandlungsanwaltschaft spürbar war auch d ie 

Unterstützung der Betriebsräti nnen durch die Versendung der Sammlung "Anträge 

an die G leichbehandlungskommission", Betriebsrätinnen fühlten sich durch d ie be­

schriebenen Fälle bestärkt, ähnl iche Themen in ihrem Betrieb aufzugreifen und das 

Beratungsangebot der Gleichbehandlungsanwaltschaft in Anspruch zu nehmen . 

* Die Betriebsrätin einer Autobezügeherstellungsfirma bringt vor, daß Frauen in ih­

rem Betrieb um ÖS 12,- pro Stunde weniger verdienen als ihre männl ichen Kol le­

gen. M it Unterstützung der Gleichbehandlungsanwaltschaft führt sie entsprechen­

de Lohnverhandlungen . 

* Ein Betriebsrat meldet s ich für Kol leginnen, die trotz Leitungsposition nicht in der­

selben Verwendungsgruppe sind wie ihre männl ichen Kollegen. 
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• Eine Besoldungsordnung aus dem kirchl ichen Bereich s ieht vor, daß insgesamt 

zehn Vordienstjahre angerechnet werden können . Für Männer g ibt es zusätzlich 

die Mög lichkeit, ein Jahr Zivil- oder Präsenzd ienst anzurechnen. 

• I n  einem Betrieb l iegt eine Betriebsvereinbarung vor, wonach Männer zehn Jahre, 

Frauen ledigl ich fünf Jahre für die Betriebspension angerechnet bekommen. 

• Eine Betriebsrätin erkund igt sich für Kolleginnen, d ie als Schreibkräfte (eine Grup­

pe , die nur aus Frauen besteht) falsch eingestuft sind. 

• Eine ExporUlmportassistentin wird nach Karenz gekündigt, der an ihrer Stelle ein­

gestel lte Mann verd ient trotz geringerer Berufspraxis mehr. 

Viele Frauen "bezahlen" ihr Vordringen in traditionell männl iche B ranchen bei der 

monatl ichen Gehaltsabrechnung. Daran können sie ablesen, daß ihre Arbeit, auch 

wenn sie die gleichen Tätigkeiten wie die der männl ichen Kol legen umfaßt, nicht als 

gleichwertig anerkannt wird ,  oder aber ihre Qualifikationen negiert werden. 

Wie d ie Arbeitsreal ität von jungen Frauen in männlich dominierten B ranchen aus­

sieht, zeigen folgende Fälle aus der Beratung: 

• Eine Kraftfahrzeugmechanikerin meldet sich, da sie nicht ihrer Ausbi ldung gemäß 

bezah lt wird .  Sie hat eigens die Meisterprüfung angestrebt, um sich gegenüber 

Vorurteilen und Abwertung ihrer Leistung in d iesem männerdominierten Beruf zur 

Wehr setzen zu können, das scheint ihr jedoch eher zu schaden . 

Es ist ihr aufgrund ihres Geschlechtes fast unmögl ich , eine Beschäftigung zu er­

langen . Zum Zeitpunkt der Beratung arbeitet sie in einem Betrieb, in dem sie we­

n iger bezahlt bekommt als ihre Kol legen, die eine geringere Qual if ikation aufwei­

sen . Sie wird immer häufiger zu Hi lfsarbeiten herangezogen, offenbar um ihr zu 

zeigen , welcher berufliche Platz für Frauen angemessen ist. Bei Bewerbungen 

wird ihr regelmäßig zu verstehen gegeben, daß sie nie so gut sein könne wie ein 
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Mann. Deshalb nimmt sie auch d ie schlechtere Entlohnung und Behandlung in 

Kauf. 

* Eine Gärtnerin bekommt trotz gleichen Voraussetzungen wesentlich weniger Ent­

gelt a ls ihr männl icher Kol lege. Der Mann bekommt für 37 Stunden ÖS 27.000,-­

brutto, d ie Frau bei einer Arbeitszeit von 40 Stunden und 1 0  Überstunden ÖS 

21 .000,-. Als Begründung hört sie, dem Betrieb ginge es wirtschaftl ich schlecht. 

* Eine jüngere Organisationsprogrammiererin arbeitet als Projektleiterin in einer 

Abtei lung nur mit Männern .  Im Zuge einer Ausbildung in Organ isationsentwicklung 

wird sie angefeindet, ihr wird die Qualifikation geneidet. I hr Projekt wird abgesetzt 

und sie wird gehaltlich zurückgestuft mit dem Argument, daß sie unberechtigt 

Projektleiterbezüge erhalten würde. Männl iche Kol legen erhalten ihr Projektleiter­

gehalt auch für d ie Zeit, in der sie gerade keine Projekte beaufsichtigen. 

Die betroffene Frau entschließt sich zur einvernehml ichen Lösung des Arbeitsver­

hältnisses. 

* Fünf männliche Redakteu re des aktuellen Dienstes eines Landesstud ios werden 

im Zuge einer d iesbezügl ichen Arbeits- und Sozialgerichtsentscheidung höher ge­

reiht. Der einzigen weibl ichen Redakteurin wird d ies verweigert. Man argumentiert, 

daß d ie dazu notwendigen Live-Sendungen von ihr nicht erbracht würden. Ein 

männlicher Kol lege, der ebenfal ls keine Live-Sendungen gestaltet, wird dennoch 

höhergereiht. Trotz Unterstützung der Gleichbehandlungsanwaltschaft und der 

Betriebsrätin g ibt die betroffene Frau aus Angst vor Isol ierung dem starken Druck 

der Geschäftsleitung nach und läßt sich mit der Zusage eines in Aussicht gestell­

ten neuen Gehaltsschemas, das ihr entgegenkommen sol l ,  vertrösten.  

* Eine Graphikerin mit Gartenbauausbi ldung , d ie bei einer Zeitschrift a ls Layouterin 

tätig ist, verdient um ÖS 4000,- weniger als ihr Kol lege , mit dem sie den Tätig­

keitsbereich teilt. Sie hat vier Jahre mehr Berufserfahrung. Die Geschäftsleitung 

argumentiert, daß sich d ie wirtschaftl iche Lage verschlechtert habe. Mit I nforma­

tionen der G leichbehandlungsanwaltschaft gel ingt es ihr, eine Gehaltserhöhung 

zu erreichen. 
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Eine Zunahme der Beratungen zum Thema Diskriminierung von T eilzeitbeschäftig­

ten war im Berichtszeitraum feststel lbar. Teilzeitbeschäftigte beschwerten sich über 

d iskriminierende Regelungen in Betriebsvereinbarungen und Kollektiwerträgen, d ie 

sie von freiwill igen Leistungen des/der Arbeitgeberln ausschl ießen. Siehe dazu auch 

die beiden Anträge auf Erstellung eines Gutachtens ( 1 2/97; 13/97) der Gleichbe­

handlungsanwaltschaft an d ie Gleichbehandlungskommission (Seite 4 1/42). 

2.4. Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung auf betrieblicher 

Ebene: 

Diskriminierung bei der betriebl ichen Aus- und Weiterbildung zeitigt massive Konse­

quenzen für Frauen, die in d ieser Form benachteiligt werden. Folgen des von vielen 

Frauen zunächst wenig beachteten Ausschlusses von der Erlangung von Zu­

satzqualifikati.onen sind d ie N ichtbeachtung bei Gehaltserhöhungen, bei der Vertei­

lung von verantwortlichen (und entsprechend entlohnten) Tätigkeiten und der N icht­

beachtung bei der Besetzung von Leitungspositionen . 

Der Ausschluß von Mitarbeiterinnen von Weiterbildungsmaßnahmen dürfte häufig 

bereits in der Absicht erfolgen , auf längere S icht d ie Arbeitssplätze der Männer zu 

erhalten, während für Frauen kein dauerhaftes Arbeitsverhältnis geplant ist. 

Einen besonders folgenschweren Fall der Diskriminierung einer Frau bei der innerbe­

trieblichen Weiterbildung hatte die Gleichbehandlungskommission auf Antrag der 

Gleichbehandlungsanwaltschaft (8/97) zu überprüfen (siehe ausführl ich Seite 40/4 1). 

Eine junge Pilotin, d ie nach mutterschaftsbedingter Karenz vom Arbeitgeber n icht den 

Anforderungen einer längeren Absenz entsprechend requalifiziert wurde und an be­

triebsintemen Selektionstests scheiterte, wird mit den Folgen d ieser Diskriminierung 

wohl ihr ganzes weiteres Berufsleben zu kämpfen haben. 
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2.5. Beruflicher Aufstieg, insbesondere Beförderungen: 

Besonders in traditionell männlichen sowie traditionell stark hierarchischen Branchen 

stoßen Frauen noch auf unüberwindbare Vorurteile, d ie sie von der Erlangung einer 

Leitungsposition ausschl ießen . Aber auch in Bereichen, in denen Fusionen häufig 

sind und dadurch die Leitungspositionen ohnehin knapp werden wie z.B .  zur Zeit im 

Banken- und Versicherungsbereich ,  spielen Frauen bei der Besetzung von Füh­

rungspositionen keine Rol le. 

Ein ige typische Fälle aus der Beratung; 

* Der Posten des Direktors einer Bankfil iale in einer kleineren Stadt wird vakant. Die 

langjährige Direktor-Stellvertreterin und bestqual ifizerte Frau wird zugunsten eines 

jüngeren Mannes von außen nicht berücksichtigt. Die Bank bestätigt ihr, daß man 

aufgrund ihrer Qualifikation und Erfahrung auf sie angewiesen sei, für den ländli­

chen Raum jedoch nur eine männliche Leitung in Frage käme. Da sie in ihrer Um­

gebung kaum Arbeitsplatzalternativen hat, beschließt sie nach langem Zögern, d ie 

Beschwerde nicht weiter zu verfolgen . 

* Der langjährigen Mitarbeiterin in der Revisionsabteilung einer Bank wird an läßl ich 

der Neubesetzung der Leitungsposition ein jüngerer, mit d iesem Bereich n icht 

vertrauter Mann als Abteilungsleiter vorgesetzt, da der neue Direktor keine Frau 

an der Spitze der Revisionsabteilung wünsche. Sowohl in der Zeit vor der Beset­

zung als auch als Konsequenz der neuen Leitung , d ie sich als inkompetent er­

weist ,  macht die betreffende Frau,  die sowohl Volks- und Betriebswirtschaft als 

auch Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert hat, praktisch d ie gan­

ze Arbeit. 

Der Leiter bekommt nicht nur ein doppelt so hohes Gehalt wie sie, auch gegen­

über anderen Kollegen in der Abteilung verdient sie als einzige Frau wesentlich 

weniger. Nachdem ihre Beschwerde beim Personalchef als unberechtigt zurück­

gewiesen wird und sich das Klima daraufhin merklich verschlechtert, wendet sie 
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sich an d ie Gleichbehandlungsanwaltschaft. Informiert über ihre Gleichbehand­

lungsanspruche findet sie zu einer annehmbaren, einvernehmlichen Auflösung 

des Dienstverhältn isses. 

* Die Leiterin des Pressereferates einer Interessenvertretung befindet sich nach der 

Geburt von Zwi l l ingen in Teilzeitkarenz. Dies wird zum Anlaß genommen,  ihren 

bisherigen Vertreter zu ihrem Vorgesetzten zu machen. Tatsächl ich jedoch ist sie 

nach wie vor für den gleichen Aufgabenbereich verantwortlich wie bisher, da ihr 

neuer Vorgesetzter mit anderen Bereichen beschäftigt ist. Unklarheiten bei d ieser 

"Umstrukturierung" werden als persönliche Animositäten abgetan . Der männl iche 

Kollege hat ein besonders gutes Verhältnis zum Präsidenten , was von ihm ge­

genüber der betroffenen Frau ausgespielt wird .  Mit Unterstützung der Gleichbe­

handlungsanwaltschaft einigt sich die Beschwerdeführerin mit dem stellvertreten­

den Direktor auf eine ihr und ihrer privaten Situation entgegenkommende Lösung . 

In  einem vom tägl ichen Pressebereich abgetrennten Bereich wird sie selbständig 

und ohne direkten Vorgesetzten eigene Projekte erarbeiten.  

* Einer ausgebildeten Unfal lch irurgin wird ein Mann vorgezogen, der seine Fach­

arztausbildung noch nicht abgeschlossen hat . 

* Eine Pfleged ienstleitung wird durch einen Mann besetzt , obwohl es mehrere zu­

mindest gleichqual ifizierte weibliche Bewerberinnen gibt und das gesamte Pflege­

personal des betreffenden Krankenhauses weiblich ist .  

* Einer Bankangestellten soll die Überleitung in ein unbefristetes Dienstverhältnis 

verweigert werden, daaufgrund ihrer Schwangerschaft die vorgeschriebene ärztl i­

che Untersuchung nicht möglich sei . 

Durch I ntervention des Betriebsrates und mit Unterstützung der G leichbehand­

lungsanwaltschaft wird einer Überleitung zugestimmt, a llerd ings unter der Bed in­

gung einer im Anschluß an die Geburt erfolgenden , positiv verlaufenden ärztlichen 

Untersuchung . In einem ähnlich gelagerten Fall hat der EuGH (Rs. C-1 36/95 v. 

30.4.1998 (Tllibault)  jüngst eine Diskriminierung beim berufl ichen Aufstieg fest-

III-168 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 23 von 141

www.parlament.gv.at



22 

gestellt, wenn während eines Mutterschaftsurlaubes der Anspruch auf d ie jährl i­

che Beurteilung ausgeschlossen wird. 

2.6. Sonstige Arbeitsbedingungen und Mobbing: 

Frauen wenden sich mit den verschiedensten Beschwerden über das Verhalten ihrer 

männlichen Kollegen oder Vorgesetzten ihnen gegenüber an d ie Gleichbehand­

lungsanwaltschaft. 

Sie beschreiben d ieses Verhalten z.B.  als dauerndes Schreien und Brül len, unter 

Druck setzen ,  oder Weitergabe von keiner oder falscher Information. Sie beschreiben 

einen Teufelskreis , in dem sie sich völl ig machtlos fühlen. M it M itteln des Arbeitsrechts 

ist solchem Verhalten nicht zu begegenen . Auch das Gleichbehandlungsgesetz ist nur 

auf einzelne, wenige Fälle anwendbar. I n  vielen Fällen muß d ie Gleichbehandlungs­

anwaltschaft die betroffenen Frauen an Mobbing-Beratungsstellen verweisen, wenn 

die juristische Beratung bzw. Intervention der Gleichbehandlungsanwaltschaft nicht 

sinnvoll erscheint, vielmehr eine psychologische Unterstützung dringend notwendig 

ist. 

Zwei Beispiele aus der Beratungspraxis: 

* Eine ausländische Küchenhilfe bei einer Fast-Food-Kette wird vom Vorgesetzten 

schikaniert, geschlagen, angebrüllt und aufgrund ihrer Hautfarbe beleidigt. Er 

verlangt von ihr Arbeitszeiten, d ie nicht ausgemacht waren und d ie sie n icht ein­

halten kann .  Die Frau ist herzkrank und d ie Beschwerden vers'chlimmern sich . 

Der Vorgesetzte droht ihr, er werde sie soweit bringen, daß sie nach über acht­

jähriger Tätigkeit im Betrieb "ohne einen Schill ing" gehen müsse . 

Durch I ntervention beim Fi l ial leiter gel ingt es der Gleichbehandlungsanwaltschaft, 

zu erreichen, daß d ie Frau in einer anderen Fi l iale eingesetzt wird ,  an einem Ar­

beitsplatz, der ihr entspricht und an dem sie aufgrund geeigneter Arbeitszeiten d ie 

geforderten Arbeitsbedingungen einhalten kann.  
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• Eine vierzigjährige Chefsekretärin wird dem neuen Verwaltungsdirektor eines Privat­

spitals zugeteilt. Er verhält sich ihr gegenüber ungebührl ich, teilt ihr minderwertige 

Arbeiten zu , g ibt ihr widersprüchl iche Anweisungen und folgenschwere Falschaufträ­

ge. Obwohl sie ihr langjähriger Chef als gute Kraft schätzt , fühlt sie s ich völl ig isoliert 

und verzweifelt, eine Versetzung kommt aufgrund ihrer Position nicht in Frage . Auf­

grund ihrer psychischen Ahgegriffenheit sucht sie auf Anraten der Gleichbehand­

lungsanwaltschaft eine Mobbingberatungsstelle auf. 

• Eine Mitarbeiterin eines Erwachsenenbildungsinstituts wird zur Betriebsrätin ge­

wählt (gesonderte Liste) und ab dem Zeitpunkt weder zu Fortbildungsveranstal­

tungen geschickt, noch wird ihr ermögl icht, so wie ihre männl ichen Betriebsratskol­

legen ihre Funktion auszuüben. 

2.7. Beendigung des Arbeitsverhältnisses: 

Drei Probleme bildeten den Schwerpunkt der Beratungen hinsichtl ich Diskriminierung 

von Frauen bei der Auflösung ihres Arbeitsverhältn isses: 

o Kündigung von Frauen, d ie sexuell belästigt wurden; 

o Auflösung von Arbeitsverhältn issen mit Mitarbeiterinnen, d ie aus der mutter­

schaftsbedingten Karenz zurückkehren wollen; 

o aufoktroyierte 'Pensionierung von 55-jährigen weibl ichen Beschäftigten. 

Vor al lem im Versicherungs-, Sparkassen- und Bankensektor ist es weit verbreitet, 

Karenzrückkehrerinnen nicht mehr weiter zu beschäftigen. In vielen Fällen werden 

den Frauen keine Teilzeitarbeitsplätze angeboten, was sie oft zu einer einvernehm­

l ichen Lösung zwingt. Im Sparkassenbereich werden österreichweit Karenzrückkeh­

rerinnen, d ie von Voll- auf Teilzeitarbeit wechseln wollen, gekündigt oder zur Kündi-
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gung gezwungen und neu angestellt. Dadurch verlieren d ie Frauen sämtl iche bis 

dahin erworbenen Anspruche und eine bestehende Defin itivstel lung. 

Verteidigt wird d iese Vorgangsweise mit der Tatsache, daß es nach wie vor zwei ge­

trennte Kollektiwerträge für Voll- und für Teilzeitbeschäftigte g ibt und ein Wechsel 

eine Auflösung des Dienstverhältnisses erfordere. Die Gleichbehandlungsanwalt­

schaft hat zu d ieser, ihrer Ansicht nach diskriminierenden Anwendung von Kollekiv­

verträgen einen Antrag an d ie Gleichbehandlungskommission auf Erstel lung eines 

Gutachtens gerichtet, über den allerdings bis dato noch keine Entscheidung vorl iegt. 

* Eine Bankangestellte wil l nach der Karenz halbtags arbeiten. Sie wird dazu ge­

zwungen zu kündigen, erhält deshalb nur d ie halbe Abfertigung , sie verl iert ihre 

Definitivstellung samt Pensionsanspruch, und muß nach neun Jahren Betriebszu­

gehörigkeit wieder eine Probezeit absolvieren. 

* E iner I nformatikerin und Karenzruckkehrerin ,  d ie in der Behaltefrist dienstfreige­

steI lt wurde, wird eine einvernehml iche Lösung des Arbeitsverhältnisses nahege­

legt. Als sie sich dagegen wehren wil l ,  wird ihr gesagt, daß sie jetzt ihren Mutter­

pfl ichten nachkommen solle. Die F irma brauche keine Frauenrechtlerin ,  zudem 

wäre sie zu teuer. 

* Eine Frau wird drei Tage nach Beginn des Arbeitsverhältnisses gekünd igt, weil sie 

der ehemaligen Freundin des Chefs ähnlich sieht und d ie Chefin befürchtet, daß 

er mit ihr ein Verhältnis anfangen könnte. 

* Eine PR-Sekretärin i m'Kutturbereich will'nach'der'Geburt ihres Kindes Teilzeitka­

renz beanspruchen. D ies wird abgelehnt, statt dessen wird ein Mann eingestel lt, 

der nun teilzeitbeschäftigt ist. Der Frau wird angekündigt, daß sie nach der Behal­

tefrist gekündigt werde. 
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• Eine Diplomingenieurin wird mit 55 Jahren "einvernehmlich" in Pension geschickt, 

Männer erst mit 60 Jahren gemäß Sonderabfertigungsregelung. Es entgehen ihr 

dadurch monatl ich ÖS 3000,- an Prämien. 

• Im  Kollektivvertrag der Banken ist das Pensionsanspruchsalter für Frauen mit 55 

Jahren, für Männer mit 60 Jahren vorgesehen . Weibl iche Bankangestellte werden 

daher unter Umständen unabhängig von ihren Versicherungszeiten in Pension 

geschickt. 

2.8. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: 

Die Beratungsanfragen wegen sexueller Belästigung zeigen eine nach wie vor äußerst 

un befriedigende Situation. E inen Ausbau des rechtlichen Schutzes für die beschwerde­

führende Frau einerseits und eine Schwerpunktsetzung bei Präventivmaßnahmen zur 

gesellschaftlichen und betriebl ichen Sensibil isierung bzw. Vorbeugung von sexueller 

Belästigung von Frauen an ihrem Arbeitsplatz andererseits sind dringend erforderl ich . 

Unter welchen Bedingungen manche Frauen tägl ich ihrer Beschäftigung nachgehen 

müssen,  zeigt sich in der tägl ichen Beratungsarbeit: 

• Beim Bewerbungsgespräch für einen Außendienstposten bei einer Sped ition muß 

sich d ie Bewerberin folgende Fragen gefallen lassen: Wie es für sie sei ,  von vielen 

Männern als Sexualobjekt betrachtet zu werden? Ob eine Möglichkeit zu sexuel­

lem Kontakt mit ihr bestünde? Ob sie mit dem Interviewer auf eine einsame Insel 

fahren würde? etc. Als sie die Fragen abwehrt ,  meint der Betriebsleiter, daß das 

eine das andere ergeben würde. Er läßt eine Zigarette fal len, bückt sich und 

meint, das wäre jetzt vergeblich gewesen, da sie ja gar keinen Rock anhabe. Die 

Frau wehrt sich ,  indem sie d ie Ehefrau des Belästigers anruft und ihr die Vor­

kommnisse erzählt, möchte aber gegen den Belästiger selbst n ichts unternehmen. 
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* Eine Konsulentin einer E DV-Firma entdeckt zufäl l ig, daß auf den B ildschirmen der 

F irma als Bi ldschirmschoner eine Fotomontage mit ihrem Kopf und einem nackten 

Frauenkörper verwendet wird.  Als sie sich darüber empört, wird sie ausgelacht. 

* Die Sekretärin eines Immobilienbüros wird von ihrem Vorgesetzten mit verbalen 

Zudringlichkeiten konfrontiert. Er meint z. B.  wie tol l  es für ihn sei, eine Sekretärin 

mit großer Oberweite zu haben. Als sie s ich immer wieder dagegen wehrt, wird sie 

von ihm mit den Worten gekündigt, sie passe n icht in d ie lockere Atmosphäre des 

Betriebes. 

* Ein Vater ruft für seine Tochter an,  die als Lehrl ing in einer Lebensmittelkette von 

ihrem Vorgesetzten verbal belästigt wird mit Witzen und mit Aufforderungen , sie 

solle ihm einen blasen, etc. 

* Die Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma berichtet, daß sie vorübergehend im Re­

chenzentrum einer großen Bank eingesetzt ist. Sie muß dort die Räume putzen, 

während d ie ausschl ießl ich männl ichen Mitarbeiter noch anwesend sind. Nach ih­

ren Schilderungen sind in diesen elektronisch gesicherten Räumlichkeiten Wände 

und Einrichtungsgegenstände mit Pornofotos tapeziert. Obwohl keine direkten 

Anzügl ichkeiten der männl ichen Mitarbeiter erfolgten, fühlt sie sich durch d iese 

S ituation sehr belastet. S ie weiß, daß sie nur vorübergehend dort eingesetzt sein 

wird ,  da d ie Männer eine farbige Reinigungsfrau bevorzugen, und in der Vergan­

genheit auch eine Afrikanerin dort tätig war. 

* Die M itarbeiterin einer Kantine wird von ihrem Abteilungsleiter belästigt. Er macht 

verbale Übergriffe bind verfolgt s ie auch nach Hause. Sie hat sogar eine Nachricht 

auf dem Band ihres Anrufbeantworters, daß er mit ihr schlafen möchte. Als sie 

sich schließlich beim Direktor beschwert, gibt der Belästiger in einem Sechs­

Augen-Gespräch die Übergriffe zu und entschuldigt sich bei ihr. Seitdem aber 

bringt er Gerüchte in Umlauf, daß sie ihm nachlaufen würde, ihm Angebote ma­

chen,  vor seiner Tür stehen würde. Sie befürchtet nun,  daß sie gekündigt wird ,  da 

ihre Position in der betriebl ichen H ierarchie sehr schlecht ist. 
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M it Unterstützung der Frauenbeauftragten und von mehreren weibl ichen Kol legin­

nen , d ie eine Sachverhaltsdarstellung unterzeichnen, kann sie eine Arbeitsplatz­

garantie für zweieinhalb Jahre ausverhandeln .  Tatsächl ich jedoch kündigt sie 

selbst ein halbes Jahr später, da sie den psychischen Druck durch die Beschimp­

fungen und Belästigungen n icht mehr aushält .  

* Die Zahlkel lnerin eines Szenelokals wird von einem Kollegen massiv belästigt. Er 

erzählt ihr seine Phantasien, welche perversen Sexpraktiken er am l iebsten m it 

ihr machen würde. Als sie sich bei ihrem Geschäftsführer beschwert, meint d ieser 

led igl ich, sie solle freundl icher zu ihm sein .  Von den anderen Kol leg innen be­

kom mt sie auch keine Unterstützung , da d iese alle erst sehr kurz im Betrieb sind 

und kein Risiko eingehen wol len. Der Belästiger hat eine sehr gute Stel lung im  

Betrieb. Auf Grund weiterer Beschimpfungen und Unterstellungen beschwert s ich 

die Frau wieder beim Geschäftsführer, der meint, man könne ihr nicht trauen und 

man brauche so jemanden wie sie nicht. Als sie daraufhin sehr emotional wird ,  

wird sie fristlos entlassen. 

Mit H ilfe der Arbeiterkam mer versucht sie, d ie Entlassung in eine Kündigung u m­

zuwandeln ,  aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen möchte sie aber keine weite­

ren Schritte unternehmen . 

* E ine Ferialpraktikantin in einem Gastgewerbebetrieb in  Vorarlberg wird von einem 

Koch massiv sexuell belästigt . Er greift ihr immer wieder an die Brust und fährt ihr 

mit der Hand in d ie Unterhose.  Trotz der Beschwerde des Mädchens sehen so­

wohl Chef als auch Chefin keine Veranlassung für Konsequenzen gegenüber dem 

Belästiger. Auf I ntervention der Gleichbehandlungsanwaltschaft findet d ie Ferial­

praktikantin bei der örtlichen Arbeiterkam mer Unterstützung . 

* Die Mitarbeiterin einer Reinigungsf i rma wird von einem Vorgesetzten permanent 

m it angedeuteten Küssen und Kosewörtern wie "Zuckermaus" bedacht. Als sie 

d iese Annäherungsversuche zurückweist, verbreitet er in  ihrem Arbeitsumfeld , sie 

hätte als Prostitu ierte gearbeitet. Ihre Stellung im Betrieb wird immer schlechter, 

da auch der Betriebsrat d iese Verleumdungen schürt. Als sie sich an d ie Gleich­

behandlungsanwaltschaft wendet, hat die Frau bereits selbst gekündigt. 
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Der Erfolg einer Beratung bzw. Intervention der Gleichbehandlungsanwaltschaft ist 

vor al lem vom Verhalten des/der Arbeitgeberl n gegenüber dem der Belästigung be­

schuldigten Mann bzw. der Frau,  die sich beschwert, abhängig. Unterstützend ist es, 

wenn der/die Arbeitgeberln eine klare, ablehnende Haltung bezügl ich unerwü nsch­

tem sexua lis iertem Verhalten am Arbeitsplatz einnimmt. Nahezu aussichtslos ist ein 

Vermittlungsversuch der G leichbehandlungsanwaltschaft in Fällen, in denen sich 

der/die Arbeitgeberln sofort hinter den Belästiger stellt bzw. sich als Mann sozusa­

gen automatisch mit ihm identifiziert. E ine wichtige Rolle spielen zusätzlich unterstüt­

zende Betriebsräti nnen und solidarische (d .h .  mutige) Kolleg innen. Ein ige Beispiele 

aus der Beratung: 

* Eine Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und eine Sekretärin werden von einem 

Kollegen mit ordinären und fremdenfeindl ichen Äußerungen und Witzen konfron­

tiert. M it Unterstützung der Gleichbehandlungsanwaltschaft erreichen sie, daß 

sich der Belästiger in Anwesenheit des Vorgesetzen dafür entschuld igt. Es wird 

von den Frauen eine Sachverhaltsdarstellung angefertigt, d ie auf Wunsch des 

Generaldirektors in den Personalakt des Belästigers kommen soll .  Auf Betreiben 

des Personalchefs wird die Aktennotiz nicht in den Personalakt aufgenommen. 

Die Verwarnung durch den Generaldirektor bleibt aber aufrecht. 

* Der Chef einer neu ausgegl iederten Firma fordert drei M itarbeiterinnen zum Grup­

pensex auf. Notfal ls sollen sie auch dazu gezwungen werden. Der Betriebsrat 

unterstützt d ie Frauen und droht mit gerichtl ichen Klagen , wenn d ie Frauen ge­

kündigt werdeR sol lten. 

* Sämtl iche Sekretärinnen eines Industriebetriebes sind mit körperl ichen Übergriffen 

durch einen leitenden Angestellten konfrontiert. Die Frauen können sich wirksam 

dagegen wehren ,  indem sie einen umfassenden Artikel gegen sexuelle Belästi­

gung am Arbeitsplatz in die firmeneigene Zeitung geben. Daraufhin haben sie Ru­

he. 

III-168 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)30 von 141

www.parlament.gv.at



29 

* E ine Wirtschaftsakademikerin arbeitet bei einer internationalen Behörde in Wien. 

Nachdem sie das Verhältnis mit ihrem Kollegen beendet, verbreitet er Gerüchte , 

sie würde ihn sexuell bedrängen und seine Freundin terrorisieren. Vor Kollegen 

macht er Bemerkungen zu ihr wie: "man muß arbeiten, n icht vögeln . . . .  " 

Kollegen beg innen auf seine Verleumdungen zu reag ieren und umarmen sie von 

hinten bzw. machen Bemerkungen , sie könne ihre Röcke ruhig kürzer tragen. 

Ihr Ruf ist ruin iert. Jetzt bekommt sie berufl iche Probleme. Die Verträge al ler Kol­

legen werden verlängert, ihrer nicht. 

Sie weiß von einer Kolleg in ,  daß sie auch wegen d ieses Mannes ihre Arbeit verlo­

ren hat. Sie möchte ihre Kolleginnen gegen den Mann mobil isieren . 

* Angeregt durch d ie öffentl iche Diskussion über sexuelle Belästigung am Arbeits­

platz äußert ein Geschäftsführer gegenüber seiner Sekretärin seine Meinung dar­

über, daß Frauen ja belästigt werden wollen und alle Frauen, d ie vor ihr im Büro 

gearbeitet hätten ,  auch nichts dagegen gehabt hätten.  

Auf I ntervention der Gleichbehandlungsanwaltschaft entschuldigt sich der Ge­

schäftsführer bei seiner Sekretärin für diese Äußerung, es wäre nicht so gemeint 

gewesen. Darüber hinaus bietet er der Gleichbehandlungsanwaltschaft an, seine 

Sekretärin in H inkunft auch gegenüber "Sprüchen" von Kunden zu verteidigen . 

* Eine Betriebsrätin setzt sich für eine Kol legin ein, die am Arbeitsplatz vergewaltigt 

wurde. Der Vergewaltiger wird daraufh in entlassen . 

Die Verstrickung einer selbstbewußten jungen Frau in einen für sie aussichtslosen 

Kampf, ihre scheinbare-Wandlung vom Opfer zur Täterin zeigt folgender Fal l ,  stell­

vertretend für zahlreiche an die G leichbehandlungsanwaltschaft herangetragene 

ähnl iche Probleme: 

* E ine junge Mitarbeiterin in der Öffentl ichkeitsarbeit einer kirchlichen Einrichtung 

wird von einem Kollegen einer anderen Abteilung längere Zeit durch verbale se­

xuelle Anspielungen belästigt, d ie sie zurückweist und ansonsten ignoriert. Pro­

blematisch wird es für sie, weil sie einen Posten in der Abtei lung des Belästigers 

III-168 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 31 von 141

www.parlament.gv.at



30 

anstrebt. Als er eines Tages direkt hinter ihr zu onanieren beginnt, fühlt sie sich 

derart gedemütigt, daß die Situation für sie unerträglich wird .  Sie beschwert sich 

bei ihrem Vorgesetzten. Zunächst glaubt man ihr und will sie auch unterstützen. In 

der Folge jedoch, da der Belästiger d ie Anschuldigungen zurückweist und ihr un­

terstellt, s ie wolle nur seinen Job haben, zieht sich der Vorgesetzte auf die Positi­

on 'Aussage gegen Aussage' zurück. 

Obwohl sich die Frau intensiv um eine Lösung der Angelegenheit bemüht, weil sie 

im Grunde nur frei von sexueller Belästigung arbeiten möchte, animiert der Arbeit­

geber den Belästiger, d ie Frau zur Klärung der Angelegenheit wegen übler Nach­

rede zu klagen. Die angespannte nervliche Situation beginnt auch die Beziehung 

zu ihrer kleinen Tochter als Alleinerzieherin zu belasten und sie sagt daraufhin zu , 

daß sie nichts gegen den Belästiger unternehmen wil l ,  wenn sie dadurch keinen 

berufl ichen Nachteil erfährt. Die Aussicht auf den angestrebten Posten in der be­

treffenden Abteilung mußte sie längst aufgeben. 

Schl ießlich wird ihr angekündigt, daß ein Disziplinarverfahren gegen sie eingelei­

tet werden müsse, sonst würde der Belästiger sie wegen übler Nachrede klagen. 

Käme er damit durch, wäre es ein Grund, sie zu entlassen .  

Obwohl es eine weitere Frau g ibt, die zumindest die verbalen Übergriffe bestäti­

gen kann,  bekommt sie absolutes Schweigeverbot auferlegt. Nur mit H ilfe der Ein­

schaltung der örtlichen Arbeiterkammer gelingt es, eine Eskalation des Konfliktes 

zu vermeiden und zumindest gravierende, negative innerbetrieblichen Konse­

quenzen für d ie betroffene Frau zu vermeiden. 

Vorschläge für gesetzliche Verbesserungen, die sich aufgrund der Beratungsarbeit 

ergeben, Vorschläge zur.Verbesserung-des Schutzes sexuell-belästigter Frauen und 

Vorschläge, wie Belästigung als Form von Gewalt gegen Frauen in der Arbeitswelt 

vielleicht von vornherein verh indert werden könnte, sind in Kapitel 9 ausführlich dar­

gestellt. 

Eine Mögl ichkeit, präventiv gegen sexuelle Belästigungen zu wirken ,  wurde in einem 

Berufsausbildungszentrum erprobt. In einem Ausbildungsgang für traditionell als 

"männlich" geltende Berufszweige hatte es Vorkommnisse gegeben , d ie die betrof-
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fenen Frauen nicht mehr weiterverfolgen wollten. Gemeinsam mit der Leitung d ieser 

Ausbildung wurde folgende Vorgangsweise erprobt: 

Für d ie ausschließlich männl ichen Ausbildner wurde eine halbtäg ige Schulung durch 

die Gleichbehandlungsanwältin in Sachen Gleichbehandlung im allgemeinen und 

Diskrimin ierung durch sexuelle Belästigung im besonderen abgehalten .  

D ie Tei lnehmerinnen a m  nächsten Ausbildungsgang im Berufsbildungszentrum er­

hielten zu Ausbildungsbeginn eine Informationsbroschüre. 

Darin wurden d ie männl ichen Teilnehmer speziell darauf h ingewiesen,  daß sich das 

Gleichbehandlungsgesetz zwar grundsätzlich an die Arbeitgeberinnen als Adressa­

ten richtet, i m  Fal l  sexueller Belästigung aber auch Arbeitskol legen haftbar ( im Sinne 

von schadenersatzpfl ichtig ) werden können, wenn s ie sich gesetzwidrig verhalten.  

Die weibl ichen Teilnehmerinnen wurden darüber informiert, daß s ie sich "dumme 

Sprüche", sexistische Witze und Schl immeres am Arbeitsplatz n icht gefallen lassen 

müssen, sondern durch das Gleichbehandlungsgesetz davor geschützt sind . 

Gleichzeitig wurde auf die Mög lichkeit der Kontaktaufnahme m it der Gleichbehand­

lungsanwaltschaft hingewiesen,  da eine namentl ich konkretisierte , "interne" An­

sprechpartnerin mangels einer Ausbildnerin nicht genannt werden konnte. 

D ie Namhaftmachung einer Ansprechpartnerin im Ausbildungs- bzw. Arbeitsbereich 

selbst (und lediglich unterstützt durch die Gleichbehandlungsanwaltschaft) erscheint 

al lerd ings längerfristig wirksamer. 

III-168 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 33 von 141

www.parlament.gv.at



32 

3.  Die Kommissionsarbeit d�.r Gleichbehandlungs­
anwaltschaft im Jahre 1 997 

Tabelle: Komm;ss;onsarbe;t der Anwaltschaft für Gle;ch­

behandlungsfragen 1991-1997 

Seit der Einrichtung der Anwaltschaft für Gleichbehandlungsfragen 1 991 bis Jah­

resende 1 997 wurden in der Gleichbehandlungskommission insgesamt 94 Über­

prüfungsverfahren eingeleitet. 

65 Verfahren hat d ie Gleichbehandlungskommission aufgrund eines Antrags der 

Anwaltschaft für Gleichbehandlungsfragen durchgeführt. 

1 991 : 1 2  

1 992: 8 

1 993: 1 0  

1 994: 8 

1 995: 1 2  

1 996: 6 

1 997: 9 

Bis Ende 1 997 wurden d ie von der Anwaltschaft für Gleichbehandlungsfragen ein­

gebrachten Anträge in der G leichbehandlungskommission folgendermaßen erledigt: 
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'" 40 positiv/überwiegend positiv 

es wurde eine Diskriminierung festgestellt / zumindest in einem 

D iskriminieru ngstatbestand wurde eine Diskrimin ierung festgestellt bzw. es 

konnte eine D iskriminierung nicht ausgeschlossen werden; 

'" 1 3  Erled igungen durch Antragsrückziehung nach zumeist positiven,  

arbeitsgerichtl ichen Vergleichen 

'" 4 negativ 

'" 8 Verfahren sind offen 

Insgesamt siebenmal hat die Gleichbehand lungsanwaltschaft Anträge auf Erstel lung 

eines Gutachtens gemäß §5 Abs . GBG durch die Gleichbehandlungkommission 

gestellt (ein Antrag 1 991 , einer 1 993 , zwei 1 994, einer 1 995 und zwei 1 997) .  
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34 

1 997 wurden insgesamt 1 5  Anträge bei der Gleichbehandlungskommission einge­

bracht, neun davon durch d ie Gleichbehandlungsanwaltschaft. 

1 997: Die insgesamt 9 Anträge der Gleichbehandlungsanwaltschaft umfaßten 

folgende Schwerpunkte 

Begrü ndung des Arbeitsverhältnisses: 0 

Entgelt: 3 

Aus- und Weiterbi ldung: 0 

Beförderung: 1 

Sonstige Arbeitsbedingungen: 1 

Beend igung des Arbeitsverhältnisses: 0 

sexuelle Belästigung: 4 

geschlechtsneutrale Stel lenausschreibung : 0 

Von den insgesamt neun Anträgen konnten vier bereits 1 997 abgeschlossen wer­

den, einer im  ersten Halbjahr 1 998. Die anderen sind zum Zeitpunkt Juni 1 998 noch 

offen. I m  einzelnen handelte es sich dabei um folgende neun Fälle: 

3.2. 1997 eingebrachte Anträge: 

1/97 (sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz) 

Eine Arbeiterin wurde sowohl von ihrem Vorgesetzten als auch vom Geschäftsführer 

des Betriebes verbal sexuell belästigt. I hre Beschwerde u .a .  bei der G leichbehand-

III-168 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)36 von 141

www.parlament.gv.at



35 

lungskommission löste eine massive Gegenreaktion aus, d ie vor al lem mit finanziel­

len Forderungen aufgrund eines behaupteten Darlehens verknüpft wurden. Die be­

troffene Frau fühlte sich ohnmächtig gegenüber d ieser Vorgangsweise und zog 

schl ießl ich ihren Antrag zurück, da sie mittlerweile auch einen anderen Arbeitsplatz 

gefunden hatte. 

2/97 (sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz) 

E ine junge Mitarbeiterin einer Fast-Food-Kette wird von ihrem Arbeitgeber wiederholt 

körperl ich bedrängt. Er versucht, sie im Umkleideraum zu küssen, ihr unter den Rock 

zu schauen und greift ihr öfters an das Gesäß. S ie versucht diese Übergriffe abzu­

wehren, woraufhin er sich über sie lustig macht und es zu Aussagen kommt wie 

"kein Arsch, keine Tittchen, Schneewittchen". Auf der Rückfahrt von einer Dienstrei­

se bedrängt er sie wieder sehr vehement körperl ich und bietet ihr an,  mit ihm eine 

Beziehung einzugehen. Die Frau versucht der Bedrängnis dadurch zu entgehen, 

daß sie ihr Arbeitsverhältn is einvernehmlich löst. 

Anläßl ich des Verfahrens vor der Gleichbehandlungskommission bietet der 

Rechtsvertreter des Arbeitgebers d ie Leistung eines freiwill igen Schadenersatzes 

an.  Aufgrund ihrer aktuellen persönl ichen Situation ist d ie betroffene Frau an einer 

raschen Lösung interessiert, nimmt den pauschalen Schadenersatz in der Höhe 

von ÖS 1 0.000,- an und zieht den Antrag zurück. 

3/97 (Entgeltdiskriminierung) 

In einem Elektromechanikindustriebetrieb wurden d iejenigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, d ie d ie Funktion eines Gruppenleiters bzw. einer Gruppenleiterin beklei­

den, in ein Angestelltenverhältn is übernommen. Die Gruppenleiterinnen wu rden 

nach dem Kollektiwertrag der Elektroindustrie in Verwendungsgruppe 2 eingestuft, 

die männl ichen Gruppenleiter wurden alle in eine höhere Verwendungsgruppe ein­

gestuft, für d ie an sich eine Meisterprüfung Voraussetzung wäre,  gleichgültig ob d ie­

se Männer eine Meisterprüfung hatten bzw. gleichgültig aus welcher Branche sie 

kamen. Dadurch erzielten sie verg leichsweise wesentlich höhere Gehälter als ihre 

Kolleg innen. Der Betriebsrat hatte in der Vergangenheit mehrfach Vorstöße in Rich­

tung Besserstellung der weibl ichen Kol leginnen gemacht, vor allem da auch die ca. 
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1 50 beschäftigten Arbeiterinnen grundsätzlich n iedriger eingestuft waren. Von Seiten 

der Betriebsleitung argumentierte man, daß man sich d ie Gleichstellung n icht leisten 

könne, es sei denn, die Männerlöhne würden denen der Frauen angepaßt. Zusätz­

l ich drohte man mit der Auslagerung der Betriebsstätte in d ie tschechische Republik. 

Als s
.
chl ießlich tatSächlich d ie Betriebsstättenauslagerung unmittelbar bevorstand,  

wurde d ie Gleichbehandlungsanwaltschaft eingeschaltet. 

I m  Zuge des Verfahrens in der Gleichbehandlungskommission wurde von Arbeitge­

berseite vorgebracht, daß d ie Tätigkeit von weibl ichen und männlichen Beschäftigten 

n icht vergleichbar gewesen wäre, sondern vielmehr objektive Gründe vorgelegen 

hätten, die d ie Unterscheidung in der Grundentlohnung rechtfertigten. 

Der Betriebsrat unterstützte den Antrag der Gleichbehandlungsanwaltschaft für d ie 

insgesamt 1 1  Gruppenleiterinnen und brachte vor, daß z.B.  die Tätigkeit des Handauf­

baus, d ie ausschließl ich von Frauen ausgeübt wurde, gegenüber dem sogenannten 

Maschinenaufbau vor al lem durch das Erfordernis einer hohen Fingerfertigkeit und 

einer sehr guten Sehkraft sogar als höherwertig anzusehen wäre. Vor al lem aber 

bestand d ie Tätigkeit der Gruppenleiter bzw. Gruppenleiterinnen im wesentl ichen in der 

einer Vorarbeiterin bzw. Vorarbeiters, nämlich der E inteilung der Arbeit, Verwaltungs­

und Organisationsarbeit, aber auch in der bestmöglichen Einstellung und Regul ierung 

der Maschinen und im Lösen kleiner technischer Probleme. D iese Tätigkeiten wurden 

von Männern wie von Frauen gleichermaßen ausgeführt. 

Die Gleichbehandlungskommission gelangte zur Auffassung , daß es bei allen elf im 

Antrag der Gleichbehandlungsanwaltschaft genannten Arbeitnehmerinnen zu einer 

Diskriminierung bei der Entlohnung gegenüber ihren männlichen Kollegen gekom­

men war. Die Gleichbehandlungskommission räumte zwar ein, daß sich wegen der 

I nsolvenz der Gesellschaft nachträgl ich manche Umstände nicht mehr vollständig 

klären l ießen, es aber· jedenfalls-deutlich wurde, daß-sich bei Gegenüberstellung der 

Gruppe der Arbeitnehmerinnen und der Gruppe der Arbeitnehmer deutlich Ungleich­

behandlungen zeigen,  für d ie der Arbeitgeber eine sachl iche Rechtfertigung n icht 

überzeugend darlegen konnte. So wurden Frauen , die d ie gleichen Tätigkeiten ver­

richteten wie d ie männlichen Kollegen und darüber hinaus zum Teil wesentlich län­

ger d ie Funktion einer Gruppenleiterin bekleideten, erheblich geringer entlohnt. In  

einem anderen Fall hat eine Arbeitnehmerin nach Ausscheiden ihres Kollegen aus 
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dem Betrieb dessen Arbeiten übernommen und wurde dafür wesentl ich geringer 

entlohnt als ihr Vorgänger. 

Bezüglich der Gleichwertigkeit der unterschiedl ichen Tätigkeit verwies d ie Gleichbe­

handlungskommiss ion im wesentl ichen auf die höchstgerichtl iche Judikatur und die 

Jud ikatur des Europäischen Gerichtshofs.  Sie bemerkte dazu , daß es vor al lem un­

zulässig ist, innerhalb eines Lohnsystems Kriterien zu verwenden, d ie ledigl ich 

männl iche Arbeitnehmer begünstigen, Kriterien zum Vorteil der Frauen jedoch nicht 

zu verwenden.  Schließl ich betonte die G leichbehandlungskommission im Bezug auf 

d ie Judikatur des EuGH, daß eine Arbeitgeberln ,  die das Lohnsystem nicht transpa­

rent gestaltet, d ie Beweisführungslast dafür treffe, daß d ieses Lohnsystem nicht dis­

kriminierend ist. Für die Gleichbehand lungskommission war weder das vorliegende 

System der Entlohnung rational nachvollziehbar, noch war es dem Arbeitgeber ge­

lungen , eine sachliche Rechtfertigung für die Lohndifferenz überzeugend darzule­

gen.  

Mit  Unterstützung der Gewerkschaft gelang es den Frauen, Nachzahlungen zwi­

schen ÖS 1 50.000,- und ÖS 380,000,-- (insgesamt einen Betrag in der Höhe von 

ÖS 3.000 .000 ,--) vom Insolvenz-Ausfal lgeld-Fonds zugesprochen zu bekommen. 

4/97 (sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz) 

Die Bürokraft eines B ildungshauses wird vom Direktor mehrmals körperl ich belästigt, 

indem er sie von hinten umarmt und ihr an d ie Brust gre ift sowie auf dem Heimweg 

von seinem PKW aus mit Ein ladungen bedrängt. Beschwerden bei der Betriebsrätin 

sowie der Geschäftsführerin bleiben zunächst ohne Ergebnis. Als der Direktor von 

den Vorwürfen erfährt, veranlaßt er, daß d ie betroffene Frau versetzt werden sollte. 

Da sich zunächst die .Geschäftsführung und das Personalbüro auf die Seite des 

Belästiger stellen,  bleibt eine Intervention der Gle ichbehandlungsanwaltschaft im 

Vorfeld ergebnislos. 

Die G leichbehandlungskommission kommt nach Prüfung der Angelegenheit zur 

Auffassung, daß die betroffene Frau eine sexuel le Belästigung durch ihren Vorge­

setzten g laubhaft machen konnte. Bezüglich der Verantwortung des Arbeitgebers 

kam die G leichbehandlungskommission zum Ergebnis, daß dieser seiner Verpfl ich-
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tung nach dem Gleichbehandlungsgesetz unter anderem insofem nachgekommen 

sei , als er das an sich befristete Arbeitsverhältnis mit der Beschäftigten um einen 

weiteren Zeitraum verlängert hat. Das Arbeitsverhältnis mit dem Belästiger wird nach 

dem Bekanntwerden eines weiteren,  gravierenden Falles einvernehmlich gelöst. 

Diese zum Teil durch das anhängige Gleichbehandlungskommissionsverfahren be­

wirkte Vorgangsweise polarisiert d ie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des B ildungs­

hauses. Der Belästiger klagt d ie Frau zunächst auf üble Nachrede, zieht jedoch d ie 

Klage wieder zurück. Die dem ehemal igen Direktor nahestehenden Beschäftigten 

machen unverholen die belästigte Frau für den Karrierenachteil des Belästigers und 

damit ihren eigenen verantwortlich , auch völlig unbeteiligte Personen maßen sich an ,  

ihr  gegenüber ihre moral ische Geringschätzung auzudrücken.  Die sie unterstützen­

den Kolleginnen hingegen werden immer mehr isol iert. 

Die zuständige Betriebsrätin schafft einen unglaublichen Balanceakt, indem sie das 

Vertrauen der belästigten Frau erhalten kann und ihre Position gegenüber der Ge­

schäftsleitung vertritt. Das Arbeitsverhältnis der belästigten Frau wird im Zusammen­

hang mit der Schließung des Bildungshauses beendet, wobei die d iskriminierte Ar­

beitnehmerin neben den End igungsansprüchen einen Betrag in der Höhe von ÖS 

25.000,- a ls  freiwillige Schadenersatzleistung erfolgreich geltend machen kann.  

Dieser Beratungsfall stellt mit mehreren hundert Telefongesprächen , persönlichen 

Kontakten,  schriftl ichen Interventionen und Betriebsbesuchen im Laufe von einein­

halb Jahren einen der intensivsten der Gleichbehandlungsanwaltschaft dar. 

6/97 (sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Diskriminierung bei Aus- und Wei­

terbildung, ·Beförderung,. sonstige Arbeitsbedingung.und Beendigung des Ar­

beitsverhältnis) 

Mit der Zusage, in der nächsten Zeit d ie Büroleitung übernehmen zu können, tritt 

eine durch langjährige einschlägige Berufstätigkeit qual ifizierte Mitarbeiterin in die 

Fi l iale eines Büroartikelunternehmens ein. In der Folge kann sie d ie zugesagte Stelle 

n icht ü bernehmen und wird vielmehr vom Fil ial leiter über lange Zeit hin massiv se­

xuell attackiert. Der Vorgesetzte setzt wiederholt Übergriffe sowohl verbaler als auch 

körperl icher Art, er greift ihr an d ie Brust und unter den Rock. Obwohl er darauf be-
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dacht ist, fü r seine Übergriffe keine Zeugen zu haben, kann eine Kollegin ein ige Au­

genbl icke lang einen körperlichen Übergriff mitverfolgen . 

Schließlich wird d ie belästigte Frau gekünd igt. Als der Belästiger in der Folge in 

Pension geht, wird ein junger Kollege mit der Fil ialleitung betraut, der während des 

letzten Jahres im Gegensatz zu der belästigten Frau intensiv weitergebildet wurde. 

Von der Geschäftsleitung der Zentrale in Wien wird der Belästiger a ls eine integere 

Persönl ichkeit geschildert und er selbst weist, vor allem unter Hinweis auf seine an­

geschlagene Gesundheit, sämtliche Vorwürfe zurück. 

Die überaus schlüssigen und detaill ierten Schilderungen der beiden Frauen über­

zeugen jedoch die Mitgl ieder der Gleichbehandlungskommission , d ie zur Auffassung 

gelangen, daß d ie antragstellende Frau von ihrem Vorgesetzten sexuell belästigt 

wurde und daß überdies nachtei l ige Auswirkungen auf den Zugang zur Berufswei­

terbildung bzw. Beförderung nicht ausgeschlossen werden können. 

7/97 (Beförderungsdiskriminierung) 

In d iesem Fall handelt es sich um eine mögl iche Folged iskriminierung nach Diskri­

minierung beim berufl ichen Aufstieg einer Referatsleiterin eines Selbstverwaltungs­

körpers (siehe auch abgeschlossene Anträge 1 /96) .  

Der junge Kollege, demgegenüber d ie Referatsleiterin bei seiner Bestel lung zum 

Abteilungsleiter-Stellvertreter nach Auffassung der Gleichbehandlungskommission 

bereits d iskriminiert wurde, wurde im Zuge der Besetzung der Leitungsposition der­

selben Abtei lung zum Abtei lungsleiter ernannt. Die Referatsleiterin ,  d ie sich ebenfalls 

beworben hat, wurde wieder nicht berücksichtigt. 

Von Seiten der Direktion des Selbstverwaltungskörpers argumentierte man, daß sich 

der junge Kollege in der. kurzen Zeit. in  der er die Position des Abteilungsleiter­

Stellvertreters inne hatte, bereits sehr gut eingearbeitet habe und sich dadurch für 

die Leitung qual ifizieren konnte. M it Unterstützung der Gleichbehandlungsanwalt­

schaft bringt d ie betroffene Frau daraufhin einen weiteren Antrag bei der Gleichbe­

handlungskommission ein und begründet ihn mit einer vermuteten Folged iskriminie­

rung : 

Die Gleichbehandlungskommission war bereits bezügl ich der Vergabe des Postens 

des Abteilungsleiter-Stellvertreters an den jüngeren Kollegen zur Auffassung ge-
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langt, daß eine geschlechtsspezifische Diskriminierung der Referatsleiterin beim be­

ruflichen Aufstieg vorlag. Durch d ie neuerl iche Nichtbeachtung der Bewerbung der 

Referatsleiterin bei der Vergabe der Abteilungsleitung erfolgte nach Ansicht der 

Gleichbehandlungsanwaltschaft eine neuerliche Diskriminierung. Hätte nämlich der 

Selbstverwaltungskörper bei der Besetzung des Postens der/des Abteilungsleiterl n­

Stel lvertreterln nicht d iskriminierend gehandelt, hätte die betroffene Mitarbeiterin d ie 

Möglichkeit gehabt, sich für den Posten des/der Abteilungsleiteri n  entsprechend zu 

qual ifizieren . Umgekehrt hatte der bevorzugte männl iche Kollege durch d ie d iskrimi­

nierende Betrauung mit dem Stellvertreterposten d ie Möglichkeit erhalten, s ich für 

die Leitung zu qualifizieren. 

Die Entscheidung der Gleichbehandlungskommission ist noch nicht erfolgt. 

8/97 (Diskriminierung bei der Aus- und Weiterbi ldung, sonstigen Arbeitsbedin­

gungen und Beendigung des Arbeitsverhältnisses) 

Eine Linienpilotin einer Fluggesellschaft möchte nach einer mehr als einjährigen Ka­

renz nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren , 

nachdem ihr d ie Mögl ichkeit der I nanspruchnahme einer Teilzeitkarenz verweigert 

wird .  Da das Flugzeug, auf dem sie bisher geflogen war, verkauft wurde, wird eine 

Umschulung notwendig. Sie unterschreibt noch im aufrechten Mutterschutz eine 

Vereinbarung, d ie u .a.  a ls Vorraussetzung für d ie weitere Beschäftigung einen "Jet 

Transition Test" vorsieht, wobei nach einem negativen Ergebnis bzw. einem negati­

vem Wiederholungscheck das Arbeitsverhältnis aufgelöst würde. 

In  der Folge muß sie relativ kurzfristig und ohne eingehende Vorbereitung auf einem 

unspezifischen Simulator diesen Selektions-Test machen,  den sie n icht besteht, 

ebenso wie den innerhalb kurzer Zeit angesetzten Wiederholungscheck. 

Vor der Gleichbehandlungskommission argumentiert d ie P ilotin mit Unterstützung 

der G leichbehandlungsanwaltschaft und mit Unterstützung des Betriebsrates, daß 

man an ihr, obwohl im aufrechten Dienstverhältnis, mit d iesem Test eine Art Auf­

nahmewerberlnnenselektion durchgeführt habe. Da sie in d iese Situation nur kam, 

weil s ie als junge Mutter nach längerer Abwesenheit aus der Karenz zurückkehren 

wollte, fühlt sie sich aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert. 
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D ie  Gleichbehandlungskommission gelangte in  der Folge zur Auffassung , daß  d ie 

Pilotin sowohl bei der Aus- und Weiterbildung , als auch bei der Beend igung des 

Dienstverhältnisses diskriminiert wurde. 

Nach Auffassung der G leichbehandlungskommission ist das von der Flugl in ie ange­

botene Tra ining n icht ausreichend gewesen ,  um der Pilotin nach ihrer mutterschafts­

bed ingten Karenzierung den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu ermögl ichen. Ent­

sprechend den von der Gleichbehandlungsanwaltschaft erhobenen Wiederein­

stiegsmaßnahmen anderer Fluglinien und Aussagen von fachkundigen Auskunfts­

personen geht d ie Gleichbehandlungskommission davon aus, daß für d ie betroffene 

Pilotin jedenfal ls eine intensivere Requal ifizierung notwendig gewesen wäre, für die 

der Arbeitgeber aufgrund seiner arbeitsrechtl ichen Fürsorgepfl icht hätte vorsorgen 

müssen. Bezügl ich der von der Pilotin selbst unterschriebenen Vereinbarung,  d ie 

schl ießl ich zur Auflösung des Arbeitsverhältn isses führte,  stellt die Gleichbehand­

lungskommission in den Raum ,  ob diese nicht als Umgehung des besonderen Kün­

digungsschutzes während des Mutterschutzes zu werten wäre. 

1 2/97 (Entgeltdiskriminierung) 

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft beantragte ein Gutachten gemäß § 5 Abs. 1 

bezügl ich der Ungleichbehandlung von Voll- und Teilzeitbeschäftigten durch Be­

stimmungen des für sie geltenden Branchen-Kollektivvertrags. 

Durch d ie seit 1 .2 . 1 997 geltenden Bestimmungen gibt es nach wie vor getrennte 

Kol lektiwerträge für voll- bzw. teilzeitbeschäftigte Angestellte, d ie unterschiedl iche 

Regelungen vorsehen: 

Für Vollzeitbeschäftigte ist ein Jubi läumsgeld nach 25 bzw. 40-jähriger Dienstzeit 

vorgesehen, eine entsprechende Regelung fehlt im Kol lektivvertrag der Teilzeitbe­

schäftigten .  

Es wurde weiters zwar eine Pensionskasse für d ie  Teilzeitbeschäftigten neu einge­

richtet, d iese Regelungen stehen jedoch in keinem Verhältn is zum umfangreichen 

Leistungsrecht der Vollzeitbeschäftigten ,  das jedoch auf der Defin itivstel lung grün­

det. 

Schließl ich ist nach Ansicht der Gleichbehandlungsanwaltschaft darin eine d iskrimi­

nierende Ungleichbehandlung zu sehen, daß Teilzeitbeschäftigte keine DefinitivsteI­

lung erlangen können und vor al lem Mitarbeiterinnen , die bloß vorübergehend Teil-
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zeit arbeiten (z.B .  wegen Kinder- oder Krankenpflege) d iesen Bestandschutz wieder 

verl ieren.  

Da bekanntermaßen Teilzeitarbeit überwiegend von Frauen ausgeübt wird ,  muß eine 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts durch d ie angesprochenen Kollektiwer­

tragsregelungen vermutet werden. Die Erstellung eines Gutachtens durch d ie 

Gleichbehandlungskommission dauert noch an.  

1 3/97 (Entgeltdiskriminierung) 

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft brachte ebenfalls einen Antrag auf Erstellung 

eines Gutachtens über eine mögliche Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten 

durch Bestimmungen des für sie geltenden Pensionskassenkollektiwertrags ein.  

Dabei wird von Seiten der Gleichbehandlungsanwaltschaft vor al lem in jener Rege­

lung eine Diskriminierung vermutet, wonach Teilzeitbeschäftigte per Stichtagsbe­

stimmu ng nur dann auf eine Besitzstandpension Anspruch haben,  wenn sie bere its 

1 5  ununterbrochene Vollzeitjahre im Unternehmen tätig waren .  Vollzeitbeschäftigte 

hingegen haben bereits nach fünf Jahren ununterbrochener Dienstzeit Anspruch auf 

eine Besitzstandpension . 

E ine zum Stichtag teilzeitbeschäftigte Dienstnehmerln hat daher im schlechtesten 

Fall auch bei 1 4  Jahren vorangegangener Vollzeitbeschäftigung keinen Anspruch 

auf eine Besitzstandpension. 

Wiederum ist aufgrund der Tatsache, daß überwiegend Frauen als Teilzeitbeschäf­

tigte davon betroffen sind , eine geschlechtsspezifische Diskriminierung zu vermuten.  

Die Erstellung eines Gutachtens durch die Gleichbehandlungskommission ist eben­

falls noch offen .  
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3.3. 1997 abgeschlossene Verfahren und ihre Ergebnisse: 

Die Gleichbehandlungskommission hat 1 997 insgesamt fünfzehn Verfahren abge­

schlossen, zehn davon waren durch Anträge der Gleichbehandlungsanwaltschaft 

eingeleitet worden. Es handelte sich dabei um folgende Fälle der Gleichbehand­

lungsanwaltschaft: 

7/95 (sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz) 

Eine junge Frau ist drei Wochen lang bei einer Familie für Hilfsdienste während der 

Abwesenheit der Mutter eingesetzt. Im Zuge ihrer Tätigkeit wird sie zunächst verbal 

und dann körperl ich vom Famil ienvater sexuell attackiert, er greift ihr im Schlafzim­

mer unter den Pullover und drängt sie aufs Bett. Sie meldet d ies der Einsatzzentrale 

mit dem Wunsch , in eine andere Familie versetzt zu werden. Dies wird abgelehnt mit 

dem Hinweis, beim nächsten Vorfall könne sie gehen. Unter großer Angst verrichtet 

sie noch eine weitere Woche in d ieser Familie die erforderl ichen Tätigkeiten , ein 

weiterer körperl icher Übergriff findet nicht statt. 

Bei seiner polizeil ichen Vernehmung bestreitet der Belästiger die Vorfälle nicht, stellt 

sie jedoch im Zuge von Verhandlungen über freiwillige Schadenersatzleistungen ge­

genüber der Gleichbehandlungsanwaltschaft als Bagatelle dar. Entsprechend der 

detaill ierten Schilderung durch die belästigte Frau und d ie Aussagen des Belästigers 

vor der Polizei stellt d ie Gleichbehandlungskommission ungeachtet einer strafrechtli­

chen Beurteilung des Vorfalles eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz durch den 

Famil ienvater fest. 

Bezüglich der Verantwortung der Einsatzzentrale, d ie als Vertreterin des Arbeitge­

bers ins Treffen führte, daß�die belästigte Frau jederzeit den-Arbeitsplatz hätte ver­

lassen können und sie von sich aus auf einer Fortsetzung des Einsatzes bestanden 

hätte, "weil es dort so schön sei", befand d ie Gleichbehandlungskommission es als 

n icht ausreichend, in voller Kenntnis eines sexuellen Übergriffs d ie belästigte Famil i­

enhelferin ohne weitere Maßnahmen in der entsprechenden Familie weiterarbeiten 

zu lassen. Es wäre der Frau auch keine weitere Unterstützung zur Verarbeitung des 

Vorfalles, wie etwa Supervisionsgespräche oder ähnl iches, angeboten worden. Von 
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seiten der Arbeitgeberln wurde dagegen vorgebracht, es gäbe Richtl inien für Famili­

enhelferinnen, wie sie sich im Fall einer sexuellen Belästigung zu verhalten hätten, 

außerdem sei das Problem Thema im Rahmen der Ausbildung. Beide Unterlagen 

konnten jedoch der Gleichbehandlungskommission n icht vorgelegt werden. Die 

Gleichbehandlungskommission gelangte daher zur Auffassung , daß der Arbeitgeber 

seinem gesetzl ichen Auftrag zur angemessenen Abhilfe gegen d ie Diskriminierung 

nicht in ausreichender Weise nachgekommen sei. 
, 

1 /96 (Beförderung) 

Die Referatsleiterin eines Selbstverwaltungskörpers mu ß während jahrzehntelanger 

Betriebszugehörigkeit mit ansehen, wie wiederholt junge männliche Kollegen an ihr 

vorbei befördert werden . Im konkreten Fall handelt es sich um einen jungen Außen­

d ienstmitarbeiter, der erst wenige Jahre dem Unternehmen angehört und mit der 

Position eines Abteilungsleiter-Stellvertreters betraut wird . 

Die Arbeitgeberin begründet d ies gegenüber der Gleichbehandlungskommission 

damit, daß der junge Mann über einen Hochschulabschluß verfügt, den er neben 

seiner Tätigkeit im gegenständlichen Betrieb erlangte. In  der Ausschreibung wurde 

kein Universitätsabschluß verlangt, jedoch das Vorliegen von Leitungserfahrung und 

Fähigkeit zur Mitarbeiterinnenmotivation, worüber d ie Antragstellerin aufgrund ihrer 

Erfahrung als Referatsleiterin im Gegensatz zu ihrem männl ichen Kollegen verfügt. 

Die Gleichbehandlungskommission stellt eine Diskriminierung beim berufl ichen Auf­

stieg fest und schlägt der Arbeitgeberin vor, die diskriminierte Frau bei der Beset­

zung von künftigen Leitungspositionen zu berücksichtigen. 

Nachdem d ie" Arbeitgeberin schriftlich bekannt gibt; daß sie d ie Auffassung der 

Gleichbehandlungskommission nicht teilt, reicht d ie d iskriminierte Arbeitnehmerin 

binnen der halbjährigen Frist eine Schadenersatzklage beim Arbeits- und Sozialge­

richt ein. Die geltend gemachte Forderung geht entsprechend der Judikatur des Eu­

ropäischen Gerichtshofs über die im Gleichbehandlungsgesetz vorgesehene, nach 

oben hin begrenzte Schadenersatzregelung von höchstens vier Monatsentgeltdiffe­

renzen hinaus. Eine Entscheidung des Arbeits- und Sozialgerichts l iegt noch n icht 

vor. 
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4/96 (Diskriminierung bei der Begründung eines Arbeitsverhältn isses) 

Eine EDV-Programmiererin bewirbt sich bei einer Computerfirma .  Während des tele­

fonischen Bewerbungsgesprächs wird sie nach ihren Kindern gefragt und aufgrund 

deren Alters wird ihre Bewerbung abgelehnt. Die Firma gibt in der Folge als Recht­

fertigung an, daß es sich um einen Außendienstposten handle und männl iche Be­

werber mit Kleinkindern ebenfalls nicht berücksichtigt werden könnten. 

Vor der Gleichbehandlungskommission zeigt s ich, daß der Arbeitgeber über die 

Famil ien-/Betreuungssituation der weibl ichen Mitarbeiterinnen sehr genau Bescheid 

weiß, von männl ichen Mitarbeitern - bis auf einen - jedoch nicht weiß, wie sie d ie 

Betreuung ihrer Kinder organisiert haben . 

Die Gleichbehandlungskommission kommt zur Auffassung , daß eine Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts nicht ausgeschlossen werden kann,  da aufgrund der ge­

gensätzl ichen Aussagen während des telefonischen Bewerbungsgesprächs der tat­

sächl iche Verlauf bzw. Inhalt des Telefonats nachträglich nicht mehr festzustellen ist. 

Allerd ings kam die Gleichbehandlungskommission zur Auffassung, daß insofern eine 

unterschied liche Behandlung von Frauen und Männern vorliegt, als man bei männli­

chen Bewerbern , d ie Famil ienväter sind , offenkundig prinzipiell davon ausgeht, daß 

eine ausreichende Betreuung der Kinder durch andere Personen und/oder I nstitutio­

nen vorhanden ist. Es scheint hier also insofern eine unterschiedliche Behandlung 

vorzuliegen, als Männer sich erst dann mit dem Arbeitgeber über d ie Frage der Be­

treuungspflicht näher auseinanderzusetzen haben, wenn diesbezüglich Probleme 

entstehen, bei Frauen dagegen eine derartige Rechtfertigung bereits vor Beginn des 

Arbeitsverhältnisses bzw. bei Anbahnung einer Bewerbung stattzufinden hat. 

I n rechtl icher H insichtwird. von der .Gleichbehandlungskommission noch angemerkt, 

daß bei europarechtskonformer Auslegung des Gleichbehandlungsgesetzes jeden­

falls auch schon eine im Rahmen eines Bewerbungsgesprächs mögl icherweise 

stattgefundene Ungleichbehandlung als Diskriminierung bei der Begründung des 

Arbeitsverhältnisses anzusehen wäre, zumal der EuGH in seinem Urteil vom 

22. April 1 997 (Draehmpaehl) bereits eine geschlechtsspezifisch ausgeschriebene 

Stellenanzeige im dort gegebenen Zusammenhang als d iskriminierend ansah. 
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2/96 (sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz) 

Eine junge Bürokraft ist als einzige Frau in der Fil iale eines Baustoffunternehmens 

tätig. Anzügliche Bemerkungen durch Kollegen und Vorgesetzte sind an der Tages­

ordnung.  E ines mittags spielt der Vorgesetzte einem Geschäftspartner und dem 

männlichen Kollegen in seinem Büro einen Sexfilm vor, was d ie junge Frau in ihrem 

Büro darunter mitanhören muß. Im Anschluß daran meint der Kollege zu ihr, es habe 

ihnen leider d ie Hauptdarstellerin gefehlt, aber vielleicht ein andermal. Die junge 

Frau weist d ies zurück und meldet es dem Vorgesetzten .  Am nächsten Tag erhält sie 

d ie Kündigung. 

Da d ie beteil igten Männer alle Vorwürfe der belästigten Frau zurückweisen , wird ein 

Antrag an d ie Gleichbehandlungskommission gestellt. Im Laufe des Verfahrens kann 

sie ihr Vorbringen glaubhaft machen. Der Vorgesetzte sowie der Kollege, die mittler­

weile entlassen wurden, bestätigen, den Sexfi lm abgespielt zu haben,  betonen je­

doch , d ie Tür verschlossen zu haben und keine Bemerkungen gegenüber der weibli­

chen Mitarbeiterin gemacht zu haben. 

Die Gleichbehandlungskommission folgt den Aussagen der antragsstellenden Frau 

und stellt eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz fest. 

Von ihrem/ihrer Arbeitgeberl n wurde die betroffene Frau nach Ansicht der Gleichbe­

handlungskommission allerd ings nicht d iskriminiert. Durch die fristlose Entlassung 

der belästigenden Kollegen hat der/die Arbeitgeberln nach Auffassung der Kommis­

sion eine angemessene Maßnahme gesetzt, um die Belästigungen der Arbeitneh­

merin h intanzuhalten . 

6/96 (Diskriminierung bei den sonstigen Arbeitsbedingungen) 

Die Bi lanzbuchhalterin einerVersicherung wird vom neuen Vorstandsdirektor zu­

nächst mit besonders aufmerksamem, fast zudringl ichem Verhalten bedacht, das 

sich im Laufe der Zeit ins Gegenteil verkehrt. Er degradiert sie, macht einen jungen 

männlichen Kollegen zu ihrem Vorgesetzten ,  er versetzt sie in ein entlegenes Zim­

mer und entzieht ihr sämtl iche Befugnisse. 

Die Antragsstellung bei der Gleichbehandlungskommission bewirkt, daß die betrof­

fene Frau,  d ie nervlich durch die ganze Angelegenheit sehr angegriffen ist, s ich mit 
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dem Arbeitgeber auf einen angemessenen Abfertigungsbetrag ein igen kann.  S ie 

zieht den Antrag in d iesem Zusammenhang zurück. 

7/96 sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 

Eine junge Mitarbeiterin in einer Fast-Food-Kette wird wiederholt von ihrem Vorge­

setzten eingeladen , nach Dienstschluß mit ihm noch etwas trinken zu gehen. Als 

noch andere Kolleg innen mitkommen, sagt sie zu. Am Heimweg wird der Vorgesetz­

te im Auto zudringl ich und versucht, die junge Frau zu vergewaltigen . Sie kann ihn 

abwehren. 

Seitdem beflegelt und beschimpft er sie in der Arbeit. Die Frau erstattet Anzeige bei 

der Polizei und , nachdem der Belästiger auf wiederholte Intervention der Gleichbe­

handlungsanwaltschaft n icht reagiert, stellt sie einen Antrag an die Gleichbehand­

lungskommission. 

Der Arbeitgeber versucht s ich zu rechtfertigen, er habe den Belästiger degradiert, so 

daß er nicht mehr der Vorgesetzte der beschwerdeführenden Frau sei . Allerdings 

sah man sich n icht veranlaßt, den Belästiger zu einem getrennten Dienst einzuteilen. 

Der Belästiger erscheint trotz wiederholter E inladung ohne Erklärung nicht. 

Die Gleichbehandlungskommission stellt aufgrund der sehr glaubwürdigen Aussagen 

der Antragstellerin eine Diskriminierung durch sexuelle Belästigung fest. Im Verhal­

ten des Arbeitgebers erkennt die Gleichbehandlungskommission , daß d ieser der 

notwendigen Verantwortung und Fürsorgepflicht nur unzureichend nachgekommen 

ist. 

Der Belästiger wird darüber hinaus strafrechtlich verurteilt. 

1 /97 (sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz) 

siehe unter: 1 997 eingebrachte Anträge 

2/97 (sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz) 

siehe unter: 1 997 eingebrachte Anträge 

3/97 (Entgeltdiskriminierung) 

siehe unter: 1 997 eingebrachte Anträge 
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4/97 (sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz) 

siehe unter: 1 997 eingebrachte Anträge 

3.4. Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission aus S icht 

der Gleichbehandlungsanwaltschaft 

Im Berichtsjahr 1 997 wurden von der Gleichbehandlungskommission insgesamt sie­

ben Entscheidungen zu Anträgen der Gleichbehandlungsanwaltschaft getroffen und 

schriftlich ausgefertigt. 

Entsprechend dem langjährigen Durchschnitt dauerten d iese Verfahren ca. ein Jahr. 

Verg leicht man die einzelnen Verfahren miteinander, so zeigt sich al lerdings, daß es 

bei der Verfahrensdauer große Unterschiede gibt. In den meisten Fällen kam die 

Gleichbehandlungskommiss ion bereits nach 5 bis 9 Monaten zu einer Feststel lung, 

einzelne wenige Verfahren dauerten jedoch mehr als 1 1 /2 bis zu fast 2 Jahren. Es 

handelte s ich dabei im wesentlichen um Fälle sexueller Belästigung, bei denen der 

Sachverhalt schnell geklärt war, das Vorl iegen einer Arbeitgeberinnenverantwortung 

an der Diskriminierung jedoch weiterführende Recherchen notwendig machte bzw. 

durch mangelnde Auskunftsertei lung wesentlich verzögert wurde. 

Diese Schwerfäll igkeit der Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission hat für 

die Beratungspraxis der Gleichbehandlungsanwaltschaft insofern Konsequenzen, 

als die durchschnittl iche Verfahrensdauer von einem Jahr für eine beschwerdefüh­

rende Frau, d ie s ich noch in aufrechtem Dienstverhältnis befindet, in  der Regel n icht 

zumutbar ist. 

Wird im Rahmen einer Beratung durch die Gleichbehandlungsanwaltschaft daher 

ein Antrag an die Gleichbehandlungskommission erwogen, so ist damit zu rechnen, 

daß dieses Rechtschutzinstrument von Frauen in aufrechter Beschäftigung fast im­

mer verworfen wird. Sie befürchten, ihrerseits nicht genug Durchhaltevermögen für 

den " langen Kampf' zu haben und andererseits Repressalien des Arbeitgebers b is  

zu Kündigung/Entlassung ausgesetzt zu sein. 
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Tatsächl ich befanden sich fast a l le Frauen, d ie in den letzten zwei Jahren während 

eines aufrechten Dienstverhältnisses mit Unterstützung der Gleichbehandlungsan­

waltschaft einen Antrag an die Gleichbehandlungskommission stel lten, in einer Art 

Arbeitsverhältnis, in  dem sie besser geschützt waren als durchschnitt l iche Arbeit­

nehmerinnen. 

Viele Frauen können sich daher erst nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses da­

zu durchringen, die vermutete Diskriminierung durch die Gleichbehandlungskom­

mission überprüfen zu lassen. 

Das Selbstverständnis der Gleichbehandlungskommission als Vermittlerin wird 

durch d iese Tendenz stark in den Hintergrund gedrängt, d ie Behandlung von zahl­

reichen Fäl len, in denen das Arbeitsverhältnis bereits aufgelöst ist, von den Kom­

missionsmitg l iedern als unbefriedigend empfunden. 

Zusätzl ich erschwerend wirkt, daß im Berichtszeitraum die Entscheidung der Gleich­

behandlungskommission bis zu einem halben Jahr (mindestens jedoch zwei Monate) 

früher erfolgte als die schrift l iche Ausfertigung. Dies ist auf die Überlastung der Ge­

schäftsführung sowie der ehrenamtl ich tätigen Vorsitzenden und Mitgl ieder der 

Gleichbehandlungskommission zurückzuführen. 

Ergebnisse: 

Bei den 1 997 abgeschlossenen zehn Verfahren der Gleichbehandlungskommission 

a ufgrund von Anträgen der Gleichbehandlungsanwaltschaft folgte die Gleichbehand­

lungskommission in sechs Fäl len der Auffassung der Gleichbehandlungsanwalt­

schaft, in einem Fal l  befand die Gleichbehandlungskommission, daß eine ge­

schlechtsspezifische Diskriminierung nicht ausgeschlossen werden kann (drei An­

träge wurden auf Ersuchen der Frauen wieder zurückgezogen) .  

Aus den Prüfungsergebnissen der Gleichbehandlungskommission ergeben sich für 

d ie Frauen keine durchsetzbaren Rechtstite l .  

III-168 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 51 von 141

www.parlament.gv.at



50 

In den sechs Fällen, in denen die Gleichbehandlungskommission zur Auffassung 

kam, daß eine D iskriminierung vorliegt, machte sie jedoch entsprechend ihrem ge­

setzl ichen Auftrag Vorschläge an den Arbeitgeber, wie d ie D iskriminierung zu been­

den sei . 

Für d ie beschwerdeführenden Frauen waren diese Vorschläge jedoch entweder 

n icht mehr wirksam bzw. kamen d ie Arbeitgeberinnen d iesen Vorschlägen freiwi l l ig 

n icht nach. 

Dadurch wird eine arbeitsgerichtl iche Geltendmachung von Ansprüchen praktisch 

unvermeidl ich: 

o Eine noch beim selben Arbeitgeber beschäftigte, al lerdings definitiv gestellte Frau 

machte auf Basis des Prüfungsergebnisses der Gleichbehandlungskommission 

bezügl ich Diskriminierung beim berufl ichen Aufstieg beim Arbeitsgericht Scha­

denersatz geltend. 

o Eine ehemal ige Arbeitnehmerin klagte mit Unterstützung des Ergebnisses der 

Gleichbehandlungskommission und Rechtschutzgewährung durch d ie AK sowohl 

den Belästiger als auch den Arbeitgeber wegen sexuel ler Belästigung am Ar­

beitsplatz. 

o Eine Frau war im Zusammenhang mit den vorgefallenen sexuellen Attacken i hres 

Vorgesetzten in einen Strafprozeß verwickelt, wobei d ieser der geschlechtl ichen 

Nötigung für schuldig befunden wurde. Das Gutachten der Gleichbehandlungs­

kommission, das ihren Ausführungen folgte und ihre Glaubwürdigkeit bestätigte, 

war der im Betrieb bereits isol ierten jungen Frau eine emotionale Unterstützung, 

sie verzichtete jedoch auf die Geltendmachung von Schadenersatz. 

o D ie elf ehemaligen Arbeitnehmerinnen, die die Überprüfung von Entgeltdiskrimi­

n ierungen beantragt haben, konnten mit  dem unterstützenden Ergebnis der 

Gleichbehandlungskommission erfolgreich ihre Ansprüche aus dem Insolvenzaus­

fallgeld-Fonds geltend machen. 

o E ine Frau wol lte Schadenersatzansprüche gegen die beiden Belästiger einkla­

gen, scheiterte jedoch an den Bestimmungen der betreffenden AK, wonach eine 
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Landeskammer a l s  Vertreterin einer Arbeitnehmerin nicht gegen eine andere 

Landeskammer als Vertreterin der beiden Arbeitnehmer vorgehen könne. 

o Auch in dem Fal l ,  in dem die Gleichbehandlungskommission eine Diskrimin ierung 

led ig l ich "n icht ausschloß" , wurde mit der Begründung, daß d ies aufgrund der 

vagen Aussage der Gleichbehandlungskommission wenig aussichtsreich sei, kein 

Rechtsschutz durch die AK gewährt. 

Allerd ings bestätigte sich im Berichtszeitraum wieder, daß die G leichbehandlungs­

kommission i hre Vermittlungsfunktion zumindest als moral ische Instanz erfül lt :  

o E ine Frau,  die das Vorl iegen einer sexuel len Belästigung glaubhaft machen 

konnte , konnte im Zusammenhang mit dem Verfahren vor der G leichbehand­

lungskommission eine Verlängerung ihres befristeten Dienstverhältnisses errei­

chen . Das Arbeitsverhä ltn is endete schl ießl ich im Zusammenhang mit der Sch l ie­

ßung des Hauses durch einen Verg leich ,  der neben den Endigungsansprüchen 

eine Entschädigung in der Höhe von S 25.000, -- vorsah. 

o In einem Fal l  konnte die Gle ichbehand lungsanwaltschaft den Antrag einer be­

schwerdeführenden Frau zurückziehen, die vor dem H intergrund des Verfahrens 

vor der Gleichbehandlungskommission eine entsprechende Abfertigung ausver­

handeln konnte. 

o In e inem Fal l  e iner belästigten Frau erzeugte der Kommissionsantrag genügend 

Druck, um den Belästiger zu einer freiwi l l igen Schadenersatzleistung zu veranlas­

sen. 
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4. Die Grenzen des G leichbehandl ungsgesetzes werden 
sichtbar: 

Neue Diskrim in ierungsformen beim berufl ichen Aufstieg -

Probleme u nd Auswege 

In der ständigen Kooperation mit den Mitarbeiterinnen der Arbeitnehmerinnenvertre­

tungen in den Betrieben, aber auch im Bereich der Rechtsvertretung, werden d ie 

Bereiche besonders akzentuiert sichtbar, d ie gleichbehandlungsrechtlich problema­

tisch sind oder zu werden drohen. 

1 997 ist d ies ·besonders für die Grenzen des G leichbehandlungsgesetzes selbst, 

dessen letzte, inhaltl ich umfassende Novelle nun schon fünf Jahre zurückl iegt, der 

Fal l  gewesen. 

Das Gleichbehandlungsgesetz wurde lange Zeit nach seinem Inkrafttreten 1 979 vor 

al lem als Instrument angesehen, mit dessen H i lfe zwar die festgeschriebenen Dis­

kriminierungen z. B. in Kol lektivverträgen direkt zu beseitigen waren, das aber für die 

e inzelnen, von D iskriminierung betroffenen Frauen in erster Linie eine "Drohung im 

H intergrund" darstel len sollte, die güt l iche Lösungen im Sinne berufl icher Gleichbe­

handlung mögl ich machen würde. 

So lange das, Gesetz .eher .den Charakter eines Gleichlohngesetzes denn eines 

Gleich behandlungsgesetzes hatte, war dieser Gedankengang wohl auch real itäts­

nah. Die Erfahrungen m it Verfahren in der Gleichbehandlungskommission, d ie zu 

Entgeltdiskriminierungsfragen geführt werden, zeigen bis heute, daß bei d iesem 

Tatbestand d ie Kompromißbereitschaft der Arbeitgeberinnen am größten ist, sobald 

einmal (z. B.  durch eine Beschwerde bei der Gleichbehandlungskommission) der 

E insatz der gesetzl ichen Bestimmungen als "H intergrundsdrohung" im Raum steht. 

III-168 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)54 von 141

www.parlament.gv.at



53 

Das hat nach den Beobachtungen der Gleichbehandlungsanwaltschaft mehrere 

Gründe: 

Zum einen sind bei d iesem Thema anonyme Beschwerden möglich, ja übl ich .  Die 

unmittelbaren,  persönl ichen Folgen, mit denen beschwerdeführende Frauen sonst 

oft zu kämpfen haben (soziale Isolation, persönl iche Angriffe durch Vorgesetzte und 

Kol leginnen) bleiben daher aus. 

Zum zweiten ist d ie Sanktionsdrohung bei Entgeltdiskrimin ierung die einzige im 

Gleichbehandlungsgesetz, d ie die Arbeitgeberln finanziel l  in  erhebl ichem Ausmaß 

trifft . Dazu ist a l lerdings einschränkend festzuhalten , daß die bis 1 990 geltende, 

dreijährige Verjährungsfrist mit der Novel le BGBI .  41 0/1 990 auf sechs Monate ( ! )  

eingeschränkt wurde. Die drastische Verkürzung wurde 1 992 zwar zurückgenom­

men, (Novel le BGBI .  833/1 992) durch die Abdingbarkeit der dreijährigen Verjäh­

rungsfrist durch Kol lektivvertrag al lerdings wieder eine Einschränkung der Wirksam­

keit d ieser Bestimmung vorgenommen. 

Zum dritten ist die Diskussion zum Thema Entgeltd iskriminierung die am weitesten 

fortgeschrittene. 

Während sehr viele Menschen immer noch bezweifeln ,  daß Frauen deshalb nicht in 

d ie oberen Etagen vieler Unternehmen aufsteigen, wei l  bei den Beförderungsent­

scheidungen diskrimin iert wird, und statt dessen nach vielen anderen Gründen su­

chen, ist das bei der Entgeltd iskriminierung weit weniger der Fal l .  

D ie  meisten Menschen, wenn auch nicht als vom Diskrimin ierungsvorwurf persönl ich 

betroffene Arbeitgeberinnen, s ind jedenfal ls in  Diskussionen mitt lerwei le davon 

überzeugt, daß Frauen für gleiche und vergleichbare Arbeit ebensoviel bezahlt be­

kommen sol lten wie Männer - und davon, daß das keineswegs immer der Fal l  ist .  

Der vierte Grund dürfte sein,  daß über Ziffern (und ziffernmäßige Unterschiede) -

wenn sie einmal vorl iegen - n icht so leicht in  der verschleiernden Art und Weise zu 

debattieren ist ,  wie etwa über den Qual ifikationsbegriff, oder gar zum Thema sexuel­

le Belästigung. 

Die bei den letzten Gründe dürften auch mitbestimmend dafür sein, daß zum Thema 

Entgeltdiskrimin ierung bereits ein ige wichtige gerichtl iche Entscheidungen im Sinne 
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der betroffenen Frauen vorl iegen, während d ies bei anderen Diskriminierungstatbe­

ständen praktisch nicht der Fal l  ist. (Oberlandesgericht Wien vom 22.5 . 1 995, 9 RA 

1 9/95, Oberster Gerichtshof vom 1 4. September 1 994, 9 Ob A 801 /94) 

Bei den übrigen Diskriminierungstatbeständen sind anonyme Anträge aus verschie­

denen Gründen nicht so leicht mögl ich .  

Be i  sexueller Belästigung bisher überhaupt nicht (obwohl solche Beschwerden 

denkbar sind) ,  beim berufl ichen Aufstieg ist die Konkurrenz im al lgemeinen so klein, 

daß von betriebl icher Anonymität auch dann keine Rede sein könnte, wenn in  einem 

Antrag an die Gleichbehandlungskommission keine Namen genannt würden. 

Bewerberinnen um einen Arbeitsplatz, die sich beim Zugang zum Beruf benachtei l igt 

füh len, haben ebenfal ls keine Möglichkeit, bei einer Beschwerde anonym zu bleiben. 

Gleichzeitig haben sich die Reaktionen der Arbeitgeberinnen, die bei Beschwerden 

wegen sexueller Belästigung von Anfang an für die Beschwerdeführerinnen kata­

strophal waren, nun auch in den anderen Diskriminierungsbereichen zuungunsten 

von Frauen entwickelt, die eine Beschwerde überlegen: 

Es ist keine Tendenz abzusehen, innerbetriebl ich Frauen grundsätzl ich die Mögl ich­

keit zum berufl ichen Aufstieg zuzugestehen, wenn sie dies wol len. 

Den prinzipiellen Anspruch, einen Beruf mit Karrierewünschen auszuüben, sehen 

Chefs und männl iche Kol legen in sehr vielen Arbeitsbereichen nach wie vor nur für 

Männer. 

Von Frauen wird h ingegen erwartet, daß sie bei al ler Tüchtigkeit keinen Anspruch 

auf Führungspositionen stellen, sondern bescheiden warten, bis sie jemand vor­

schlägt. 

Tun sie das, kann es Frauen al lerdings passieren, daß sie i hr ganzes Berufsleben 

lang übersehen werden. 
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Es kann ihnen auch passieren, daß sie zwar einmal für eine Führungsposition 

"auserkoren" werden, aber knapp vor der Entscheidung doch noch ein männl icher 

Kol lege Anspruch auf Karriere erhebt und von der Frau erwartet wird, daß sie 

selbstverständl ich zurücksteckt. 

Werfen Frauen aber ihre Bescheidenheit ab und beanspruchen eine Position, für d ie 

sie sich für qual ifiziert halten,  dann ist es aus S icht ihrer berufl ichen Umgebung mit 

ihrer Qual ifikation, ihrer Tüchtigkeit und vor al lem mit ihrer persönl ichen Eignung für 

Führungspositionen schnel l  vorbei .  

D iese Tendenz, Frauen persönl ich abzuqual ifizieren, sobald sie Ansprüche erheben, 

gab es, seit der Tatbestand der Diskriminierung beim berufl ichen Aufstieg im Gesetz 

verankert ist, also seit 1 991 . 

Neu ist d ie Beobachtung, daß nun sehr häufig anstel le der Frau, d ie sich beschwert 

hat, sozusagen "bei nächster Gelegenheit" e ine andere Frau eine Führungsposition 

erhält, die s ich nicht beschwert hat. 

Die Beschwerdeführerin h ingegen geht leer aus - auch und in Einzelfäl len viel leicht 

sogar gerade dann, wenn die Gleichbehandlungskommission zum Prüfungsergebnis 

einer Diskriminierung im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes gekommen ist ,  a lso 

zur Ansicht, daß die Frau besser qual ifiziert war a ls ihr Konkurrent oder ihre Konkur­

rentinnen. 

Die gericht l iche Geltendmachung des geringen Schadenersatzes ,  (dessen Durch­

setzbarkeit nach den bisher vorl iegenden Entscheidungen sogar noch sehr fragl ich 

ist) , ist kein Ersatz dafür, daß Frauen in dieser Situation nicht selten innerbetriebl ich 

d ie Botschaft vermittelt wird, sie bräuchten sich künftig nicht mehr um Führungsposi­

tionen zu bewerben. 

Damit gel ingt es Arbeitgeberinnen, den aufstiegswil l igen Tei l  ihrer weibl ichen Beleg­

schaft in  ein echtes D i lemma zu bringen: 

Jede Frau,  d ie i hre persönl ichen Chancen auf berufl ichen Aufstieg intakt halten 

möchte, muß trachten, d iejenige zu sein ,  die sich nicht beschwert. 
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Gleichzeitig muß sie es als G lücksfall betrachten ,  wenn sich eine Kollegin beschwert 

und damit ihre persönl ichen Chancen zerstört. 

In diesem Di lemma kann das Gleichbehandlungsgesetz den Frauen derzeit keine 

U nterstützung anbieten. 

Zwar ist die Aufhebung der von vornherein fixen Obergrenzen für den Schadener­

satz, der überdies angemessen sein muß, europarechtlich geboten und wird woh l  in  

der nächste Novelle verankert werden, doch stellt auch angemessener Schadener­

satz keinen wirkl ichen Ausg leich für entgangenen berufl ichen Aufstieg dar. 

Zwei Wege sind aus S icht der Gleichbehandlungsanwaltschaft längerfristig denk­

und gangbar: 

Der eine Weg wäre die stärkere Verrechtl ichung der S ituation in dem S inne, daß 

(nach skandinavischem Vorbi ld) ein schlechter qual ifizierter Mann, der gegenüber 

einer besser qual ifizierten Frau bevorzugt wurde, den Posten wieder verlassen muß. 

Diese Variante würde der Frau über die derzeitige (auch wiederholte) bloße Be­

schwerdemögl ichkeit h inaus ein echtes Aufstiegsrecht garantieren. 

Sie würde al lerdings andererseits die innerbetriebl ichen Auseinandersetzungen aus 

Anlaß einer Beschwerde mit Sicherheit massiv verschärfen. 

Eine andere Strategie ist d ie der freiwi l l igen Selbstverpfl ichtung der ArbeitgeberIn­

nen zu Frauenförderung bzw. nicht diskriminierender Personalpolit ik bei Einstel lun­

gen und beim berufl ichen Aufstieg. 

Das Gleichbehandlungsgesetz in der geltenden Fassung ermögl icht in § 2 (3) Der­

artiges: 

"D ie in Gesetzen ,  in Verordnungen, in Instrumenten der kollektiven Rechtsgestal­

tung oder in generellen, mehrere Arbeitnehmerinnen umfassende Verfügungen des 

Arbeitgebers getroffenen vorübergehenden Sondermaßnahmen zur beschleunigten 

Herbeiführung der De-facto-Gleichberechtigung von Frau und Mann im Sinne des 

ArtA der U N-Konvention zur Beseitigung jeder Form von D iskriminierung der Frau, 

BGBI . NrA43/1 982, gelten n icht als D iskriminierung im Sinne d ieses Gesetzes." 
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Überd ies wird festgelegt: "Der Bund kann für besondere Aufwendungen, d ie Arbeit­

gebern bei der Durchführung vorübergehender Sondermaßnahmen entstehen, För­

derungen gewähren. "  

Diese Bestimmung ist nach den der Gleichbehandlungsanwaltschaft vorl iegenden 

Infor'mationen bisher nicht in Anspruch genommen worden. 

Im Zusammenhang auch mit der neu in das Arbeitsverfassungsgesetz (§ 92 b) ein­

gefügten Bestimmung, wonach der/die Arbeitgeberln über Programme zur Förde­

rung der Chancengleichheit mit dem Betriebsrat zu verhandeln hat, könnten die be­

reits bestehenden Bestimmungen des G leichbehandlungsgesetzes viel leicht auch 

praktische Relevanz bekommen. 

Auch damit könnte aufstiegswi l l igen Frauen aus dem Di lemma geholfen werden. 

Die Hoffnung, daß sich d ie Pionierinnensituation, in der s ich aufstiegsorientierte 

Frauen derzeit befinden, schnell mi ldern wird , scheint hingegen nicht angebracht: 

Anders als bei der Einkommensdiskriminierung, bei der im Fal l  der Angleichung an 

die männlichen Kol legen diese zwar den "Abstand nach unten" e inbüßen, darüber 

hinaus aber keinen persön l ichen Verlust erle iden, g ibt es bei Beförderung einer Frau 

tatsäch l ich eine Position weniger, die für Männer zur Verfügung steht. 

Eine aktuel le Zusammenschau wissenschaftl icher Untersuchungen der Fachhoch­

schule für Wirtschaft in Berl in zur Frage des qual ifizierten Einsatzes von Frauenarbeit 

kommt sogar zu dem Schluß,  daß eine rein an rationalen und Effizienzkriterien orien­

tierte Verwertung sozusagen "geschlechtsneutralen" Humankapitals nicht mögl ich ist. 

"Sozia le Konfliktkosten und Widerständigkeiten, hervorgerufen durch männl iche Posi­

tionsinhaber, wirken nämlich der an sich log ischen und rationalen Marktorientierung 

so stark entgegen, daß Frauend iskriminierung in bezug auf den realen status qua 

gesehen betriebswirtschaftl ich durchaus rational erscheint" .  

(Regenhard , Ul la: "Dezentral is ierung als Schritt zum Abbau der Geschlechterhierar­

chie?" , in :  WS I-Mittei lungen 1 /1 997 , S. 42) 
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Die Überwindung derart massiver Widerstände kann n icht einzelnen Frauen a ufge­

halst werden, wenn die n icht Schaden nehmen sollen. 

Leider g ibt es in  Österreich bisher noch kaum Arbeitgeberinnen, die Programme zur 

Verhinderung d iskriminierender Personalpolitik beim berufl ichen Aufstieg (und der 

vorangehenden Laufbahnplanung) instal l iert hätten .  

E in weiterer, vielversprechender Weg scheint nach ausländischen, aber auch ersten 

österreichischen Erfahrungen zu sein ,  erfolgreiche Frauen (und Männer) als persönl i­

che Mentorinnen für junge Kolleg innen zu verpfl ichten. 

Die Gewohnheit, jüngere Kol legen als " logische Nachfolger" aufzubauen, d ie unter 

Männern ganz selbstverständl ich ist, könnte so durch das Sichtbarmachen des Kar­

rierewi l lens der jungen Kol leginnen und d ie ganz persönl iche Verpfl ichtung, d ie 

"Mentee" zu fördern und bei ihrem Aufstieg zu unterstützen ,  auf Frauen ausgedehnt 

werden. 

I nwiefern solche Programme unter dem Wortlaut oder Sinn des § 2 (3) Gleichbehand­

lungsgesetzes instal l iert werden könnten, könnte vielleicht Schwerpunkt der Überle­

gungen auch im Zuge einer weiteren, sozusagen "übernächsten" Novel le des Gleich­

behandlungsgesetzes sein .  
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Kooperation 

5 .1. Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmerinnenvertretungen : 

Die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiterinnen der Rechtsabtei lungen und Frauen­

funktionärinnen der Arbeitnehmerinnenvertretungen und der Gleichbehandlungsan­

waltschaft bewährt s ich vor a l lem dort, wo versucht werden sol l ,  mittels innerbetrieb­

l icher Sch l ichtungsvorschläge eine Verbesserung der S ituation von Frauen zu errei­

chen, sei es im Entgeltbereich ,  sei es bei e iner Zurücksetzung beim berufl ichen 

Aufstieg,  oder bei Benachte i l igungen bei den Arbeitsbedingungen. 

Feststel lbar und erfreul ich ist auch, daß die Zahl der Anträge, d ie nicht über d ie  

Gleichbehandlungsanwaltschaft, sondern von Arbeitnehmerinnen selbst oder Ar­

beitnehmerlnnenvertretungen an die Gleichbehandlungskommission gestel lt werden, 

im Steigen begriffen ist. 

1 997 wurden von insgesamt 1 5  Anträgen sechs n icht von der Gleichbehandlungs­

anwaltschaft gestel lt. 

Dem Ziel ,  d iese Tendenz zu verstärken und Betriebsrätinnen und Betriebsräte von 

vornherein in die Lage zu versetzen , für Gleichbehandlungsprobleme aufmerksam 

zu sein und Beschwerden von Frauen im Betrieb - auch wenn d iese sehr undiffe­

renziert sein sol lten - argumentativ entsprechend unterstützen zu können , dienen 

Informations- und Motivationsveranstaltungen, wie sie z. B .  von der Gewerkschaft der 

Privatangestel lten 1 997 auch für Arbeitnehmerinnen angeboten wurden, die noch 

n icht betriebsrät l ich tätig sind, ein solches Engagement aber überlegen . 

Bere its in  d iesem Stadium durch ein Informations- und Diskussionsangebot darauf 

aufmerksam zu machen, daß d ie Bemühungen der Gewerkschaften um mehr Ge­

rechtigkeit im Arbeits leben auch mehr praktische Gleichbehandlung für Frauen um­

fassen müssen, ist n icht nur im Interesse der Arbeitnehmerinnen, sondern auch als 
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Unterstützung der Informationsarbeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft sehr we­

sentl ich. 

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft ist selbstverständl ich gerne bereit, für derartige 

Informationsveranstaltungen auch anderen Fachgewerkschaften zur Verfügung zu 

stehen. 

In d iesem Themenzusammenhang fanden auch erste Vorbereitungen für ein - nach 

dem Vorbi ld der irischen Gewerkschaften so genanntes - nGender-Training" statt, mit 

dem Personen, die als Interessenvertreterinnen tätig sind, ein Schulungsangebot 

gemacht werden sol l .  

Da nach wie vor davon ausgegangen werden muß, daß benachtei l igte Frauen in­

nerbetriebl ich n icht von sich aus darauf bestehen, ihre Benachtei l igung zum Thema 

zu machen und d iskriminierende Ungle ichbehand lung überdies keineswegs immer 

auf den ersten Bl ick ins Auge fällt, ist es umso wichtiger, die Aufmerksamkeit derje­

n igen, die zur Vertretung ihrer Interessen gewählt wurden, für Anhaltspunkte zu 

sens ib i l is ieren, die auf Benachteil igungen h inweisen können. 

Gleichzeitig soll den Funktionärinnen die Möglichkeit geboten werden, im Rahmen 

des "Gender-Trainings" innerbetriebl iche Gleichstel lungsprojekte zu entwickeln, wie 

sie jetzt nach dem Arbeitsverfassungsgesetz vorgesehen sind und über die der/die 

Arbeitgeberln mit dem Betriebsrat beraten muß. 

Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Schulungsprogramm erscheinen daher so 

günstig wie noch nie: 

Funktionärinnen der Arbeitnehmerinnenvertretung können innerbetriebl iche C han­

cengleichheitskonzepte für ihren Erfolgsnachweis nützen und die Basis dafür, also 

die Benachtei l igungen, an denen die Konzepte zur Chancengleichheit in jedem Be­

trieb spezifisch ansetzen müssen, im Rahmen einer Schulung identifizieren. 

Ein erstes Grobkonzept für das nGender-Training" l iegt bereits vor. Synergieeffekte 

sind auch aus einem EU-Projekt zu erhoffen, das dem Vorhaben gewidmet ist, Füh­

rungskräften in Frankreich ,  Deutschland und Österreich e in  nGender-Training" an­

zubieten, das sie befähigen sol lte, n icht diskriminierende Personalpolitik zu machen. 
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Obwohl  das Programm von privaten Unternehmen zum Bedauern der Projektbetrei­

berinnen kaum angenommen wurde, konnte in Österreich ein Führungskräftetrain ing 

für le itende Mitarbeiterinnen einer großen ServiceeinriChtung durchgeführt werden, 

aus dem sich wertvol le Anregungen gewinnen lassen. 

Ein inhaltl icher Schwerpunkt der Zusammenarbeit war 1 997 die Diskussion und 

thematische Vorbereitung weiterer Verbesserungen des Gleichbehandlungsgeset-

zes. 

Bereits bei der Vorbereitung der Novel le BGBI .  44/1 998 ( in  Kraft seit 1 . 5 . 1 998) , war 

klar, daß der Reformbedarf wesentl ich mehr Themenbereiche umfaßte, a ls d ies im 

Vorhaben der "kle inen" Novel le zum Ausdruck kommen konnte. 

Aufgrund der Tatsache, daß einige Klarstel lungen und Formaländerungen für d ie 

praktische Arbeit der Gleichbehandlungskommission dringend erforderl ich waren 

und auch d ie Reg ional is ierung der Gleichbehandlungsanwaltschaft verwirkl icht wer­

den sol lte, wurden diejen igen Änderungswünsche vorgezogen, bei denen von weit­

gehender Ein igkeit der Verhandlungspartner ausgegangen wurde. 

Viele wicht ige Vorhaben, bei denen der Diskussions- und Verhandlungsbedarf we­

sentl ich größer gesehen wurde, wurden daher damals zurückgestel lt . Da aber die 

Verwirklichung der "kleinen" Novel le letztl ich doch auch zwei Jahre in Anspruch ge­

nommen hat, war die Diskussion darüber 1 997 umso dringl icher. 

Im Apri l 1 997 hat die Gleichbehandlungsanwaltschaft ihre Reformwünsche, die sich 

aus der praktischen Arbeit mit dem Gleichbehandlungsgesetz seit 1 993 ergeben 

haben, auf Ein ladung im zuständigen Gremium der Arbeitnehmerinnenvertretungen 

präsentiert. 

Daraus hat s ich ein intensiver und fruchtbarer Meinungsaustausch entwickelt, der 

letztl ich zu vielen Übereinstimmungen bei der Einschätzung des Reformbedarfs im 

Interesse der berufl ich benachtei l igten Frauen geführt hat. 
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5.2. Zusammenarbeit m it sozial- und arbeitsmarktpol itischen 

In itiativen und Einrichtungen 

Die Tatsache, daß Mädchen als Lehrl i nge in der Praxis immer noch viel wen iger 

Auswahlmögl ichkeiten unter den Lehrberufen haben als ihre Kol legen, wei l  s ie in 

vielen "n icht frauentypischen" Berufen von vornherein abgelehnt werden, hat d ie  

Beratungseinrichtung "Sprungbrett" dazu veranlaßt, im S inne von Arbeitgeberlnnen­

Motivierung jährl ich einen Preis für den Betrieb zu verleihen, der s ich im Raum Wien 

jewei ls  am meisten durch engagiertes Handeln im Bereich "Mädchen und Frauen in 

Handwerk und Technik" ausgezeichnet hat. 

D ie  Gle ichbehandlungsanwaltschaft wirkt seit e in igen Jahren als M itgl ied der Jury 

an der Verleihung d ieses Pre ises mit. 

Die Ergänzung der gesetzl ichen Bestimmungen und Mög l ichkeiten durch Aktionen, 

d ie Arbeitgeber zu motivieren, von sich aus die berufl ichen Mög l ichke iten junger 

Frauen zu verbessern , stel lt eine wichtige Unterstützung der Überzeugungsarbeit 

dar, die auch auf Basis des Gleichbehandlungsgesetzes täg l ich notwendig ist .  

Vor al lem dort, wo es um d ie sogenannte "D ispositionsfreiheit" geht, also d ie a ls we­

sentl iches, persönl iches Recht gesehene Freihe it, in den eigenen Betrieb a ls Arbeit­

nehmer oder Arbeitnehmerin nur aufzunehmen, wen man dort beschäftigen wi l l  und 

d iese Entscheidung n iemandem gegenüber verantworten zu müssen, i st d ie Empö­

rung über das Gleichbehandlungsgesetz, das d iesem Recht Grenzen zu setzen ver­

sucht, nach wie vor groß. 

D ies äußert s ich vor a l lem in telefonischen und briefl ichen Reaktionen auf Aufforde­

rungen der G le ichbehandlungsanwaltschaft,. das Gleichbehandlungsgesetz zu be­

achten, die selten so heftig ausfa l len, wie gerade bei Arbeitgeberinnen, von denen 

junge Frauen (oder Mädchenberatungsstel len) über grundsätzl ich ablehnende Re­

aktionen Bewerberinnen gegenüber berichten.  

Auf der anderen Seite sind die Grenzen des Gleichbehandlungsgesetzes selbst i n  

diesem Bereich so eng, daß junge Frauen, d ie bei der Lehrstel lensuche immer und 
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immer wieder mit denselben,  bereits vielfach widerlegten Ausreden abgelehnt wer­

den, keine real istische Mögl ichkeit haben, ihre persönl ichen Wünsche mit H i lfe des 

Gleichbehandlungsgesetzes durchzusetzen : 

Selbst wenn es zu einer schriftl ichen Ablehnung kommen sol lte, d ie d ie Geltendma­

chung von Schadenersatzansprüchen erlaubt ,  verhi lft dies zu keiner Lehrstel le im 

Wunsch beruf. 

Die Vorgangsweise, Arbeitgeberinnen auszuzeichnen, d ie junge Frauen nicht in die­

se ausweglose Situation bringen, sondern ihre berufl ichen Talente und Fähigkeiten 

entsprechend fördern, ist daher ein wichtiges S ignal .  

5.3.  Kooperation mit den G leichbehandlungseinrichtungen des 

Öffentl ichen Dienstes : 

Die Unterstützung der Gleichbehand lungsanwaltschaft bei Beratungen wird im Be­

reich des Öffentl ichen Dienstes nun nur noch dort in Anspruch genommen , wo es um 

schwierige Probleme mittelbarer Diskriminierung und Fragen der Abgrenzung zwi­

schen Gleichbehand lungsfragen und Fragen der Arbeitnehmerinnenvertretung geht 

und von einer Gleichbehandlungsbeauftragten ein informel ler interner Erfahrungs­

austausch mit dem privatwirtschaftl ichen Bereich gewünscht wird. 

Eine neue Problematik eröffnet sich al lerdings mit der zunehmenden Ausgl iederung 

von Tätigkeitsfe ldern des Bundes, wobei dann, wenn die weitere Geltung des Bun­

des-Gleichbehandlungsgesetzes im Ausgl iederungsgesetz nicht festgelegt wurde, 

für einze lne Bedienstete/Angestel lte die gesetzl iche bzw. Kommissionszuständigkeit 

oft n icht mehr zu durchschauen ist. 

Hier wäre g rößere Klarheit wünschenswert. 

In  einer Verhandlungssituation, in der al le genannten Problembereiche zusammen­

trafen, wurde die Gleichbehandlungsanwaltschaft 1 997 um Unterstützung gebeten. 
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Auch bei Beratungen zu sexueller Belästigung wurde Unterstützung gewünscht 

(s iehe unten),  d ie auf der Ebene sozusagen der "Amtsh i lfe" selbstverständl ich und 

auch weiterh in  mögl ich ist. 

Auch die heftige Debatte um d ie Beschäftigung von Frauen bei den 'Ph i lharmonikern' 

hat zu einem leichten Wiederansteigen der Beratungsanfragen aus diesem Bereich 

geführt. 

E in Erfahrungs- und Meinungsaustausch zum Themenbereich sexuel le Belästigung 

mit al len Gleichbehandlungsbeauftragten des Bundesdienstes kam im Mai 1 997 auf 

In it iative des "Vereines österreichischer Juristinnen" zustande. 

Sexuel le Belästigung bringt im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis beson­

ders krass zum Ausdruck, wer bestimmt und wer sich zu fügen hat. 

In der Privatwirtschaft ist das enorme Arbeitsplatzris iko sexuel l  belästigter Frauen 

mittlerweile bekannt. 

Im Öffentl ichen Dienst g ibt es dieses Risiko zwar nicht, d ie Folgen der sexuel len 

Belästigung hat aber auch in diesem Bereich in erster Linie das Opfer zu tragen.  

Maßnahmen, d ie sozusagen "neutral" getrOffen werden, tragen der OpferfTäter­

S ituation n icht Rechnung, sondern wirken s ich auch für beide negativ aus. 

D ieses Ungleichgewicht wird begünstigt durch das an der Strafprozeßordnung ori­

entierte Diszip l inarrecht, das dem Beschuldigten,  für den d ie Unschuldsvermutung 

zu gelten h at, im Verfahren nicht nur wesentl ich mehr Rechte einräumt als der Zeu­

gin ,  sondern ihm auch praktisch al lein die Aufmerksamkeit widmet, noch verstärkt. 

Leider s ind auch in  großen, privatwirtschaftl ichen Unternehmen häufig Rechtsver­

fahren bei i nternen Konfl ikten vorgesehen, die sich am Diszipl inarrecht des öffentl i­

chen Dienstes orientieren. 

Daher stel len s ich in  beiden Bereichen folgende Probleme: 
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Ein Diszipl inarverfahren stellt eine Auseinandersetzung zwischen dem Arbeitgeber 

und seinem, eines Diszipl inarvergehens beschuldigten Arbeitnehmer dar. 

Gelingt es dem Arbeitgeber nicht, die Verfehlung nachzuweisen, so darf er gar keine 

Sanktionen gegen den Arbeitnehmer ergreifen. 

Wenn es um sexuelle Belästigung geht, ist der Beweis oft nicht mögl ich . 

Dazu kommt, daß belästigte Frauen durch ihre am Strafverfahren orientierte Rolle im 

Gegensatz zum Beschuldigten nicht am ganzen Verfahren tei lnehmen können . 

In einem Fal l ,  bei dem ein privater Arbeitgeber ein solches Diszipl inarverfahren ein­

gerichtet hatte, wurde d ie Kol legin sogar erst nach Intervention der Gleichbehand­

lungsanwaltschaft vom - für sie negativen - Ergebnis des Verfahrens überhaupt ver­

ständigt. 

Im Öffentl ichen Dienst kann die Situation nach einem solchen Verfahrensausgang 

für Frauen, d ie s ich über sexuel le Belästigung beschwert haben , leicht unerträgl ich 

werden, vor al lem dann, wenn es sich um eine kleine Arbeitseinheit handelt, in der 

sie z. B .  ihrem Vorgesetzten ,  über den sie sich wegen sexuel ler Belästigung be­

schwert haben, n icht ausweichen können. 

In  der Privatwirtschaft handelt es sich meist um Großbetriebe und Organisationen, in 

denen Frauen vor Kündigung zwar besser geschützt s ind als durchschnittl iche Ar­

beitnehmerinnen, die negativen Folgen aber dennoch wie im Öffentl ichen Dienst 

eintreten. 

Ein Erfahrungsaustausch auf institutional is ierter Ebene - z. B .  zwischen den beiden 

Gleichbehandlungskommiss ionen oder im Rahmen der interministeriel len Arbeits­

gruppe für Gleichbehandlungsfragen im Bundesdienst, könnte dazu beitragen, die 

Arbeit in beiden Bereichen zu erleichtern. 

5.4. Zusammenarbeit mit Fraueninitiativen und Frauengruppen 
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Ü ber die primären Zielgruppen der Arbeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft h in­

aus steht d iese selbstverständl ich allen Frauenorganisationen, -initiativen und -

gruppen als Diskussionspartnerin und Expertin zur Verfügung. 

Weiterhin angeboten werden auch Informationsveranstaltungen über das Gleichbe­

handlungsgesetz und seine praktische Umsetzung auf Anfrage von Fraueninitiativen 

und Frauengruppen und auf Einladung nicht frauenspezifischer Einrichtungen. 

1 997 hat es eine besonders intensive Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der 

Vorbereitung und Durchführung des ersten Frauenparlaments gegeben, das anläß­

l ich des Frauentags 1 997 an der Wirtschaftsuniversität Wien abgehalten wurde. 

Die Ergebnisse einer weiteren Zusammenarbeit mit Assistentinnen der Wirtschafts­

universität Wien im Rahmen der Frauen-Ringvorlesung werden 1 998 unter dem Titel 

"Berufl iche Gleichbehandlung - Theorie und Praxis" im Rahmen der Reihe 'Frauen, 

Forschung und Wirtschaft' a ls Buch erscheinen. 

5.5. I nternationale Zusammenarbeit 

In der zeitl ichen Folge des 1 996 in Brüssel von der für die Osterweiterung der Euro­

päischen Union zuständigen Organisation, TAIEX, durchgeführten Workshops, bei 

dem die Gleichbehandlungsanwältin die österreich ische 'Equal ity Pol icy' und die 

' Implementation of European Equal ity Law' vorgestellt hat, haben 1 997 einige nun 

für Gleichbehandlungsfragen zuständige Regierungsstellen der Beitrittswerberländer 

bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft schriftl ich oder bei persönlichen Besuchen 

weitere und deta i l l iertere Informationen eingeholt (z. B.  Ungarn, Slowenien). 

Insbesondere die 1 997 fertiggestel lte Sammlung "Entscheidungen der Gleichbe­

handlungskommission" (siehe Kapitel 7 . 1 . ) i st dabei von unschätzbarem Wert. 

Im Rahmen eines im Auftrag der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten von 

der schweizerischen Universität Freiburg/Lehrstuhl für Sozialarbeit durchgeführten 

und im Institut für Konfliktforschung für Österreich koordinierten internationalen 
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Projekts zum Thema "Männerreaktionen auf betriebl iche Gleichstel lungsin itiativen" 

ist d ie Gleichbehandlungsanwaltschaft in beratender Funktion beigezogen. 

Dieses Angebot zur Zusammenarbeit wurde vor a l lem deshalb gerne angenommen, 

wei l  innerbetriebl iche In itiativen zur Verbesserung der S ituation von Frauen, wie sie 

von Kol leginnen in Betriebsräten immer wieder versucht werden und bei denen die 

Gleichbehandlungsanwaltschaft häufig um Rat und Unterstützung gebeten wird , bei 

überwiegender oder vol lständiger Ablehnung durch d ie Kol legen aufgrund der be­

stehenden Vertei lung von Einfluß und Positionen von vornherein zum Scheitern ver­

urtei lt s ind. 

Aus dem mehrjährigen Projekt werden für die Motivations- und Überzeugungsarbeit, 

die daher jeder innerbetriebl ichen Gleichstel lungsinitiative vorangehen muß, wertvol­

le Anregungen erwartet. 
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6.  Information, Schulung und Öffentlichkeitsarbeit 

6 .1. Informationsveranstaltungen, D iskussionen, Vorträge: 

Fachvorträge, Referate und Diskussionsbeiträge zu Gleichbehandlungsthemen wer­

den von Frauenorganisationen, arbeitsmarktpol itischen- und sozialpol itischen Ein­

richtungen, von Universitäten und anderen Weiterb i ldungsinstitutionen nach wie vor 

rege nachgefragt. 

1 997 standen Vorträge an Universitäten (z. B. Frauen-Ringvorlesung an der Wirt­

schaftsuniversität Wien, Information über Gleichbehandlungsrecht im Zusammen­

hang mit dem Frauen-Volksbegehren in Linz und Innsbruck) einerseits und Diskus­

sionen über sexuel le Belästigung und die Mögl ichkeiten von Präventionsmaßnah­

men andererseits (z. B. für Gleichbehandlungsbeauftragte und Kontaktfrauen im Ju­

stizbereich, z. B.  für Betriebsratskörperschaften großer Unternehmen) quantitativ im 

Vordergrund. 

Darüber hinaus wird die langjährige Erfahrung der Gleichbehandlungsanwältin aber 

zunehmend auch als Informationsquelle für Analysen nachgefragt, die über den Be­

reich der nbloßen" Gleichbehandlungsfragen h inausgehen. 

Erfahrungen aus den Rechtsdurchsetzungs- und -umsetzungsmögl ichkeiten diskriminier­

ter Frauen nach einer Benachtei l igung lassen sich für Analysen anderer Themenbereiche 

(z. B.  stärkere Pol itikbeteil igung von Frauen) ebenso nutzbar machen wie für Konzepte für 

präventive und fördernde Maßnahmen. 

Dementsprechend befaßten sich zwei umfangreiche Fachvorträge 1 997 mit den The­

men n Frauenförderung - und was so schwierig daran ist?" (für die von der Frauenmi­

nisterin veranstalteten Fachtagung 'Öffentl iche Auftragsvergabe als Instrument der 

Frauenförderung') und "Fremd bin ich eingezogen - Frauen, Erwerbsarbeit und Poli-
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tik" (für das von der Arbeitsstiftung AUFLEB veranstaltete Symposium 'Arbeit und 

Psyche' ) .  

6.2. Schulungen, Seminare: 

Die seit nun bereits sechs Ausbi ldungsjahrgängen durchgeführten Unterrichtseinhei­

ten zum Thema Gleichbehandlung, sowohl für Tei lnehmerinnen der Gewerkschafts­

schule, als auch für Kurstei lnehmerlnnen an der Sozialakademie der Arbeiterkam­

mern werden - ebenso wie der jährl iche Erfahrungsbericht für die Rechtsreferentin­

nen der Arbeiterkammern Österreichs - weitergeführt und haben zu merkbaren Ver­

änderungen des Informationsstandes zum Themenbereich ,  aber auch der Bereit­

schaft, s ich m it Gleichbehandlungsfragen auseinanderzusetzen, geführt. 

Während in den ersten Jahren n icht selten die Ansicht vertreten wurde, Fraueninter­

essen würden mit den 'a l lgemeinen' Arbeitnehmerinteressen hinreichend mitvertre­

ten ,  oder sexuel le Belästigung sei a l lenfal ls ein Problem übersensibler Kol leginnen -

um nur zwei Beispiele zu nennen - , hat sich die Debatte in den Jahren der Tätigkeit 

der Gleichbehandlungsanwaltschaft erfreul ich gewandelt. 

Die überwiegende Zahl der in Betriebsräten tätigen Kol legen hängen einem Gerech­

tigkeitsbegriff an, der die I nteressen der Kol leginnen auch dann seriös berücksich­

tigt, wenn sie m it den eigenen nicht übereinstimmen. 

Ein sozia ler Friede auf Kosten der Kol leginnen, der den Kol legen zwar den "Abstand 

nach unten" sichert ,  vor al lem aber für den Arbeitgeber eine gewaltige Kostener­

sparn is dadurch bedeutet, daß den Frauen d ie dem Gleichbehandlungsgrundsatz 

entsprechende Entlohnung vorenthalten wird, ist a l lerd ings in  Zeiten der I nternatio­

nal is ierung und damit le ichteren Betriebsverlagerungen immer noch in vielen Fäl len 

machbar. Machbar, wenn auch öffentl ich immer schwerer vertretbar. 

Die öffent l iche inhalt l iche Debatte darüber, ob es zulässig sein kann ,  Frauen für 

g le iche oder vergleichbare Arbeit weniger zu bezahlen als ihren Kol legen, ist weit-
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gehend mit dem Ergebnis abgeschlossen, daß die überwiegende Mehrheit es n icht 

für zulässig hält. 

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft wird daher - speziel l  von Journal istInnen - im­

mer wieder recht entgeistert gefragt, wie Entgeltdiskriminierung trotzdem immer noch 

- und immer noch so häufig - mögl ich sei. 

Dieser Frage l iegt die Annahme zugrunde, daß jede Benachtei l igung von Frauen 

einer Begründung bedürfe. 

Und diese Annahme wieder dürfte auf die Tatsache zurückzuführen sein ,  daß die 

längste Zeit 'Begründungen' verwendet wurden, die eigentl ich Vorurtei le waren. 

Ein ige der häufigsten davon lauteten etwa, daß Frauen n icht in  der Nacht arbeiten 

dürften ,  schlechter qual ifiziert seien, keine so schwere Arbeit machten wie Männer, 

n icht für anspruchsvol lere Tätigkeiten geeignet, wei l  mit den Gedanken bei den Kin­

dern seien, und einige weitere. 

Sehr lange Zeit wurden diese 'Begründungen' in zahl losen Diskussionen tradiert, 

bevor sie, n icht zuletzt durch die Weiterentwicklung des Gleichbehandlungsgeset­

zes und die gestiegene Zah l  von Beschwerdeverfahren, erstmals selbst begründet 

werden mußten. 

Damit stellte s ich ihre Haltlosigkeit meist sehr schnell heraus. 

Dies ist beispielshaft in einigen Gutachten der Gleichbehandlungskommission aus 

den letzten Jahren abzulesen, d ie sich mit derartigen 'Begründungen' z. B. für den 

weitgehenden Ausschluß von Mädchen aus technischen Lehrberufen, oder für die 

schlechteren Vorrückungsbestimmungen für Tei lzeitbeschäftigte, auseinanderzuset­

zen h atten. (Siehe Sammlung "Anträge an die Gleichbehandlungskommission. Ent­

scheidungen, Verfahren, Gutachten" ) 

Selbst das Frauen-Nachtarbeitsverbot, das so oft als "Generalbegründung" für be­

zah lungsmäßige SchlechtersteI lung von Frauen herhalten mußte, existiert in der 

Form n icht mehr. 
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Was weiter besteht, ist die Lohndiskrimin ierung von Frauen. E s  wird nun oft n icht 

einmal mehr versucht, sie zu begründen. 

Die a ls Begründung getarnten Vorurtei le werden al lerd ings dort weiter verwendet, 

wo ( in Auseinandersetzungen mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft oder der 

Gleichbehandlungskommission) finanziel le Folgen drohen. 

Hin und wieder findet s ich dann auch die "Begründung" ,  daß die gegenwärtige Ent­

lohnung dem Gleichbehandlungsgesetz nohnehin  schon besser entspreche als frü­

her" . 

In öffentl ichen Debatten werden solche Argumente nach den Erfahrungen der 

G leichbehandlungsanwaltschaft n icht mehr verwendet. 

E inkommensdiskrimin ierung besteht n icht weiter, wei l  s ie in i rgendeiner Form zu 

rechtfertigen wäre, sondern wei l  sie gegen Frauen weiterhin durchsetzbar ist. 

Dies in der Öffentl ichkeit noch weiter bekannt zu machen , betrachtet die Gleichbe­

handl ungsanwaltschaft ebenso als ihre Aufgabe wie den H inweis auf die sich daraus 

ergebenden Folgerungen im H inbl ick auf weiterhin - und immer wieder - notwendige 

Verbesserungen des Gleichbehandlungsgesetzes (siehe Kapitel 9) um den betroffe­

nen Frauen d ie Durchsetzung ihrer berechtigten Ansprüche zu erleichtern , wenn 

Lohndiskrimin ierung dennoch geschieht und mit den altbekannten Vorurtei len gegen 

Frauen verteidigt wird .  

6.3.  Stel lungnahmen, Medieninformation, Öffentl ichkeitsarbeit: 

Entsprechend den quantitativen Schwerpunkten bei den Beratungen in der Gleich­

behandlungsanwaltschaft 1 997 , sexuelle Belästigung, Mehrfachdiskrimin ierung und 

Diskriminierung beim Zugang zum Beruf, haben sich auch die Anfragen von Medien 

konzentriert. 

Dabei steht das Thema sexuel le Belästigung im Medieninteresse seit e in igen Jahren 

eindeutig im Vordergrund: 
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Das ist positiv zu sehen, wenn man die Entwicklung der Diskussionskultur zum 

Thema betrachtet: 

Seit d ie Diskussion über sexuelle Belästigung in Österreich öffentl ich geführt wi rd , 

also etwa seit 1 992, haben s ich Seriosität und Sensib i l ität im Umgang mit betroffe­

nen Frauen und m it der Frage generel l  bei Medienmitarbeiterinnen äußerst erfreu­

l ich entwickelt. 

I nsbesondere ist es gelungen, die Folgeprobleme, mit denen fast a l le Frauen zu 

kämpfen haben, d ie eine Beschwerde wegen sexueller Belästigung erheben, öffent­

l ich und als gesel lschaft l iches Manko bekannt zu machen. 

Mögl ich war es auch, die in  der ersten Zeit der Debatten häufig vorherrschende 

Meinung, betroffene Frauen müßten mit Belästigungen "selbst fert igwerden" , durch 

die regelmäßige und durch die Med ien fundiert begleitete Darstel lung der Bedingun­

gen in der Arbeitswelt, d ie Belästigung in  ihrer weiten Verbreitung erst erlauben und 

die Reaktionen der sozialen Umgebung, die die Folgen für d ie betroffenen Frauen 

oft noch verschl immern , stark zu relativieren. 

Dadurch konzentriert s ich die Diskussion in letzter Zeit erfreul icherweise eher auf 

den Bereich der mögl ichen gesetzl ichen und sonstigen Maßnahmen, um Frauen 

entweder von vornherein durch innerbetriebl iche Prävention vor Belästigungen zu 

schützen ,  oder durch nachfolgende Schutzmaßnahmen die sozia len und oft exi­

stenzbedrohenden Folgen für sie zu mi ldern. 

Die Vorschläge für rechtl iche Verbesserungen, die aus der Beratungspraxis der 

Gleichbehandlungsanwaltschaft und aus vielen Debatten entwickelt wurden, sind in  

d ie Vorschläge für eine Novel le des G leichbehandlungsgesetzes aufgenommen 

worden. Sie werden in Kapitel 9 ausführl ich dargestel lt. 

Die Vorschläge, die s ich auf innerbetriebl iche Prävention (z. B .  durch Betriebsverein­

barungen) zum einen und innerbetriebl iche Verfahren zur Lösung/Schl ichtung/Me­

d iation von Beschwerdefäl len zum anderen beziehen , sol len weiterhin  sowohl medi­

a l ,  a ls auch im Rahmen der Informationsarbeit mit Betriebsrätinnen und Funktionä­

rinnen der Sozialpartner diskutiert werden und sind darüber h inaus ebenfa l ls  Thema 

bei den Vorarbeiten für eine Novel le des Gleichbehandlungsgesetzes. 
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Weniger erfreul ich muß die Debatte im H inbl ick darauf gesehen werden, daß sich 

tatsäch l ich an der Reaktion fast a l ler Arbeitgeberinnen, Frauen zu kündigen, die ei­

ne Beschwerde wegen sexuel ler Belästigung erheben, bisher nichts geändert hat. 

Auch hat die a l lgemeine mediale Sensibi l isierung oft für die einzelne Frau die Kon­

sequenz, daß ihr unterstel lt wird , sie möchte sich nur wichtig machen , wei l  das The­

ma gerade " modern" ist .  

Nach Beratungen wegen Belästigungen und den Beratungen nach sogenannten 

"Diskrimin ierungskarrieren" standen 1 997 quantitativ Probleme beim Zugang zum 

Beruf im Vordergrund. 

An diesem Thema besteht a l lerdings leider weit weniger öffentl iches Interesse. Die 

einzige einschlägige Fernsehsendung, an der die Gleichbehandlungsanwaltschaft 

betei l igt war, befaßte sich mit dem spektakulären Bereich der Aufnahme von Musi­

kerinnen bei den Phi lharmonikern . 

Auch was die öffentl iche Diskussion über Verbesserungs- und Unterstützungsmög­

l ichkeiten betrifft, scheint in diesem für Frauen so wichtigen Problembereich zur Zeit 

eher e ine resignative Grundstimmung vorzuherrschen . 

Die große Hoffnung, die viele Juristinnen auf den Beschluß der EU-Richtl in ie zur 

Frage der Beweislastvertei lung in Gleichbehandlungsfragen gesetzt hatten ,  hat bis­

her n icht zu einer Veränderung der Diskussion geführt, die auf Basis der bestehen­

den Beweislast zumeist damit beginnt und endet, daß Arbeitgeberinnen glaubhaft 

machen , sie würden qual ifizierte Frauen, die sich bewerben, ebenso gerne beschäf­

tigen wie männl iche Bewerber, während Frauen nach Telefonaten mit künftigen Ar­

beitgeberlnnen der Gleichbehandlungsanwaltschaft regelmäßig glaubhaft das Ge­

gentei l berichten .  

Ohne e ine gesetz l iche Verbesserung bei der Beweislastvertei lung wird sich am 

Stand d ieser Debatte, d ie  zwar von seiten der Frauen immer noch empört, aber zu­

nehmend auch resignativ - wei l  immer wieder ähnl ich und für Frauen aussichtslos 

sich wiederholend - geführt wird (und die wohl n icht zuletzt deshalb  kaum mehr auf 

Medieninteresse stößt) kaum etwas ändern. 
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Eine Pressekonferenz der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Ver­

braucherschutz war 1 997 der Vorstel lung der Sammlung "Anträge an die Gleichbe­

handlungskommission: Entscheidungen, Verfahren , Gutachten" gewidmet. An d ieser 

Pressekonferenz hat die Anwältin für Gleichbehandlungsfragen tei lgenommen. 
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Grundlagenmaterial 

7 .1 . Sammlung: "Anträge an die Gleichbehandlungskommission. 

Entscheidungen, Verfahren, Gutachten" 

Seit längerem bemühte sich die Gleichbehandlungsanwaltschaft bereits, e ine Art 

" Lose-Blatt-Sammlung" , wie es sie in anderen Rechtsbereichen für Jurist innen g ibt, 

zu Fragen des Gleichbehandlungsgesetzes herauszugeben.  

Im Untersch ied zu "klassischen" Lose-Blatt-Sammlungen für den juristischen Ge­

brauch sol lte diese Entscheidungssammlung aber sowohl für Frauen, die ihre eigene 

berufl iche S ituation kriti sch überdenken wol len ,  als auch für Betriebsrät innen und 

Funktionärinnen der Sozialpartner geeignet sein. 

Selbstverständl ich sol lten auch Rechtsanwält innen und sonstige in  juristischen Beru­

fen Tätige d ie Sammlung nutzen können. 

1 997 ist es gelungen, d ieses sehr umfangreiche Projekt fertigzustel len: 

Die ersten 53 Gleichbehandlungsprobleme , d ie Arbeitnehmerinnen, ihre Interessen­

vertretungen und die Gleichbehandlungsanwaltschaft der Gleichbehandlungskom­

mission seit 1 991 und bis 1 995 zur Überprüfung vorgelegt hatten, wurden in  d ie 

Sammlung aufgenommen.  

Die Sammlung ist von vornherein so gestaltet worden, daß Ergänzungen (zu einem 

oder zu mehreren Themenbereichen) le icht mögl ich und weniger aufwendig s ind.  

D ie  Sammlung enthält nun zehn versch iedene Themenbereiche, zu denen die 

Gleichbehandlungskommission Einzelfal lverfahren durchgeführt bzw. Gutachten 

veröffentl icht hat: 

Es sind d ies: Geschlechtsneutrale Stel lenausschreibung, Begründung des Arbeits­

verhältn isses, Festsetzung des Entgelts , freiwi l l ige Sozial leistungen, betriebl iche 

11 
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Aus- und Weiterbi ldung, berufl icher Aufstieg, sonstige Arbeitsbedingungen, Beendi­

gung des Arbeitsverhältn isses, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und - in einem 

eigenen Abschn itt - die Gutachten der Gleichbehandlungskommission. 

Jeder der Themenbereiche wurde in  der Herstel lung auf e ine unterschiedl iche Pa­

pierfarbe gedruckt. 

Das erleichtert n icht nur den Gebrauch der Sammlung, auch für Menschen, d ie an 

den Umgang mit Entscheidungssammlungen nicht so gewöhnt sind wie Jurist Innen , 

es sol l zudem die Einordnung von "Ergänzungsl ieferungen" problemlos ermögl ichen. 

Derzeit, also sozusagen im "Grundstock" der Sammlung, stel len die Einzelfal lent­

scheidungen zum Thema "sexuel le Belästigung" den quantitativen Schwerpunkt dar. 

1 7  von 53 Verfahren befaßten sich mit d iesem Problem. 

Das starke Bedürfn is von Frauen , d iese Form berufl icher Benachtei l igung vor die 

Gleichbehandlungskommission als spezia l isierte Einrichtung zu bringen, ist seit dem 

Redaktionsschluß für die Sammlung n icht geringer geworden. 

Zweithäufigster Themenbereich in  der Sammlung sind die Verfahren zu Fragen der 

Festsetzung des Entgelts. ( 1 4  Verfahren) 

Diese haben in  der Gleichbehandlungskommission vor a l lem in den ersten Jahren 

seit 1 991 die quantitativ größte Rolle gespielt. Ihre Zahl ist in den letzten Jahren zu­

rückgegangen, derartige Anträge an die Kommission sind a l lerd ings keineswegs 

ausgebl ieben. 

Die Gleichbehandlungskommission muß sich weiterhin mit Fragen gleicher Entloh­

nung bei vergleichbarer Tätigkeit - im Angestel lten- und im Arbeiterinnenbereich 

auseinandersetzen.  Ledig l ich dort, wo es um gleiche Arbeit geht, scheint - m it a l ler 

Vorsicht gesagt - aufgrund der weit fortgeschrittenen öffentl ichen Debatte eine d irek­

te gerichtl iche Durchsetzung etwas leichter geworden zu sein ,  so daß die G leichbe­

handlungskommission ihre Prüfungsfunktion n icht mehr ausüben muß. 

E ine Weiterentwicklung i n  d iese Richtung erscheint aus Sicht der Gleichbehand­

lungsanwaltschaft vor al lem deshalb wichtig und s innvo l l ,  wei l  finanziel le Ansprüche, 
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um die es ja bei d iesen Verfahren gerade geht, in jedem Fall - wenn sie n icht freiwi l­

l ig erfül lt werden - von einem Gericht zugesprochen werden müssen. 

Wenn aber innerbetriebl iche Verhandlungen zu keiner freiwi l l igen Einhaltung des 

Gleichbehandlungsgesetzes geführt haben und die Gleichbehandlungskommission 

bemüht werden muß, ist fast immer nur noch der Weg der Rechtsdurchsetzung der 

finanziellen Ansprüche real istisch. 

I n  den ersten Jahren nach 1 991 hat ein Antrag an die Gleichbehandlungskommissi­

on und eine Vereinbarung, das Verfahren bei weiteren innerbetriebl ichen Verhand­

lungen ruhen zu lassen, in ein igen Fäl len zu einer freiwi l l igen S innesänderung ge­

führt. 

Nun ist die Einstel lung vieler Arbeitgeberinnen, Gleichbehandlung n icht als E inhal­

tung eines bestehenden Gesetzes, sondern quasi als "Neuregelung" zugunsten von 

Frauen zu betrachten, wieder verstärkt zu beobachten und diese wird - in logischer 

Weiterentwicklung des falschen Gedankengangs - mit Kostenargumenten abgelehnt. 

Eine öffentl iche Diskussion darüber, ob die Einhaltung eines Gesetzes durch einen 

Rechtsunterworfenen eine Kostenfrage sein darf, würde wohl schnel l  zu einer Ver­

neinung führen. 

Wenn es um die berufl iche Gleichbehandlung von Frauen geht, stößt das Kostenar­

gument al lerd ings noch immer auf Verständnis. 

Dementsprechend schwierig ist die individuelle Rechtsdurchsetzung vor Gericht. 

Viele Frauen entscheiden s ich daher gerade jetzt wieder eher dafür, individuelle 

Probleme, d ie s ich aus d ieser Rechtsdurchsetzung ergeben könnten , zu vermeiden. 

Diese Entwicklung ist aus S icht der Gleichbehandlungsanwaltschaft zwar n icht wün­

schenswert, aber zu akzeptieren, wei l  es keiner Frau zu verdenken ist, wenn sie die 

Pion ierinnenrol le bei der Rechtsdurchsetzung n icht spielen wi l l ,  andererseits aber 

auf ein Prüfungsergebnis der Gleichbehandlungskommission, dessen finanziel le 

Impl ikationen sie n icht durchsetzen kann ,  keinen Wert legt. 

Für d ie Lose-Blatt-Sammlung wi rd daher mit eher wen iger, aber durchaus inhaltl ich 

und für d ie künftige Diskussion wichtigen Entscheidungen zu Fragen der E inkom-
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mensdiskriminierung, vor al lem in ihrer mittelbaren Erscheinungsform, zu rechnen 

sein. 

Sechs Verfahren, d ie in die Lose-Blatt-Sammlung aufgenommen wurden, befassen 

sich mit Diskrim inierungsfragen beim Zugang zu einem Arbeitsverhältnis .  

Bei diesem Themenbereich gi lt al lerdings ganz besonders, daß die bestehenden 

gesetzl ichen Mögl ichkeiten m it den durchgeführten Verfahren vor der G leich behand­

lungskommission ausgelotet sind. 

Die gesetzlichen Unzulänglichkeiten l iegen hier im Bereich der Beweislast (und des 

weitaus zu geringen Schadenersatzanspruches, dessen Anpassung aber im Hinbl ick 

auf Entscheidungen des EuGH erfolgen wird . )  

Das Wissen darüber aber, daß Arbeitgeberinnen auf Basis der derzeitigen Geset­

zeslage n icht dazu veranlaßt werden können, Unterlagen über Bewerberinnen, über 

deren Q ual ifikation und vor al lem über ihre Auswah lkriterien offen zu legen, veran­

laßt auf der anderen Seite immer mehr bei einer Bewerbung benachtei l igte Frauen 

dazu, zu resignieren und auf e ine Beschwerde aufgrund des Gleichbehandlungsge­

setzes zu verzichten. 

1 997 war d ie Sachlage schl ießl ich so, daß Diskriminierung bei der Begründung ei­

nes Arbeitsverhältnisses einen der häufigsten Beschwerdegründe in der Bera­

tungsarbeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft darstel lte, aber nur 2 von insgesamt 

1 5  Anträgen an die Gleichbehandlungskommission zum diesem Tatbestand erfolgt 

sind. 

Mit Fragen der Diskriminierung von Frauen bei Beförderungen und beim berufl ichen 

Aufstieg hat s ich die Gleichbehandlungskommission im Redaktionszeitraum fünf mal 

auseinandergesetzt. 
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Auch bei d iesem Themenbereich zeigen s ich deutl ich die Grenzen des Gesetzes­

bestands. Die damit verbundenen Probleme und Vorschläge für eine nächste Novel­

le des Gleichbehandlungsgesetzes sind ausführl ich in Kapitel 9 dargestel lt. 

Bei den anderen in die Sammlung aufgenommenen Verfahren ging es um die The­

menbereiche Stel lenausschreibungen (2 Verfahren), betriebl iche Aus- und Weiter­

bi ldung ( 1 ) ,  sonstige Arbeitsbedingungen (3) und Beendigung des Arbeitsverhältn is­

ses a ls a l le in iger Beschwerdegrund ( 1 ) . 

Veröffent l icht wurden sch l ießl ich vier al lgemeine Gutachten der G leichbehandlungs­

kommission, zwei davon zu Kol lektivverträgen, eines zur Begründung von Lehrver­

trägen mit weib l ichen Lehrl ingen und eines zum Gehaltskassengesetz der Apothe­

kerinnen. 

Durch die Veröffentl ichung der Lose-B latt-Sammlung hofft die Gleichbehandlungs­

anwaltschaft, viele Fragen von Frauen, die ein Unbehagen damit haben, wie sie im 

Berufsleben behandelt werden, d ieses Unbehagen aber oft noch n icht im Betrieb 

äußern wol len,  beantworten zu können. 

Schl ießl ich würde es auch einer vielfach vergrößerten Gleichbehandlungsanwalt­

schaft n icht gel ingen können, al len Frauen Österreichs, die von berufl i cher Diskri­

min ierung betroffen s ind ,  telefonische oder persön l iche Beratung anzubieten. 

Für al le anderen Frauen stel lt die Lose-Blatt-Sammlung eine Art "schriftl iches Bera­

tungsangebot" dar, das, wenn sich das Unbehagen konkretisiert und eine Frau dar­

über h inaus etwas unternehmen möchte , telefonisch oder persön l ich ergänzt werden 

kann.  

Dabei beantwortet d ie Lose-Blatt-Sammlung unter anderem Fragen wie die folgen­

den: 

o Darf e ine Bank für eine F i l iale, in  der nur eine Person tätig ist, aus S icherheitser­

wägungen ausdrückl ich nur einen Mann suchen? 
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o Darf ein Betrieb von a l len Frauen, d ie eingestel lt werden wol len, e ine ärzt l iche 

Bestätigung verlangen, daß keine Schwangerschaft vorl iegt? 

o Darf e in Handelsunternehmen für Kassatätigkeit nur Frauen aufnehmen, Männern 

h ingegen die Bewerbung als F i l ia l leiter anbieten? 

o Darf einer Frau der Zugang zur Ausbi ldung als P i lot in verwehrt werden? 

o Muß s ich bei einer Arbeitnehmerin ,  die nach und nach le itende Tätigkeiten über­

n immt, auch an der Bezahlung etwas ändern? 

o Darf ein Kol lektivvertrag Erschwerniszulagen nur für Arbeitsbedingungen vorse­

hen , die an Arbeitsplätzen von Männern vorkommen? 

o Darf ein Arbeitgeber e iner Frau in  leitender Funktion weniger bezahlen als ihrem 

Vorgänger? 

o Dürfen in einem Unternehmen angelernte Arbeiterinnen grundsätzl ich n iedriger 

eingestuft werden als angelernte Arbeiter? 

o Darf das Anforderungsprofi l für eine Führungsposition während des Bewerbungs­

verfahrens geändert werden? 

o Genügen subjektive Kriterien, um die Ablehnung der Beförderung einer Frau zu 

rechtfertigen? 

Die Ordner, in denen die " losen Blätter" untergebracht wurden ,  um einen langfrist i­

gen Gebrauch zu ermögl ichen ,  konnten wegen mangelnder budgetärer Ausstattung 

n icht aus M itteln  der Frauenmin isterin finanziert werden. 

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft hat daher erstmals und mit Erfolg versucht, ei­

nen Sponsor aus der Privatwirtschaft zu finden, der die Kosten übernimmt.  
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Der "Volksfürsorge-Jupiter-Versicherung" sei an dieser Stel le ausdrückl ich und 

nochmals für ihre tatkräftige Unterstützung gedankt. Sie hat der Gleichbehandlungs­

anwaltschaft 20.000 mit Plastikfol ie bezogene Ordner zur Verfügung gestel lt .  

Dam'it konnte die inhaltl iche Attraktivität der Lose-B latt-Sammlung durch eine eben­

so attraktive Erscheinungsform ergänzt werden. 

Die Ordner sind überdies so dimensioniert, daß "Ergänzungsl ieferungen" noch für 

geraume Zeit darin untergebracht werden können . 

Die Aufnahme weiterer Entscheidungen in die Lose-B latt-Sammlung ist für 1 999 ge­

plant. 

7 .2. Gleichbehandlung und gesch lechtergerechter Sprach­

gebrauch 

Vor dem H intergrund der engen Verflechtung von sprachl icher und tatsächl icher 

Wahrnehmung einerseits und der Tatsache, daß gleichzeitig das Gleichbehand­

lungsgesetz selbst in einer Art und Weise formul iert ist, die dem Bewußtseinsstand 

und dem Bedürfn is vieler Frauen , wahrgenommen zu werden, n icht mehr entspricht, 

hat die Gleichbehandlungsanwaltschaft gerne die Aufgabe übernommen, an der Er­

arbeitung von "Anleitungen zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch" beratend 

mitzuwirken. 

Konkreter Ausgangspunkt waren die Diskussionen, die die G leichbehandlungsan­

waltschaft seit Jahren mit Arbeitgeberinnen und privaten Arbeitsvermittlerinnen über 

die Gestaltung von Stel leninseraten geführt hat. 

In diesen Diskussionen wurde immer wieder die 1 987 vom BMAGS erstellte Bro­

schüre "Sprachl iche Gleichbehandlung von Frau und Mann" zitiert, insbesondere d ie 

in  dieser Broschüre empfohlene, sogenannte "Generalklausel" , nach der zu Beginn 

eines Textes entweder die männl iche oder die weibl iche Sprachform gewählt werden 

konnte, d ie dann für die Dauer des Textes für beide Geschlechter gelten sol lte. 
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Da damals die Geschlechtsneutral ität männl icher Sprachformen noch m it ganz an­

derer Al lgemeingült igkeit als heute behauptet werden konnte, war aus damal iger 

Sicht die Mögl ichkeit, weib l ich zumindest dort zu formul ieren, wo Frauen gemeint 

waren - und d iese Formul ierung für einen Text insgesamt gült ig machen zu können -

ein Fortschritt. 

Die zehn Jahre Praxis seitdem hatten al lerdings gezeigt, daß die "gewählte" 

Sprachform mit ganz wenigen Ausnahmen die männl iche war, insbesondere dort ,  wo 

al lgemeine und rechtl iche Akzeptanz besonders wichtig war, wie etwa bei der For­

mul ierung von Gesetzen. 

So erklärt s ich die in §1 Abs. 4 GleichBG nach wie vor enthaltene Formul ierung: "Bei 

a l len personen bezogenen Bezeichnungen (Arbeitnehmer, Stel lenwerber, Arbeitge­

ber, Vorsitzender der Gleichbehandlungskommission) g i lt die gewählte Form für bei­

de Geschlechter" , obwohl doch gerade beim Gleichbehandlungsgesetz die ange­

messene Sprachform wohl die weibl iche hätte sein müssen. 

M it der vom Gesetzgeber gewählten Sprachform läßt n icht einmal das G leichbe­

hand lungsgesetz Frauen sichtbar werden, ebensowenig wie Stel leninserate für Füh­

rungspositionen, d ie sich nur an Männer richten und Formulare, d ie dies zum über­

wiegenden Tei l  ebenfal ls weiterhin tun 

Im Bereich der Stel len inserate i st es der Gleichbehand lungsanwaltschaft zwar mit 

Unterstützung der einzigen Strafsanktion im Gleichbehandlungsgesetz (§ 1 0d iVm 

§ 2 c) gelungen, das sprach l iche Erscheinungsbi ld der Inserate privater Arbeits­

vermittierinnen zu verändern . 

Darüber hinaus hat es aber in der öffentl ichen Diskussion weit weniger Fortschritte 

gegeben, a ls  im Bewußtsein der von sprachl icher N ichtbeachtung betroffenen Frau­

en. 

Das war der Anlaß für eine neuerl iche Bestandsaufnahme durch das Institut für 

Sprachwissenschaften an der Universität Wien. 
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Die Gleichbehandlungsanwaltschaft hat zur Beratung der Wissenschaftlerinnen eine 

Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die die Autorinnen zu den verschiedenen The­

menbereichen mit Beispielen aus der tägl ichen Praxis unterstützt hat. 

Die Broschüre "Anleitungen zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch" wurde im 

Ju l i  1 997 fert iggestel lt und wird die Gleichbehandlungsanwaltschaft vor al lem bei den 

vielen Diskussionen mit Arbeitgeberinnen unterstützen,  die ihre Stel leninserate -

mögl icherweise wegen der für sie nach wie vor nicht geltenden Sanktion des § 1 Gd 

Gleichbehandlungsgesetz - immer noch überwiegend geschlechtsspezifisch gestal­

ten . 

Im Rahmen einer äußerst gut besuchten Podiumsdiskussion im Institut für Germa­

nist ik an der Universität Wien, bei der die Gleichbehandlungsanwält in die beiden 

Autorinnen mit Beispielen aus der Praxis unterstützt hat, hat sich überdies gezeigt, 

daß auch die Mehrheit der Germanist innen mittlerwei le von der lange gehegten 

Vorstel lung, die männl iche Sprachform bezeichne ohnehin beide Gesch lechter, sei 

also in gewisser Weise "neutra l " ,  abgerückt ist. 

D ies könnte mögl icherweise die Erfül lung des lange gehegten Wunsches, das 

Gleichbehand lungsgesetz der Real ität entsprechend zu formul ieren, erleichtern. 
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8.  S ituation der G leichbehandlungsanwaltschaft 

Im Berichtszeitraum hat es in der Gleichbehandlungsanwaltschaft in Wien und h in­

sicht l ich der Regional isierung keine personel le Veränderung gegeben. 

Zum Zeitpunkt der Berichtserstel lung ist die Aufnahme einer weiteren juristischen 

Mitarbeiterin in Wien sowie die Instal l ierung der ersten Regionalanwältin für Gleich­

behandlungsfragen bereits fixiert. 

Damit wird sich sowohl die Situation für die Mitarbeiterinnen der Gleichbehand­

lungsanwaltschaft in Wien, als auch die Beratungssituation für Frauen in den westl i­

chen Bundesländern,  wesentl ich verbessern. 

Für den Berichtszeitraum ist festzuhalten, daß die Beratungen über die sogenannte 

"kleine" Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz, mit der die Voraussetzungen für die 

Regional is ierung der Gleichbehandlungsanwaltschaft geschaffen wurden sowie 

wichtige Klarstel lungen und Ergänzungen vorgenommen wurden, 1 997 abgeschlos­

sen werden konnten und das Gesetz mit Mai 1 998 in Kraft trat. 

E ine ausführl iche Darstel lung der Novelle befindet sich in Kapitel 9. 
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9. Weiterentwicklung des Gleichbehandlungsgesetzes 

Die täg l iche Praxis beweist immer wieder, daß das Gleichbehandlungsgesetz stän­

dig weiterentwickelt werden muß, wenn es wirkungsvol l  bleiben sol l .  

D ie  letzte Novel le ist m i t  1 .5 . 1 998 in Kraft getreten. 

Auch bezügl ich der Bestimmungen der Novel le vom 1 . 1 . 1 993 sind d ie Mögl ichkeiten 

der praktischen Anwendung weitgehend ausgelotet und haben sich d ie Schwächen 

der einzelnen Bestimmungen herausgestel lt. 

E ine weitere Novel le steht aus Sicht der Prakt ikerinnen dringend an.  

H insichtl ich der Tätigkeit der Gleichbehandlungskommission wird darin klargestel lt ,  

daß 

o die Feststel lung einer sexuellen Belästigung auch dann mögl ich ist ,  wenn die Be­

lästigung durch Dritte erfolgte und der Arbeitgeber d ie angemessene Abhi lfe ge­

schaffen hat; 

o d ie Interessenvertretungen ein direktes Entsendungsrecht für ihre Kommissi­

onsmitg l ieder haben; 

o Auskunfispersonen, die eigens für S itzungen der Gleichbehandlungskommission 

aus den Bundesländern anreisen, Anspruch auf Ersatz der Reisekosten haben; 

o auch andere als Beamtinnen des Bundeskanzleramts als Vorsitzende der Gleich­

behandlungskommission tätig werden können. 

Schl ießl ich wird durch d ie Novelle klargestel lt, wann genau bei AntragsteI lung an die 

Gleichbehandlungskommission die Hemmung des Fristenlaufs zur gerichtl ichen 

Geltendmachung wieder aufgehoben ist ,  da es in diesem Punkt in der Vergangen­

heit zu Unklarheiten kam.  
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H insichtl ich der Regional is ierung der G leichbehandlungsanwaltschaft wird vorgese­

hen, daß 

o der Bundeskanzler durch Verordnung in den Ländern Regionalbüros der Anwältin 

für Gleichbehandlungsfragen einrichten und Regionalanwältinnen zu deren 

Leiterin bestel len kann, wenn dies zur Verbesserung der Beratung und Unter­

stützung von Personen, d ie sich im Sinne des Gesetzes diskriminiert füh len, er­

forderlich ist. 

Da nicht von Beginn an mit e iner flächendeckenden Regional is ierung zu rechnen ist, 

sol len auch Regionalanwältinnen füreinander stel lvertretend tätig sein können .  

Die Aufgaben der Regionalanwältinnen sol len - neben der Abhaltung von Sprech­

stunden und Sprechtagen - folgende Bereiche umfassen: 

o Beratung und Unterstützung berufl ich benachtei l igter Frauen/Männer; 

o Zusammenarbeit mit lokalen Interessenvertretungen und Multip l ikatorinnen; 

o Einholung von zusätzl ichen Informationen in Betrieben und informel le Verhand­

lungen für ihren ört l ichen Wirkungsbereich; 

o Ermitt lungstätigkeit im Auftrag der Gleichbehandlungskommission; 

o AntragsteI lung an d ie Bezirksverwaltungsbehörden, wenn private Arbeitsver­

mittierinnen oder das Arbeitsmarktservice das Gebot der geschlechtsneutralen 

SteI lenausschreibung verletzen; 

Die Regionalanwältin sol l  an den Sitzungen der Gleichbehandlungskommission tei l ­

nehmen, wenn dort Beschwerden aus ihrer Region behandelt werden und dort - wie 

die G leichbehandlungsanwältin - a ls Expertin tätig sein. 
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Eine Regional isierung der AntragsteI lung auf Überprüfung einer Beschwerde durch 

d ie Gleichbehandlungskommission und der Gleichbehandlungskommission selbst ist 

nicht vorgesehen . 
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Novellierungsbedarf für die nächste, umfassende Novelle 

aus Sicht der Gleichbehandlungsanwaltschaft: 

Die "Wunschl iste" der Gleichbehandlungsanwaltschaft tür eine Novel le des Gleich­

behandlungsgesetzes muß nach jedem weiteren Jahr praktischer Arbeit neu über­

dacht, erweitert und ergänzt werden. 

Das erklärt sich zum einen daraus, daß Gleichbehandlungsrechte zwar keine so 

neuen Rechte mehr sind, d ie von Benachtei l igung betroffenen Frauen d iese ihre 

Rechte aber erst seit relativ kurzer Zeit nützen. 

Damit ergeb�n sich immer wieder Problemsituationen, tür die das G leichbehand­

lungsgesetz noch nie eingesetzt wurde und tür die es daher keine Jertigen" Lösun­

gen g ibt. 

Oft stel lt s ich dann erst in  der Praxis heraus, wie effizient - oder ergänzungsbedürf­

tig, in  manchen Fäl len auch ungeeignet - die gesetzl ichen Bestimmungen sind. 

So hat sich etwa d ie Sanktionsbestimmung des § 1 0d in Verbindung mit dem § 2c 

Gleichbehandlungsgesetz als äußerst effizient herausgestel lt . 

Die Ste l leninserate des Arbeitsmarktservice und der privaten Arbeitsvermittierinnen 

sind wesentlich häufiger an Männer und Frauen gerichtet, seit es die Bestimmung 

g ibt und sie - obwohl aus Kapazitätsgründen nur kurzfristig - von der G leichbehand­

lungsanwaltschaft eingesetzt wurde. 

Gleichzeitig i st aber dieselbe Bestimmung dringend ergänzungsbedürftig: Sie g i lt 

nach wie vor nicht tür Arbeitgeberinnen, die selbst Inserate schalten - und das i st am 

Erscheinungsbi ld dieser Inserate deutl ich abzulesen. 

III-168 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)90 von 141

www.parlament.gv.at



89 

In diesem Zusammenhang hat sich zudem die Bestimmung des § 2 Abs . 1 Z 1 iVm § 

2a Abs. 1 G leichbehandlungsgesetz als völ l ig ungeeignet erwiesen, den Zugang 

von Frauen zum Beruf zu verbessern. 

Bewerbungsdiskriminierung ist einer der häufigsten Beschwerdegründe in der 

Gleichbehandlungsanwaltschaft, aber es gibt kaum Beschwerden an die Gleichbe­

handlungskommission, ebensowenig wie Gerichtsverfahren. 

Hauptgrund dafür ist - neben den geringen Schadenersatzansprüchen - die Beweis­

lastregelung, d ie zwar die Beweislast formal gleich vertei lt ,  es aber aufgrund der 

praktisch nur für den Arbeitgeber verfügbaren Informationen Bewerberinnen tat­

sächl ich unmögl ich macht, eine Diskriminierung glaubhaft zu machen. 

Noch ein zweites Phänomen ist a l lerdings zu beachten , wenn es um die Frage geht, 

ob und warum das Gleichbehandlungsgesetz in regelmäßigen Abständen novel l iert 

werden muß, wenn es effizient bleiben sol l :  

D ie  Diskriminierungspraxis vieler Arbeitgeberinnen paßt sich nach einiger Zeit - ins­

besondere nachdem ein ige von ihnen sich mit Beschwerden von Betroffenen , m it 

H inweisen der Gleichbehandlungsanwaltschaft oder mit Verfahren vor der Gleichbe­

handlungskommission auseinandersetzen haben müssen, den gesetzl ichen Be­

stimmungen insofern an, als versucht wird, dem Gesetz formal Genüge zu tun, den­

noch aber die herkömmliche - diskriminierende - Praxis beizubehalten. 

Ein Beispiel dafür: 

Als d ie offene E inkommensdiskriminierung gesetzl ich n icht mehr mögl ich war, folgte 

ihr d ie versteckte über die Einstufung von weibl ichen und männl ichen Arbeiterinnen 

in verschieden bewertete Lohngruppen. Dies erforderte die KlarsteI lung, daß auch 

gle ichwertige Arbeit von Frauen und Männern gleich zu entlohnen ist und daß mit­

telbare D iskriminierung vom Gesetz ebenfal ls untersagt wird .  

Oder: 

Seit Frauen in Stel len inseraten auch angesprochen werden müssen, werden sie 

eben ansch l ießend telefonisch abgewimmelt. 

D ies erfordert eine Verlagerung der Beweislast bei der Bewerbungsd iskriminierung 

zugunsten der Bewerberinnen. 
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Eine wesentl ich kompliziertere - und daher gesetzl ich schwieriger aufzulösende -

Situation ergibt s ich gerade jetzt bei der Diskriminierung beim berufl ichen Aufstieg. 

Auf d iese Weise werden woh l  noch lange neue gesetzl iche Bestimmungen neuen 

Erscheinungsformen der D iskriminierung folgen müssen, bis es selbstverständl ich 

geworden sein wird, Frauen im Berufsleben nicht mehr zu benachtei l igen. 

Der Novel l ierungsbedarf aus den Erfahrungen der praktischen Arbeit seit 1 993 um­

faßt folgende Themen: 

9 . 1 . Neuerlassung des Gesetzes in  geschlechtergerechter Sprache:  

Nach Abschluß der inhaltl ichen Verbesserungen im Rahmen der nächsten Novel le 

sol lte das Gle.ichbehandlungsgesetz dringend in geschlechtergerechter Sprache neu 

erlassen werden. 

Die nachträgl ich ins G leichbehandlungsgesetz eingefügte Generalklausel des § 1 

Abs. 4 GBG, wonach "die gewählte (Sprach)Form für beide Geschlechter g i lt" mag 

zwar dem Stand der Diskussion im Jahr 1 990 entsprochen haben, hat sich aber 

mittlerwei le a ls  ungewol lter Zyn ismus erwiesen - es ist für Frauen, die sich um be­

rufl iche Gleichbehandlung bemühen, schwer erträgl ich, sich auf ein sprachl ich d is­

kriminierendes Gesetz stützen zu müssen und gegenüber den Arbeitgeberinnen, die 

s ich zunehmend auch auf d iese (den leg istischen Richtl inien zuwiderlaufende) Ge­

setzessprache beziehen, zusätzl ichen Argumentationsaufwand zu haben, der ei­

gentl ich dem Gesetzgeber selbst obl iegen würde. 

Selbst der Unabhängige Verwaltungssenat Oberösterreich hat s ich bei der Beurtei­

l ung eines Verstoßes gegen das Gebot der geschlechtsneutralen Stei lenausschrei­

bung in  seiner ablehnenden Begründung auf die geschlechtsspezifisch männl iche 

Textierung des G leichbehandlungsgesetzes bezogen. 
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In  der Zwischenzeit wurden z. B .  das Arbeitsinspektionsgesetz 1 993 ausdrückl ich 

männl ich und weibl ich textiert, das Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz 1 993 - neben 

der ebenfal ls gewählten Generalklausel - zumindest mit einem "I" im Gesetzestitel 

selbst. 

Vorbi ld l ich in der sprachl ichen Gestaltung ist das 1 993 in Kraft getretene Bundes­

Gleichbehandlungsgesetz BGBI Nr. 1 00/1 993, ebenso wie die im Anschluß daran 

erlassenen Landes-Gleichbehandlungsgesetze. 

9.2. Ausweitung der Strafsanktion § 1 0  d iVm § 2 c bei Steilenaus­

schreibungen, die n icht dem Gleichbehandlungsgesetz ent­

sprechen, auf al le Stellenausschreibungen : 

Die per 1 . 1 . 1 993 eingeführte Verwaltungsstrafsanktion mit einer Obergrenze von 

maximal öS 5 .000. - erfaßt nur private Arbeitsvermittierinnen sowie das Arbeits­

marktservice . . 

Wegen Verstößen gegen das Gebot der geschlechtsneutralen Stel lenausschreibung 

eingeleitete Verwaltungsstrafverfahren haben bewirkt, daß in diesem Bereich ein 

deutl ich gleichbehandlungskonformeres Ausschreibungsverha lten beobachtet wer­

den kann. 

Durch die Erkenntnisse der Unabhängigen Verwaltungssenate aus den Jahren 1 994 

und 1 995 ist inzwischen klargestel lt, daß auch Managementberatungs- bzw. Per­

sonalberatungsunternehmen der Normierung des § 1 0  d bei Stel lenausschreibungen 

unterl iegen und als private Arbeitsvermittierinnen im Sinne d ieser Regelung zu be­

trachten sind. 

Nach wie vor n icht von der Strafsanktion erfaßt sind jedoch d ie Arbeitgeberinnen 

selbst, die, ohne gesetzl iche Sanktionen befürchten zu müssen, weiterhin bei Stel­

lenausschreibungen gegen das Gebot der gesch lechtsneutralen Stei lenaus­

schreibung (seit 1 985 im GBG verankert) verstoßen und ihren geschlechtsspezi­

fischen Einstel lungspräferenzen Ausdruck geben können. 

E ine Ausweitung der Strafsanktion zumindest auf Arbeitgeberinnen selbst (die auch 

eigent l iche Adressatinnen des Gleichbehandlungsgesetzes sind) erscheint unerläß-
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l ieh und würde - wie dies auch von privaten Arbeitsvermittierinnen verlangt wird -

eine Ungleichbehandlung gegenüber Arbeitsvermittlerinnen beseitigen. 

In der Praxis zeigt s ich aber auch, daß eine bloße Ausweitung auf den Kernbereich 

des AdressatInnenkreises nicht ausreicht, wei l  Stel lenausschreibungen zunehmend 

auch von anderen "Dritten" durchgeführt werden - n icht nur über Printmedien, auch 

neue Formen der Kommunikationstechnologien eröffnen hier umfangreiche Umge­

hungsmögl ichkeiten des derzeitigen gesetzl ichen Gebotes (Computernetze, Inter­

net) .  

Nach wie vor wird von einzelnen Tages- und Wochenzeitschriften insbesondere in 

einigen Bundesländern, den Betrieben durch die Inseratenspalten "offene Stel len -

männl ich" und "offene Ste l len - weibl ich" eine geschlechtsspezifische Personalaus­

wahl bereits vorgeben. Mit der Sanktion des § 1 0  d in der geltenden Fassung kann 

eine derartige Praxis i nsbesondere von Medieninhaberinnen rechtl ich nicht erfaßt 

werden. 

9.3.  Aufhebung der Schadenersatzobergrenzen im Zusammen­

hang m it Diskriminierungen bei der Begründung des Arbeits­

verhältnisses und beim beruflichen Aufstieg, i nsbesondere 

bei Beförderungen:  

Mit  der Gesetzesnovel l ierung 1 993 wurden Schadenersatzobergrenzen von maximal 

zwei Monatsentgelten bei D iskriminierungen bei der Begründung eines Arbeitsver­

hältnisses bzw. der Entgeltdifferenz für maximal vier Monate bei D iskriminierungen 

beim berufl ichen Aufstieg/bei Beförderungen normiert. Darüber h inaus wurde - soll­

ten mehrere d iskriminierte Frauen Ansprüche geltend machen - deren Ersatz­

anspruch vorweg reduziert, indem der Ersatzbetrag auf die d iskriminierten Frauen 

"nach Köpfen" aufzutei len ist .  
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E ine derartige, generel le Begrenzung von Ersatzansprüchen ist nach der gesicher­

ten Rechtssprechung des EuGH (Rs C-271 /91  Marshall I I )  a ls Verstoß gegen Artikel 

6 der Gleichbehandlungsrichtl in ie 76/207/EWG unzulässig. Die vom österreichi­

schen Gesetzgeber gewählte Form der Begrenzung durch eine zusätzl iche Tei lung 

eines gemeinsamen Anspruches kann daher als krasser Verstoß gegen diese 

Spruchpraxis betrachtet werden. 

Im Ergebnis führt d ie österreich ische Regelung dazu, daß bei Klagsführung mehre­

rer Frauen kaum eine finanzielle Kompensation erreicht werden kann. 

9.4. Beweislastverlagerung: 

9.4 . 1 .  Beweislastverlagerung im Zusammenhang mit Diskriminierungen bei der 

Begründung eines Arbeitsverhältnisses: 

Bei Diskriminierungen bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses ist es unter 

der gegebenen Beweislastvertei lung des Gleichbehandlungsgesetzes für Frauen 

nicht mögl ich ,  Gleichbehandlungsansprüche mit Erfolgsaussichten geltend zu ma­

chen, es sei denn, sie erhalten eine schriftl iche Ablehnung ihrer Bewerbung mit dem 

Hinweis,  daß sie als Frau nicht beschäftigt werden. 

Die gesetzl iche Beweislastvertei lung für die in § 2 Abs . 1 GBG beispielsweise aufge­

zählten Verletzungen des G leichbehandlungsgebotes stel lt zwar formal gleiche An­

sprüche an d ie Glaubhaftmachung durch d ie beschwerdeführende Frau h insichtl ich 

ihrer Diskriminierung und die Arbeitgeberinnen hinsichtl ich einer sach l ichen Recht­

fertigung der Ungleichbehandlung. 

In der Praxis ist a l lerdings häufig schon d ie Ausgangslage, also der Informations­

stand und die Möglichkeit zur Glaubhaftmachung zu Beginn e ines Verfahrens so 

unterschiedl ich, daß von tatsächl ich g leicher Beweislastvertei lung keine Rede mehr 

sein kann .  

In den meisten Fäl len erhalten Frauen nicht einmal konkrete Informationen darüber, 

wer sich m it ihnen um vakante Positionen beworben hat, selbst bei konkreten Nach-
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fragen erhalten die betroffenen Frauen, oder auch die Anwaltschaft für Gleichbe­

handlungsfragen, keine näheren Vergleichsdaten m it dem H inweis, derart ige per­

sonenbezogene das Arbeitsverhältn is betreffende Angaben von Kol legen würden 

dem Datenschutz unterl iegen. 

Unter d iesen Umständen entsch l ießen sich die meisten Frauen dazu , ihre weitere 

berufl iche Karriere nicht durch Geltendmachung von Gleichbehandlungsansprüchen 

mit sehr ungewissem Ausgang zu gefährden und verzichten auf ihre rechtl ichen 

Mögl ichkeiten . 

Die Ende 1 997 beschlossene EU-Richtl in ie über die Beweislast bei D iskriminierung 

aufgrund des Geschlechts enthält zwar in Artikel 4 eine aus Sicht der Gleichbehand­

lungsanwaltschaft deutl iche Bestimmung über die Verlagerung der Beweislast .  

D iese Sicht, der entsprechend in Österreich bei der verpfl ichtenden Umsetzung der 

Richtl in ie Anpassungsbedarf besteht, wird al lerdings nicht von al len D iskussions­

partnern getei lt . 

Bereits jetzt hat der EuGH in seiner Rechtssprechung eine Beweislasterleichterung 

in Fäl len angenommen, in  denen z. B .  intransparente LOhnsysteme es den Frauen 

unmögl ich machen , ihre Gleichbehandlungsansprüche entsprechend zu belegen. In 

derartigen Fäl len müssen die Arbeitgeberinnen den Nachweis führen, daß keine 

geschlechtsspezifische Diskriminierung vorl iegt bzw. daß eine sachl iche, objektiv 

nachvol lziehbare Rechtfertigung besteht. Diese durch die J ud ikatur des EuGH ge­

schaffene Beweiserleichterung für Frauen in vergleichbaren Fal lkonstel lationen wäre 

bereits jetzt in Österreich umzusetzen, ist in der Rechtsanwendung durch die Gerich­

te aber noch n icht erkennbar. 

Bemerkenswert ist, daß ein ausdrückl iches Diskrimin ierungsverbot für Tei lzeitkräfte 

mit dem Arbeitsrechtl ichen Begleitgesetz BGBI Nr. 833/1 992 unter Beweislastum­

kehr norm iert wurde. Eine Beweislastumkehr im ebenfal ls durch dieses Gesetz no­

vel l ierten Gleichbehandlungsgesetz konnte hingegen bisher nicht durchgesetzt wer­

den. 
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9 .4 .2 .  Beweislastverlagerung bei Diskrimin ierung durch sexuelle Belästigung am 

Arbeitsplatz: 

Besonders schwierig ist die Beweisposition von Frauen, die s ich wegen einer Dis­

krimin ierung durch sexuel le Belästigung beschweren.  

Da d ieser Tatbestand n icht in  § 2 Abs. 1 ,  sondern in Abs. 1 a GBG geregelt ist, ist 

laut Rechtssprechung des Obersten Gerichtshofs die beiderseitige Glaubhaftma­

chung als Beweislastvertei lung nicht anwendbar. 

Im Fal l  sexueller Belästigung muß also die Beschwerdeführerin den vol len Beweis 

der Belästigung führen. 

D ies wurde durch ein Urtei l des Obersten Gerichtshofs unterstrichen (9 ObA 2056/96 k) :  

E inem Stubenmädchen, das glaubhaft machen konnte, von seinem Arbeitgeber beim 

Badewannenrein igen durch Grapschen belästigt worden zu sein, wurde in der ersten 

Instanz Schadenersatz zuerkannt. 

Der OGH al lerd ings stel lte fest, daß sexuelle Belästigung als objektivierbare Tat­

sache beweisbar ist und daher bewiesen werden muß. 

Da d ies der jungen Frau n icht gelang, wurde ihr Anspruch abgewiesen , 

Es reicht a lso nicht, wenn das Gericht die Darstel lung der Arbeitnehmerin für wahr­

schein l icher hält, selbst dann verliert sie den Prozeß. Der Richter bzw. die Richterin 

muß vielmehr vom - im Vorbringen der Frau l iegenden - Wahrheitsgehalt völ l ig  

überzeugt sein und jeden Zweifel ausschl ießen können . D ies kann d ie  belästigte 

Frau in der Regel n icht erreichen . 

Zwar ist d ie Beweislage bei sexueller Belästigung - anders als bei anderen Tatbe­

ständen des Gesetzes - auch für den der Belästigung beschuld igten Mann schwie­

rig, da im a l lgemeinen keine Zeugen und keine schrift l ichen Aufzeichnungen vor­

handen s ind .  

Gerade deshalb erscheint aber d ie  Beweislastvertei lung, wie s ie  derzeit nur  für d ie  

Tatbestände des § 2 Abs . 1 vorgesehen ist, also d ie  beiderseitige Glaubhaftmachung 

und Entscheidung zugunsten des/derjenigen, der/die die größere Wahrschein l ichkeit 

für sich hat, für d iesen Fal l  angemessen. 
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9.5.  Verbesserung des Schutzes von Arbeitnehmerinnen vor sexueller 

Belästigung: 

9 .5 . 1 .  Verankerung eines subjektiven Beschwerderechts 

Eine für die Praxis äußerst wichtige Regelung, die im österreich ischen Recht fehlt ,  

enthält § 3 Abs. 1 des deutschen Beschäftigtenschutzgesetzes. 

In dieser Bestimmung ist ausdrückl ich ein Beschwerderecht der von sexuel ler Be­

lästigung Betroffenen verankert. 

Das Beschwerderecht entsteht bereits, wenn der/die Betroffene sich belästigt "füh lt" , 

a lso bei subjektiver Einschätzung, daß eine Belästigung vorliegt. 

Eine rechtl iche Fehleinschätzung bleibt dadurch in jedem Fal l  ohne negative Folgen, 

wenn der/d ie Betroffene sich an die Arbeitgeberln wendet, um Maßnahmen nach 

dem Gesetz auszulösen. 

D iese auf den ersten B l ick viel le icht als reine KlarsteI lung empfundene Regelung 

gewinnt stets dort große praktische Bedeutung , wo die Arbeitnehmerin/der Arbeit­

nehmer - was sehr häufig der Fal l  ist - ohne Zeugen belästigt wird .  

Während in Österreich mangels der rechtl ichen Absicherung einer belastenden 

Aussage sofort die Gefahr droht, daß der der Belästigung Beschuldigte, wenn Be­

weismittel fehlen, bestreitet und im Gegenzug Verleumdung, Üble Nachrede oder 

Kreditschädigung geltend macht, ist dies bei Verankerung eines subjektiven Be­

schwerderechts nicht mehr möglich. 

Da d ie Beweislast zur Zeit aussch l ießl ich bei der Person l iegt, die sich wegen se­

xuel ler Belästigung beschwert, erscheint eine paral lele Regelung auch für Öster­

reich umso dringl icher. 

Nach den Erfahrungen der Gleichbehandlungsanwaltschaft ist ein starker Trend er­

kennbar, nach dem straf- und zivi l rechtl iche Retors ionsklagen belästigten Frauen 

zunehmend n icht mehr nur angedroht werden, sondern derartige Klagen vielmehr 

bereits bei fast jeder Beschwerde an die G leichbehandlungskommission vorkommen. 
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Wenden sich Frauen h i lfesuchend an den/die Vorgesetzten oder erkundigen sie sich, 

ob eine Kol legin ebenfal ls unter Belästigungen leidet oder Ähnl iches, so wird ihnen 

wegen dieser Kontaktaufnahme mit einem/einer "Dritten" bereits der Vorwurf gemacht, 

sie hätten dadurch den Tatbestand der üblen Nachrede erfü l lt . 

E ine Absicherung von Belästigungsopfern wie nach der deutschen Rechtslage er­

scheint daher wünschenswert. 

Das subjektive Beschwerderecht im deutschen Beschäftigtenschutzgesetz ist in engem 

Zusammenhang mit § 4 Abs. 3 desselben Gesetzes zu sehen, in dem ein Benachtei l i­

gungsverbot seitens Arbeitgeberinnen und Vorgesetzten gegenüber Personen veran­

kert ist, "wei l  d iese sich gegen eine sexuelle Belästigung gewehrt und in zulässiger 

Weise ihre Rechte ausgeübt haben." 

Ein solches Benachtei l igungsverbot, idealerweise ergänzt um ein Benachtei l igungsver­

bot durch Kol leginnen, wäre auch im österreichischen Gleichbehandlungsgesetz 

wünschenswert. 
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9. 5 .2 .  Verbesserter KündigungsNersetzungsNiktimierungsschutz nach einer 

Beschwerde wegen sexuel ler Belästigung: 

Der erweiterte Kündigungsschutz der Novelle 1 993 zugunsten von Personen, d ie sich 

auf das G leichbehandlungsgebot stützen, anschl ießend aber gekündigt werden, hat 

sich in der Praxis zwar als h i lfreich erwiesen, a l lerdings nicht als ausreichend. 

Anzustreben ist ein absoluter Kündigungsschutz für Frauen, d ie Ansprüche nach dem 

Gleichbehandlungsgesetz wegen sexueller Belästigung geltend machen, wei l  hier das 

Kündigungsris iko sehr groß ist. 

Nach den Erfahrungen der Jahre seit 1 993, seit sich in nennenswerter Zahl Frauen 

wegen sexuel ler Belästigung beschweren, wird fast jede Frau, die eine solche Be­

schwerde erhebt, gekündigt. 

D ies hat sich auch nach zahlreichen Appel len an die Arbeitgeberinnen und Personal­

verantwort l ichen, sei es in Beratungsgesprächen , sei es öffentl ich, nicht geändert. 

Ohne rechtl iches H indernis scheint daher nach den Erfahrungen der Praxis für d ie 

meisten Menschen die nahel iegendste Vorgangsweise, wenn eine Beschwerde wegen 

sexuel ler Belästigung erhoben wird , diejenige aus dem Betrieb zu entfernen, d ie die 

Beschwerde erhoben hat. 

D iese Reaktion, die vermeintl ich den Arbeitsfrieden wieder herstel lt und das Problem 

ebenfal ls  vermeintl ich löst, indem (zunächst) keine Beschwerde mehr vorl iegt, ist so 

durchgängig verbreitet, daß sie wohl  nur dann zu verh indern sein wird, wenn sie durch 

eine Bestimmung des G leichbehandlungsgesetzes unmögl ich gemacht wird .  

D ie  Hoffnung, d ie  mit d ieser Forderung verbunden ist, geht in d ie Richtung , daß eine 

"Nachdenkpause" für Arbeitgeberinnen und Personalverantwortl iche, in der d ie für sie 

naheliegendste Lösung, d ie Künd igung der beschwerdeführenden Frau, rechtl ich nicht 

mögl ich ist, d iese dazu anregen könnte, nach längerfristigen, auch für die Frau ,  d ie 

s ich a ls  Opfer einer Belästigung empfindet, tragbaren Lösungen zu suchen. 

Selbstverständl ich ist daher nicht an einen zeitl ich unbegrenzten, absoluten Kündi­

gungsschutz gedacht, sondern an einen für d ie Zeit der Klärung der Angelegenheit in 

einem rechtl ichen Verfahren oder ihre Lösung. 
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Die zweite Variante gesetzl ich vorzusehen erscheint deshalb besonders wicht ig ,  wei l  

nach den Erfahrungen der Gleichbehandlungsanwaltschaft aufgrund des vorherr­

schenden Handlungsmusters, die beschwerdeführende Frau aus dem Betrieb zu 

entfernen, an i nnerbetriebl iche Lösungen, die in manchen Fäl len durchaus zur Zufrie­

denheit der Beschwerdeführerin gefunden werden könnten, gar n icht gedacht und 

daher nicht danach gesucht wird. 

In diesem Sinne wäre auch ein Versetzungsschutz anzustreben, wei l  auch 

Versetzungen der beschwerdeführenden Frau oder deren Androhung n icht a ls zufrie­

densteI lende Lösung angesehen werden können. 

Ein solcher Versetzungsschutz könnte auch durch das oben genannte Benachte i l i­

gungsverbot, wie es das im deutschen Beschäftigtenschutzgesetz g ibt, erreicht wer­

den . 

Leider hat s ich in der Praxis auch gezeigt, daß ein Vikt imierungsschutz zugunsten von 

Personen, d ie sich für geschlechtsspezifisch diskriminierte Kol leginnen einsetzen,  

gerade auch in Fäl len sexuel ler Belästigung notwendig werden könnte. E in solcher 

Viktimierungsschutz wurde bereits im Zusammenhang mit der Erlassung der Stamm­

fassung des G leichbehandlungsgesetzes d iskutiert, wurde in der Folge aber verworfen 

und hat nicht E ingang in das Gesetz gefunden. 

9 .5 .3 . Vorbeugende Maßnamen zur Verh inderung sexuel ler Belästigungen am 

Arbeitsplatz 

Die effizienteste Form des Schutzes ist die Verhinderung von sexuel len Belästigungen 

von vornherein.  

Vorbeugende Maßnahmen können von einfachen Rundschreiben oder H inweisen in 

D ienstbesprechungen b is h in zu Betriebsvereinbarungen (von denen es in Deutschland 

bereits einige nachahmenswerte Beispiele gibt) a l le denkbaren Erscheinungsformen 

haben. 
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Viele Arbeitgeberinnen unterschätzen nach den Erfahrungen der G leichbehandlungs­

anwaltschaft die Wirkung einer KlarsteI lung der Unerwünschtheit sexueller Belästigung 

"von oben" . 

Wenn es aber eine solche KlarsteIlung n icht g ibt, bedeutet das in  der Praxis, daß die 

Verantwortung für die Verhinderung den potentiel len Opfern aufgehalst wird , d ie m it 

der Situation der Tabu isierung - und damit zwangsläufig sti l lschweigenden Duldung 

von Vorfäl len, wenn und so lange sich kein Opfer meldet - irgendwie fertig werden 

müssen. 

US-amerikanische Unternehmen, die im Fall einer erfolgreichen Beschwerde wegen 

sexuel ler Belästigung m it unvergleichl ich höheren Schadenersatzansprüchen rechnen 

müssen als europäische, s ind mittlerweile häufig bereit, Präventionsmaßnahmen zu 

treffen ,  um Belästigungen und nachfolgende Beschwerden zu verhindern. 

Darüber hinaus hat die EEOC (Equal Employment Opportunities Commission), die US­

amerikanische Gleichbehandlungskommission, aus der Erfahrung der bei ihr vorge­

brachten Beschwerden wegen sexuel ler Belästigung eine Anleitung für ArbeitgeberIn­

nen veröffentl icht, wie sie gleichbehandlungsrechtskonform m it Beschwerden umgehen 

können. 

D ieses Modell könnte im Hinbl ick auf die Notwendigkeit, Frauen in Österreich ,  die sich 

wegen Belästigung beschweren , vor der Kündigung zu schützen, gleichzeitig aber ihr 

Verbleiben im Betrieb auch sozial  mög l ich zu machen, äußerst h i lfreich sein. 
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9 .6. Verpfl ichtung zu n ichtdiskrimin ierender Personalpol itik bzw. 

innerbetriebl icher Personalpolitik und innerbetriebliche Frauen­

förderung: 

9.6 . 1 .  Innerbetriebl iche Frauenförderung und Aufnahme eines Gebots zur Frauen­

förderung in das Gleichbehandlungsgesetz: 

Im Gegensatz zu den Frauenförderungsgeboten des Bundes-Gleichbehandlungs­

gesetzes und der Landes-Gleichbehandlungsgesetze für den Öffentl ichen D ienst, ist im 

Gleichbehandlungsgesetz für die Privatwirtschaft b isher ledig l ich die grundsätzl iche 

Mögl ichkeit einer Förderung von Frauen im Betrieb vorgesehen (§ 2 Abs. 3: Ausfüh­

rung des Art ikel 4 der UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von D iskriminierung 

der Frau: . . .  "vorübergehende Sondermaßnahmen zur beschleunigten Herbeiführung 

der de-facto-Gleichberechtigung von Frau und Mann gelten n icht als Diskrimin ierung 

im S inne des Gesetzes" ) .  

Sol lte s ich ein Unternehmen entschl ießen, Frauenförderung im Betrieb durchzuführen, 

kann der Bund für besondere Aufwendungen, die Arbeitgeberinnen bei der Durchfüh­

rung solcher Maßnahmen entstehen, Förderungen aus Bundesmitteln gewähren. 

N icht d iskrimin ierende Personalpol it ik auf innerbetriebl icher Basis wird nun durch die 

neue Bestimmung des § 92 b Arbeitsverfassungsgesetzes erleichtert, wonach der 

Arbeitgeber/die Arbeitgeberin über Programme zur Förderung der Chanceng le ichheit 

m it dem Betriebsrat zu verhandeln hat. 

Ein Frauenförderungsgebot im Gleichbehandlungsgesetz selbst würde es ermögl ichen, 

daß gleich (wie der Konkurrent) qual ifizierte Frauen bei Zurücksetzung bei einer Beför­

derung Chancen haben, sich auf das Gleichbehandlungsgesetz zu berufen. 

Derzeit muß eine Frau besser (nach der gesetzl ichen Regelung), in der Praxis viel 

besser qual ifiziert sein als ihr Konkurrent, um mit Erfolgsaussicht eine Überprüfung 

durch die Gle ichbehandlungskommission zu beantragen. Das stel lt in der Praxis eine 

Bevorzugung g leich- und geringfügig schlechter qual ifizierter Männer dar. 
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9 .6 .2 .  Steigerung der Wirksamkeit der Selbstbindung des Bundes bei Pr ivat­

wirtschaftsförderung: 

Die Aufhebung e iner Wortfolge im § 2 b GBG durch das Erkenntnis  des Verfassungs­

gerichtshofes vom 8.3 . 1 994 (G 1 1 6/93-6), wonach nunmehr die "Richtl in ien über die 

Vergabe von Förderungen des Bundes für Unternehmen Förderungen nur für Unter­

nehmen vorzusehen haben, die das G leichbehandlungsgesetz beachten" (entfal len der 

Passus: "und den Aufträgen der G leichbehandlungskommission nachkommen"), hat an 

der grundsätzl ichen Selbstbindung des Bundes im Fal l  der Privatwirtschaftsförderung 

n ichts geändert: 

Nach wie vor dürfen die für die Vergabe von Bundesförderungsmitteln zuständigen 

Organe Unternehmen nur dann Förderungsmittel zuerkennen, wenn s ichergestel lt ist, 

daß bei der beabsichtigten Förderung des Unternehmens d ieses das Gleich­

behandlungsgesetz beachtet. Al lenfal ls müßten Förderungsricht l in ien an den geänder­

ten Wortlaut des § 2b GBG angepaßt werden (vg l .  Al lgemeine Rahmenrichtlinien für 

d ie Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln, Min isterratsbeschluß vom 

9.9 . 1 986 in Ergänzung). Im Ergebnis kann die bisherige Förderungspraxis des Bundes 

unverändert beibehalten werden . 

N icht s ichergestel lt i st jedoch eine effiziente Umsetzung d ieses Förderungsprinzips. 

Der Anwaltschaft für G le ichbehandlungsfragen ist bisher kein Fal l  bekannt, wonach 

einem Unternehmen, das gegen das Gleichbehandlungsgebot verstoßen hat, Förde­

rungsmittel n icht zuerkannt worden wären bzw. rückwirkend Förderungsmittel zurück­

gefordert worden wären. 

H ier scheitert eine Überprüfung der E inhaltung der Förderungsricht l in ien nicht nur an 

den feh lenden Ressourcen innherhalb der Bundesverwaltung, sondern auch an zwin­

genden rechtl ichen Rahmenbedingungen, aufgrund derer Förderungen entzogen 

werden müßten bzw. weitere Förderungen zu unterbleiben hätten. 
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Es wäre al lerdings auch denkbar, einen generel len Bericht eines Unternehmens über 

die S ituation der männl ichen und weibl ichen Beschäftigten im S inne des § 6a GBG als 

Voraussetzung dafür vorzusehen, daß das betreffende Unternehmen überhaupt in den 

Kreis der Förderungswerberinnen miteinbezogen wird. 

9.7 .  Berichtspfl icht im Sinne des § Ga GBG für Betriebe auch ohne 

An laßfal l : 

Im Fal le der Gewährleistung entsprechender personeller Ressourcen für die Gleich­

behandlungsanwaltschaft wäre es sinnvol l ,  d ie bereits länger diskutierte, regelmäßi­

ge und von konkreten An laßfäl len unabhängige Berichtspflicht von Betrieben zumin­

dest ab einer bestimmten Betriebsgröße gesetzl ich verpfl ichtend vorzusehen. 

Nach derzeitiger Rechtslage ist nur dann, wenn 

1 . ) in einem konkreten Einzelfal l  der Gleichbehandlungskommission Umstände 

glaubhaft gemacht werden können, die auf eine Diskriminierung sch l ießen las­

sen , und 

2 . )  unter der Voraussetzung , daß die Gleichbehandlungskommission die schriftl iche 

Berichtslegung gemäß § 6 a GBG dem Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin auch 

tatsächl ich aufträgt, 

ein Bericht vorgesehen . 

Ohne anhängiges Kommissionsverfahren zu einer individuel len Diskriminierung ist 

eine derartige Berichtslegungsverpfl ichtung somit n icht mögl ich . Dies ist insoferne 

problematisch, a ls dadurch ein konkreter Einzelfal l  zur Überprüfung in der Gleichbe­

handlungskommission vorl iegen muß und dieser zwingend mit einer generel len Be­

triebsüberprüfung aus Gesamtsicht der Gleichbehandlung der Gesch lechter ver­

knüpft wird. 

Es zeigt sich in den Beratungen, daß Frauen, d ie ihre Gleichbehandlungsansprüche 

individuell geltend machen müssen, davor zurückschrecken, ihre Arbeitgeberinnen 

noch zusätzl ich mit der Aufforderung zu einer generel len Berichtslegung zu kon­

frontieren, was jedoch in Fäl len, in denen auch die Diskriminierung anderer Frauen 
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zu vermuten ist, wiederum im Interesse der Anwaltschaft für Gleichbehandlungs­

fragen an der Herbeiführung einer umfassenden betriebl ichen Gleichbehandlung 

gelegen wäre. 

Um den Sch l ichtungszweck der G leichbehandlungskommission in derartigen Ind ivi­

dualverfahren bezügl ich der namentl ich genannten Arbeitnehmerinnen nicht zu ge­

fährden, hat die Anwaltschaft für Gleichbehandlungsfragen in der Vergangenheit auf 

Wunsch der Frauen davon Abstand genommen, derart ige Berichtslegungen zu be­

antragen. Umgekehrt zögert auch die Gleichbehandlungskommission selbst wegen 

ihrer Arbeitsbelastung, Betriebe gemäß § 6 a zu einer solchen generel len Berichts­

legung aufzufordern. Im Ergebnis wird daher d iese Verfahrensmögl ichkeit derzeit 

kaum genützt. 

Abgesehen von der mög l icherweise konträren Interessen lage im Zusammenhang mit 

einem Individualverfahren erschweren die derzeitige Beweislastregelung sowie d ie 

eingeschränkten Kompetenzen der Anwaltschaft für G leichbehandlungsfragen eine 

effiziente Überprüfung hinsichtl ich ganzer Betriebsbereiche oder Unternehmen. 

Vor a l lem Fragen g leichwertiger Tätigkeiten oder m ittelbarer Diskr iminierungen sind 

aus Sicht einer einzelnen Arbeitnehmerin kaum erkennbar, aus standard is ierten Be­

richten unter Vorlage von statistischen Daten zur Entgeltfestsetzung kann s ich je­

doch sehr wohl  ein deut l iches B i ld  über die Situation der weibl ichen Beschäftigten 

eines Betriebes ergeben (z. B .  unterschiedl iche Relevanz der Betriebszugehörigkeit 

bei E instufung von Frauen in Führungspositionen, Befristung von Arbeitsverträgen, 

Vertei lung von Frauen in Lohngruppen im Vergleich mit gleich gut qual ifizierten 

Männern usw. ) .  

Als Vorstufe für eine regelmäßige, verpfl ichtende Berichterstattung größerer Betrie­

be wäre es als Zwischenlösung denkbar, der Anwaltschaft für Gleichbehand­

lungsfragen d ie gesetzl iche Mögl ichkeit einzuräumen, auch ohne Vorl iegen konkre­

ter Verdachtsmomente bezügl ich einer d iskriminierenden Ung leichbehandlung und 

insbesondere ohne die Notwendigkeit e iner namentl ichen Nennung d iskrim inierter 

Arbeitnehmerinnen Berichte von Betrieben zu verlangen. 
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Die praktische Umsetzung einer solchen gesetzlichen Mögl ichkeit ist frei l ich davon 

abhängig,  daß in der Anwaltschaft für G leichbehandlungsfragen entsprechende Ex­

pertinnen in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. 

Bereits in der Regierungsvorlage zur Novelle 1 985 wurde anläßl ich der Einführung 

der 'Berichtspfl icht gemäß § 6a auf die Problematik der Arbeitsplatzgefährdung ein­

zelner Frauen und die Schwierigkeit, ohne Bezugnahme auf E inzelpersonen Diskri­

min ierungen überhaupt glaubhaft machen zu können, h ingewiesen. 

9.8.  Verbesserung der Institutionen zur Durchsetzung der Ansprü­

che nach dem Gleichbehandlungsgesetz: 

9 .8 . 1 .  Begleitung und Unterstützung benachtei l igter Frauen beim Arbeits- und 

Sozialgericht durch d ie Gleichbehandlungsanwaltschaft 

Die Begleitung und Unterstützung der Anwaltschaft für Gleichbehand lungsfragen für 

im Berufsleben d iskriminierte Frauen beschränkt sich nach derzeitiger Rechtslage 

auf die Vorfeldarbeit und auf Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission. 

Beratung bei a l len darüber hinausgehenden Schritten ist mangels entsprechender 

Kompetenzen nicht mögl ich, obwohl z. B.  gerade nach Abschluß eines Komm issi­

onsverfahrens ein unmittelbarer Zusammenhang mit einem al lenfal ls ansch l ießen­

dem Arbeitsgerichtsverfahren bestünde und eine weitere Begleitung oft gewünscht 

wird.  

Es besteht derzeit die Mögl ichkeit, die Geltendmachung eventuell mit Rechtsschutz 

der Arbeiterkammem oder Gewerkschaften weiterzuführen, wobei die Anwaltschaft 

für Gleichbehandlungsfragen jedoch nicht mehr direkt eingebunden werden kann. 

Es könnte daher d ie Mögl ichkeit der Nebenintervention der Anwaltschaft für Gleich­

behandlungsfragen bei Arbeitsgerichtsprozessen überlegt werden. 
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9 .8 .2 .  Klärung strittiger gleichbehandlungsrechtl icher Fragen beim Arbeits- und 

Sozialgericht anstel le betroffener Frauen : 

Ziel weiterführender Überlegungen könnte die Verankerung einer eigenständigen 

Klagslegitimation der G leichbehandlungsanwaltschaft sein, zumal s ich manchmal 

schon in der Beratung abzeichnet, daß ein Verfahren vor der Gleichbehandlungs­

kommission n icht zie lführend sein wird. 

Mit einer solchen Feststel lungsklage könnte insbesondere in noch wenig ausdisku­

tierten und daher für d ie Betroffenen mit zu großen persönl ichen Risken verbunde­

nen Beschwerdefäl len versucht werden , als Institution G leichbehandlungsanwalt­

schaft, die d iese persönl ichen Belastungen nicht zu tragen hat, rechtl iche Klärung 

herbeizuführen. 

9 . 8 .3 .  Durchsetzbare Befugn isse gegenüber Betrieben: 

E ine wesentl iche Erle ichterung der Arbeit der Gleichbehandlungsanwaltschaft 

könnte durch die gesetzl iche Verankerung von durchsetzbaren Befugnissen gegen­

über den Betrieben erreicht werden , mit denen sie verhandelt. 

Derzeit s ind Arbeitgeberinnen , Betriebsrät innen sowie Arbeitnehmerinnen der Be­

triebe zwar grundsätzl ich verpfl ichtet, der Anwaltschaft für Gleichbehandlungsfragen 

die für die Durchführung ihrer Aufgaben erforderl ichen Auskünfte zu ertei len, bei 

Auskunftsverweigerung hat die Gleichbehandlungsanwaltschaft aber 

keine H andlungsmögl ichkeit mehr. 

E ine Befassung der Gleichbehandlungskomm ission ist andererseits nur mögl ich, 

wenn der Kommission die Umstände g laubhaft gemacht werden können, die eine 

N ichteinhaltung des Gleichbehandlungsgebotes vermuten lassen . 

Verweigert ein Unternehmen beispielsweise jeg l iche Auskunft , dann ist das kaum 

mögl ich. 

Damit im Zusammenhang wäre die Befugnis wünschenswert, Betriebsbesuche an 

Ort und Stel le auch ohne Auftrag der Gleichbehandlungskommission durchführen zu 

können. 
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Derzeit sind eigenständige Betriebsbesichtigungen durch die Gleichbehandlungs­

anwaltschaft, z. B .  zu Arbeitsplatzbesichtigungen zur Überprüfung der Gleich­

wertigkeit von Tätigkeiten nur dann mögl ich" wenn mit Unterstützung des Be­

triebsrates die Zustimmung der Arbeitgeberinnen zum Besuch des Betriebes einge­

holt werden kann. Stimmt die Arbeitgeberln nicht zu, dann kann die Anwaltschaft für 

Gleichbehandlungsfragen von sich aus nicht tätig werden. 

Es muß dann eine Überprüfung im Rahmen eines Verfahrens vor der G leichbehand­

lungskommission, mit all dem damit verbundenen Aufwand, durchgeführt werden, 

was unter anderen rechtl ichen Rahmenbedingungen möglicherweise vermieden 

werden könnte. 

9 . 8 .4. Regional isierung der Gleichbehandlungsanwaltschaft 

Daß ein entsprechender Bedarf nach einer Anwaltschaft für G leichbehandlungsfra­

gen auch in den Bundesländern gegeben ist, ist aus der bewährten Zusammenarbeit 

mit den Interessenvertretungen und den Frauenbeauftragten der Städte und Länder 

bekannt. Diese verfolgen eine allgemeine AufgabensteI lung und können den Bera­

tungsbedarf zum Gleichbehandlungsgesetz selbst nicht abdecken. Sie sind auch 

nicht befugt, die der Anwaltschaft für Gleichbehandlungsfragen gemäß § 3 a vorbe­

haltenen Agenden wahrzunehmen. 
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9 .8 .5 .  Institutionelle Weiterentwicklung der Anwaltschaft für G leichbehandlungs­

fragen: 

Die G leichbehandlungsanwaltschaft ist aufgrund ihrer besonderen Aufgabenste I lung 

als StabsteI le der Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und Verbraucher­

schutz eingerichtet und stel lt als solche nicht eine VerWaltungseinheit im herkömmli­

chen Sinn dar. Bei einer Dis�ussion um d ie institutionelle Weiterentwicklung der 

Gleichbehandlungsanwaltschaft wäre der Charakter einer d ienstleistungsorientierten 

Ombudseinrichtung zu berücksichtigen und vergleichbare Model le, wie etwa jenes 

der Volksanwaltschaft, heranzuziehen. 

Verbesserungen im Verfahren vor der Gleichbehandlungskommission : 

Einige Verfahrensfragen sind seit längerem offen, vor al lem wurde die Geschäfts­

ordnung aus �em Jahr 1 979 (novel l iert 1 985) bis heute nicht dem aktuellen Gesetzes­

stand angepaßt. Die derzeit gültige Verordnung berücksichtigt z. B. n icht die Rechte der 

Anwaltschaft für G leichbehandlungsfragen im Verfahren vor der Gleichbehandlungs­

kommission, wei l  d ie Anwaltschaft erst mit der Novel le 1 990 eingerichtet wurde. 

Im Zuge einer neuen Geschäftsordnung könnte z. B .  auch geregelt werden, daß d ie 

Anwesenheit von Begleitpersonen (Vertrauenspersonen) bei der Befragung zulässig 

ist, d ies insbesondere in Fäl len sexuel ler Belästigung. Dies wird aufgrund eines inter­

nen Beschlusses der G leichbehandlungskommission bereits so gehandhabt. 

Über d ie nunmehr beschlossene Fahrtkostenersatzregelung hinaus wäre eine entspre­

chende Budgetierung der Gleichbehandlungskommission für Sachverständigengut­

achten s innvo l l .  

Derartige Gutachten wurden bisher noch nicht eingeholt, wären aber vor a l lem zu 

Fragen der Arbeitsbewertung notwendig, wenn die G leichbehandlungskommission 

selbst zu einer Entscheidung aufgerufen ist. B isher wurden Verfahren d ieser Art stets 

im Zuge von Sozialpartnerverhandlungen beendet, doch ist n icht in jedem Fal l  damit zu 

rechnen, daß das mögl ich ist .  
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Darüber hinaus hat d ie G leichbehandlungskommission a ls Sch l ichtungsinstanz im 

Bereich des "soft law" mit ähnl ichen, z:.Nar nicht institutionellen E ingl iederungsproble­

men , aber Eingl iederungsproblemen innerhalb des Rechtssystems zu kämpfen wie die 

Anwaltschaft für Gleichbehandlungsfragen. 

Auch h ier scheinen Überlegungen für eine institutionel le Weiterentwicklung notwendig ,  

um Unklarheiten in Kompetenz und AufgabensteI lung zu beseitigen . 

9.9.  Verlängerung und Vereinheitl ichung der Fristen tür d ie Gel­

tendmachung von Gleichbehandlungsansprüchen : 

Derzeit bestehen drei unterschiedl iche Fristen zur Geltendmachung von Gleichbehand­

lungsansprüchen bei den Arbeits- und Sozialgerichten. 

1 4  Tage zur Kündigungsanfechtung , sechs Monate zur Geltendmachung von Scha­

denersatzansprüchen, im übrigen die dreijährige Frist gemäß § 1 486 ABGB, die aber 

kol lektivvertragl ich abdingbar ist. 

Für d ie von D iskrimin ierung betroffenen Personen ist oft n icht mehr überschaubar, in 

welchem Zeitraum welche Ansprüche geltend zu machen sind, was vor al lem dann zu 

Verwechslungen führen kann, wenn s ich eine d iskriminierte Frau auf mehrere Tatbe­

stände des Gleichbehandlungsgesetzes stützt. 

E ine Vereinheitl ichung der Geltendmachungsfristen auch für Schadenersatzansprüche 

auf einen einheit l ichen Zeitraum von drei Jahren könnte d ieses Problem lösen, g leich­

zeitig würde der für d ie diskriminierten Frauen und Männer günstigere Rechtsstand vor 

der Novel le 1 990 wieder hergestel lt . 

D ie sechsmonatige. Geltendmachungsfrist wurde. erst mit der Novelle 1 990 eingeführt, 

wodurch s ich eine Verschlechterung der Rechtslage ergeben hat. 

Die seit 1 . 1 . 1 993 eingeräumte Mögl ichkeit, die dreijährige Klagsfrist durch Kol lektivver­

trag auch zu unterschreiten, hat nicht zur Verbesserung der Rechtslage der Frauen 

beigetragen und fördert vor a l lem die Rechtsunsicherheit. 

Auch die Anwaltschaft für Gleichbehand lungsfragen verfügt nicht über ein Kol lektivver­

tragsregister wie z .B .  das Sozialmin isterium, die Gewerkschaften oder die Arbeiter-
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kammern und ist daher nicht in der Lage, sofort zu beurtei len, ob die i nsbesondere für 

Entgeltd iskrimin ierungen geltende dreijährige Geltendmachungsfrist in einem konkre­

ten Kol lektivvertrag abbedungen wurde oder nicht. 

Diese Regelung sol lte ersatzlos wieder aufgehoben werden, wei l  h ier led ig l ich eine 

Verkürzung der Ansprüche diskrimin ierter Frauen, keineswegs aber eine klare 

Rechtslage geschaffen wurde. 

9 . 1 0. Verwaltungsstrafe bei Nichtbeachtung der Aushangpfl icht für das 

Gleich behand I u ngsgesetz: 

Rechtl iche Gebote bleiben oft unberücksichtigt, wenn keine Sanktionen vorgesehen 

sind. 

Das hat sich im Rahmen des Gleichbehandlungsgesetzes vor a l lem im Zusammenhang 

mit dem Gebot der geschlechtsneutralen Stel lenausschreibungen eindrückl ich erwie­

sen. 

Auch für die N ichtbeachtung der Aushangpfl icht des Gleichbehandlungsgesetzes in 

Betrieben wäre daher eine Sanktion angebracht. D ies wäre auch systemkonform mit 

der unter Strafandrohung vorgesehenen Aushangpfl icht z. B .  für Mutterschutzgesetz, 

Frauennachtarbeitsgesetz, Arbeitsruhegesetz oder Arbeitszeitgesetz. 
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9.1 1 .  Nachvol lzug der Novellen des Gleichbehandlungsgesetzes im 

Bereich der Land- und Forstwirtschaft 

(GBG 1 1 .  Teil): 

Die Ausführungsgesetze der Länder zur Gleichbehandlung in der Land- und Forstwirt­

schaft (GBG 1 1. Tei l )  wurden nicht in al len Bundesländern bis zum Stand der Gleichbe­

handlungsgesetznovel le BGBI Nr. 833/1 992 ( 1 . 1 . 1 993) nachvol lzogen. Die Anwalt­

schaft für Gleichbehandlungsfragen hat zum Stand 1 .9. 1 994 den Rechtsbestand 

erhoben - zum damaligen Zeitpunkt bestanden nur in den Bundesländern Wien, Salz­

burg,  Steiermark und Kärnten aktual is ierte Gleichbehandlungsregelungen (Wiener 

land- und forstwirtschaft l iches Gleichbehandlungsgesetz, Landarbeitsordnungen) .  

In den Bundesländern N iederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg bestand 

ein Gleichbehandlungsrechtsbestand zum Umfang des Gleichbehandlungsgesetzes in  

der Fassung der 2 .  Novelle 1 990 (z. B .  ohne wirksame Schadenersatzregelungen, 

sexuelle Belästigung nicht als eigener Tatbestand) .  Im Burgenland bestand im Bereich 

der Land- und Forstwirtschaft überhaupt nur ein Gleichbehandlungsgebot h insichtl ich 

des Entgeltes, hinsichtl ich der Gewährung freiwi l l iger Sozial leistungen und der Aus­

und Weiterbi ldungsmaßnahmen . E in weiterer Nachvol lzug ist der Gleichbehandlungs­

anwaltschaft n icht bekannt geworden . 

Anwältinnen für G leichbehandlungsfragen sind zwar auch im Land- und Forstwirt­

schaftsbereich mögl ich ,  wurden jedoch nur in den Bundesländern Wien und Tiro l  

vorgesehen - in den übrigen Bundesländern wurde mit  der Begründung davon Abstand 

genommen, daß kein Bedarf bestünde. 

E ine solche D ifferenzierung von Berufsgruppen erscheint n icht nur im Hinbl ick auf d ie 

österreichische Rechtsordnung, sondern auch im Hinbl ick auf die EU-Vorgaben pro­

blematisch, wonach Gleichbehandlungsbestimmungen für a l le Arbeitnehmerinnen in 

al len Wirtschaftsbereichen (Privatwirtschaft und Öffentl icher Dienst) zu gelten haben. 

9 . 1 2. Gleichbehandlungsgesetze im Öffentl ichen D ienst: 
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Die Gleichbehandlung von Beschäftigten im Öffentl ichen D ienst konnte für den Bundes­

bereich m it dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz geregelt werden. 

B isher haben die Bundesländer Kärnten (LGBI Nr. 56/1 994, in  Kraft 1 .6 . 1 994) ,  Ober­

österreich ( LGBI  Nr. 8/1 995, in Kraft 1 .3 . 1 995), Salzburg ( LGBI  Nr. 30/96, in Kraft 

1 .7 . 1 996) ,  Wien ( LGBI  Nr. 1 8/1 996, in  Kraft 1 .5 . 1 996), N iederösterreich (LGBI  Nr. 

1 997/2060-0, in  Kraft 1 2 . 7 . 1 997), Burgenland (LGBI Nr. 59/1 997 in Kraft 1 . 1 0 . 1 997), 

Tirol ( LGBI  Nr. 7 1 /1 997 in Kraft 1 . 1 0. 1 997) und Steiermark ( LGBI  Nr. 63/1 997 in Kraft 

2 . 1 0. 1 997) entsprechende Regelungen für den Landes- bzw. Gemeindedienst erlassen. 

In Vorarlberg sind Beschäftigte im Landes- und Gemeindedienst, in  Oberösterreich, 

Salzburg und Tirol ledigl ich die Gemeindebediensteten weiterhin ohne Rechtsansprü­

che im Fal le geschlechtsspezifischer D iskriminierungen am Arbeitsplatz. 

9 . 1 3. Einrichtung eines Rechtshi lfefonds : 

Durch den nunmehr generel l mögl ichen Rechtsschutz durch die Arbeiterkammern in 

Ergänzung zum Rechtsschutz durch die Gewerkschaften haben s ich die Mög l ichkeiten 

der Geltendmachung von arbeitsrechtl ichen Ansprüchen und somit auch von Gleichbe­

handlungsansprüchen für d iskrimin ierte Personen wesentl ich verbessert. 

Es ist jedoch i mmer wieder festzustel len, daß der a l lein ige Rechtsschutz für das Ar­

beits- und Sozialgericht n icht ausreicht. Dies inbesondere in Fäl len sexuel ler Belästi­

gung, in denen es.oft zu Repressal ien seitens deL Be lästiger kommt wie z. B .  einer 

strafrechtl i chen Anzeige wegen Übler Nachrede oder zivi l rechtl ichen Klagen gemäß § 

1 330 ABGB ( Ehrenbeleid igung/Kreditschädigung). 

D iese Verfahren stehen grundsätzl ich nicht immer unter Rechtsschutz der Inter­

essenvertretungen und müssen dann von den Frauen auf eigene Kosten geführt wer­

den, wobei im Ergebnis zwar durchaus positive Erfolgsaussichten bestehen, wei l  es 

s ich in den weit überwiegenden Fäl len um haltlose E inschüchterungsversuche handelt, 
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die aber geeignet sind, Frauen von einer Geltendmachung ihrer Rechtsansprüche 

abzuhalten . 

M it E inrichtung eines Rechtshi lfefonds könnten weiters Musterprozesse geführt wer­

den, d ie derzeit aus prozeßökonomischen Gründen oft unterbleiben - denkbar wären 

hier auch Verfahren zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte oder zum 

Europäischen Gerichtshof. 
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1 .  EIN LEITUNG 

--------------------------

Durch die Änderung des Bundesministeriengesetzes 1 986, BGBI 45/1 991 , wur­

den' d ie Angelegenheiten der Gleichbehandlungskommission per 1 .  Februar 

1 991 aus dem Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

in  jenen des Bundeskanzleramtes übertragen, wo die Kommission seither ein­

gerichtet ist. 

Im Jahr 1 997 wurden bis zum Stichtag 31 . Dezember 1 997 30 Fälle vor der 

Kommission behandelt, 25 E inzelfäl le und 5 Gutachten. 1 6  Anträge konnten 

einer Erledigung zugeführt werden, 1 4  Verfahren aus diesem Zeitraum sind 

noch anhängig ,  wurden aber in den Kommissionssitzungen bereits weitgehend 

bearbeitet. 

Im berichtsrelevanten Zeitraum wurden 1 5  Anträge eingebracht , 4 durch die 

AK Wien, 8 von der Anwältin für Gleichbehandlungsfragen, 2 von Rechtsanwäl­

ten, 1 Antrag wurde von der Bundes-Gleichbehandlungskommission abgetreten. 

Im Jahre 1 997 endeten vier Verfahren durch Antragsrückziehung, 7 durch Vor­

schläge, 4 durch Prüfungsergebnisse sowie 1 Fal l  durch Abtretung an die Bun­

des-Gleichbehandlungskommission wegen Unzuständigkeit. Von den 25 Einzel­

fäl len wurden vor al lem die Tatbestände sexuelle Belästigung (in 1 5  Fäl len), und 

D iskriminierung beim berufl ichen Aufstieg ( in 4 Fäl len) im Sinne des § 2 Gleich­

behandlungsgesetz behandelt. 

1 4  Anträge wurden auf E in leitung eines Verfahrens gemäß § 6 GIBG (Verfahren 

im Einzelfa l l ) ,  1 Antrag wurde auf E inleitung eines Verfahrens gemäß § 5 GIBG 

(Erstel lung eines Gutachtens) gestellt . 

Sitzungen der G leichbehand lungskommission fanden am 

9. Jänner, 23. Jänner, 26. Februar, 20. März, 1 4. Apri l ,  22. Mai ,  25.  Jun i ,  24. 

Ju l i ,  9. Oktober, 1 9. November und 1 7 . Dezember 1 997 statt. 

Die durchschnitt l iche Verfahrensdauer in den Einzelfäl len betrug ca . 1 0  Monate. 

III-168 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)118 von 141

www.parlament.gv.at



- 4 -

2. ERLEDIGTE ANTRÄGE: 

------------------------------------------

Antrag 1 /95-96 (GBK 59/95), 

eingebracht durch die Gleichbehand lungsanwaltschaft am 1 1 .  Mai 1 995 

Arbeitgeber/in :  

H i lfsorganisation im Non-Profit-Bereich 

wegen: 

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß § 2 Abs. 1 a Z 2 iVm 

1 b Gle ichbG (Arbeitgeberverantwortl ichkeit bei sexueller Belästigung durch 

Dritte) 

Antragsinhalt : 

D ie Beschwerdeführerin sei im Jänner 1 995 drei Wochen lang zu H i lfsdiensten 

bei einer Fami l ie  e ingesetzt gewesen. Im Zuge der Tätigkeit sei s ie vom Fami­

l ienvater verbal und körperl ich sexuel l  belästigt worden. Nach Rücksprache mit 

der E insatzzentrale sei zuerst abgelehnt worden, d ie Beschwerdeführerin aus 

der Fami l ie  abzuziehen, dann habe sie die Erlaubnis erhalten , bei e iner neuer­

l ichen Beläst igung den Einsatzort zu verlassen . 

Ergebnis: 

Vorsch lag gemäß § 6 Abs. 2 GleichbG wegen Diskriminierung gemäß § 2 

Abs. 1 a Z 2 iVm 1 b GleichbG. Es wurde zum einen die sexuel le Belästigung 

festgestel lt, zum anderen gelangte die GBK zur Auffassung, daß die Arbeitgebe­

rin ihrem gesetzl ichen Auftrag zur Schaffung einer angemessen Abhi lfe gegen 

die Diskrimin ierung nicht in ausreichender Weise nachgekommen ist. 

Verfahrensdauer: 

1 1 .  Mai 1 995 bis 26. Februar 1 997 
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Antrag 2/95-96 (GBK 63/95), 

eingebracht durch die G leichbehandlungsanwaltschaft am 1 4. Ju l i  1 995 

Arbeitgeberlin :  

Kunststoffverarbeitungsbetrieb 

wegen: 

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 Z 6 und 7 sowie Abs. 1 a Z 1 iVm 1 b GleichbG (sonstige Arbeitsbedin­

gungen, Beendigung des Arbeitsverhältnisses, sexuelle Belästigung durch den 

Arbeitgeber) 

Antragsinhalt: 

Im Zeitraum zwischen 1 9. September 1 994 und 1 6. Februar 1 995 sei der männ­

l iche Lehrl ing vom Vorgesetzten und Lehrberechtigten wiederholte Male 

schwerwiegend sexuell mißbraucht worden. Darüber hinaus sei der Lehrberech­

tigte der Trunksucht verfal len. Aufgrund der fortgesetzten sexuel len Belästigun­

gen sei es für den Lehrl ing unzumutbar gewesen, im Betrieb weiterzuarbeiten, 

weshalb es zur Auflösung des Lehrvertrages gekommen sei. 

Ergebnis:  

Vorschlag gemäß § 6 Abs . 2 GleichbG wegen Diskriminierung gemäß § 2 

Abs. 1 a Z 1 iVm 1 b GleichbG 

Verfahrensdauer: 

1 4. Ju l i  1 995 bis 25. Juni 1 997 

Antrag 3/95-96 (GBK 70/95). 

eingebracht durch die AK Wien am 5. Dezember 1 995 

Arbeitgeber/in: 

Perückenerzeugung 

wegen:  

Verletzung des G leichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 a Z 1 iVm 1 b GleichbG (sexuelle Belästigung durch den Arbeitgeber) 

Antragsinhalt: 

Die Beschwerdeführerin sei vom 1 .  Jänner 1 995 bis 4.  August 1 995 im Betrieb 

beschäftigt gewesen und von ihrem Arbeitgeber wiederholt verbal und körperl ich 
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sexuel l  belästigt worden. Das Arbeitsverhältn is habe durch Arbeitgeberkündi­

gung geendet. 

Ergebn is :  

Vorsch lag gemäß § 6 Abs. 2 G leichbG wegen Diskriminierung gemäß § 2 

Abs. 1 a Z 1 iVm Abs. 1 b GleichbG (sexuelle Belästigung durch den Arbeitgeber) 

Verfahrensdauer: 

1 .  Dezember 1 995 bis 24. Ju l i  1 997 

Antrag 4/96 (GBK 71 /96), 

eingebracht durch die Gleichbehandlungsanwaltschaft am 22. März 1 996 

Arbeitgeber/in: 

Sozialversicherungsträger 

wegen : 

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 Z 5 G leichbG (berufl icher Aufstieg) 

Antragsinhalt: 

Die Betroffene sei im Zuge der Besetzung der stel lvertretenden Leitung einer 

Abtei lung gegenüber einem geringer qual ifizierten Mann benachtei l igt worden. 

Ergebnis :  

Vorschlag gemäß § 6 Abs. 2 GleichbG wegen Diskrimin ierung gemäß § 2 Abs. 1 

Z 5 (berufl icher Aufstieg) 

Verfahrensdauer: 

1 9 . März 1 996 bis 26 . Februar 1 997 

Antrag 5/96 (GBK 72196), 

eingebracht durch die Gleichbehand lungsanwaltschaft am 27. März 1 996 

Arbeitgeber/in: 

Baufirma 

wegen: 

Verletzung des Gleichbehand lungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 a Z 2 iVm 1 b GleichbG (Arbeitgeberverantwortl ichkeit bei sexuel ler 

Belästigung durch Dritte) 
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Antragsinhalt: 

Die Beschwerdeführerin sei von ihren Arbeitskol legen verbal ,  durch "Strip­

Poker-Computerspiele" sowie durch das Mitanhören einschlägiger Geräusche 

beim Abspielen e ines Pornofi lmes sexuell belästigt worden. 

Ergebnis: 

Prüfungsergebnis (keine Arbeitgeberverantwortl ichkeit gemäß § 2 Abs. 1 a Z 2 

iVm 1 b G leichbG, jedoch Feststel lung der sexuellen Belästigung durch die 

Arbeitskol legen als Vorfrage) 

Verfahrensdauer: 

25. März 1 996 bis 24. Ju l i  1 997 

Antrag 6/96 (GBK 74/96), 

eingebracht durch die Gleichbehandlungsanwaltschaft am 4. Juni 1 996 

Arbeitgeber/in :  

EDV-Unternehmen 

wegen: 

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 Z 1 GleichbG (Begründung des Arbeitsverhältnisses) 

Antragsinhalt: 

Die Betroffene habe sich telefonisch auf ein Stel len inserat beworben und sei m it 

der Begründung abgelehnt worden, daß sie als Mutter zweier Kleinkinder n icht 

für die Position in Frage komme. 

Ergebnis: 

Prüfungsergebnis (eine unmittelbare Diskriminierung der Frau bei der Begrün­

dung des Arbeitsverhältnisses ist nicht auszuschl ießen).  

Verfahrensdauer: 

4.  Juni  1 996 bis 26. Februar 1 997 

Antrag 7/96 (GBK 75/96), 

eingebracht durch die AK Wien am 25. Juni 1 996 

Arbeitgeberlin: 

Ambulatorium 
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wegen: 

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 a Z 1 und 1 b G leichbG (sexuel le Belästigung durch Arbeitgeber) 

Antragsinhalt :  

Die Betroffene sei durch ihren Vorgesetzten verbal und körperlich sexuel l  be­

läst igt worden. 

Ergebnis :  

Vorschlag gemäß § 6 Abs. 2 GleichbG wegen Diskrimin ierung gemäß § 2 

Abs. 1 a Z 1 iVm 1 b GleichbG (sexuelle Belästigung durch den Arbeitgeber) 

Verfahrensdauer: 

21 . Juni  1 996 bis 1 4. Apri l 1 997 

Antrag 8/96 (GBK 76/96) 

eingebracht durch die AK Steiermark am 21 . Oktober 1 996 

Arbeitgeber/in:  

Automobi lwerk 

wegen: 

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 a Z 2 iVm 1 b GleichbG (Arbeitgeberverantwort l ichkeit bei sexuel ler 

Belästigung durch Dritte) 

Antragsinhalt: 

D ie Betroffene sei durch einen Mitarbeiter verbal sexuel l  belästigt worden. 

Ergebnis :  

Prüfungsergebnis (die sexuel le Belästigung durch den Arbeitskol legen kann 

nicht ausgeschlossen werden, das E ingehen auf die Frage der Arbeitgeberver­

antwort l ichkeit erübrigte s ich somit . )  

Verfahrensdauer: 

2 1 . Oktober 1 996 bis 9. Oktober 1 997 

Antrag 9/96 (GBK 77/96), 

eingebracht durch die G leichbehand lungsanwaltschaft am 5. November 1 996 

Arbeitgeber/in :  

Gastronomieunternehmen 

wegen: 
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Verletzung des G leichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 a Z 2 iVm 1 b G leichbG (Arbeitgeberverantwortl ichkeit bei sexuel ler 

Belästigung durch Dritte) 

Antragsinhalt: 

Die Betroffene sei durch einen Mitarbeiter verbal und massiv körperl ich sexuel l  

belästigt worden. 

Ergebnis: 

Vorschlag gemäß § 6 Abs .  2 GleichbG wegen Diskriminierung gemäß § 2 Abs. 

1 a Z 2 iVm 1 b GleichbG (Feststel lung der Arbeitgeberverantwortl ichkeit, da 

keine angemessene Abhi lfe der sexuel len Belästigung geschaffen wurde) 

Verfahrensdauer: 

5. November 1 996 bis 1 4. Apri l 1 997 

Antrag 1 0/96 (GBK 78/96), 

eingebracht durch die Anwältin für Gleichbehandlungsfragen am 5. November 

1 996 

Arbeitgeber/in: 

Versicherungsunternehmen 

wegen: 

Verletzung des Gleichbehand lungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 Z 6 GleichbG (sonstige Arbeitsbedingungen) 

Antragsinhalt: 

Nach anfängl icher berufl icher Weiterentwicklung sei die Beschwerdeführerin be­

rufl ich degradiert und versetzt worden . 

Ergebnis:  

Antragsrückziehung aufgrund einer einvernehml ichen Lösung mit dem Arbeitge­

ber. 

Verfahrensdauer: 

5 .  November 1 996 bis 4. Februar 1 997 

Antrag 1 1/96 (GBK 79/96), 

eingebracht durch die Arbeitnehmerin am 5. Dezember 1 996 

Arbeitgeberl in :  

Theater 
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wegen: 

Verletzung des G leichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 Z 5 G leichbG (berufl icher Aufstieg) 

Antragsinha lt: 

Der Antragstel lerin sei trotz Zusatzqual ifikationen eine Beförderung verweigert 

worden. 

Ergebnis :  

Abtretung an die Bundes-Gleichbehandlungskommission wegen 

Unzuständigkeit der G leichbehandlungskommission 

Verfahrensdauer: 

22. November 1 996 bis 26. Juni 1 997 

Antrag 1 2/97 (GBK 80/97), 

eingebracht durch die Anwältin für Gleichbehandlungsfragen am 1 6. Jänner 

1 997 

Arbeitgeberlin: 

Erzeugung von Musikinstrumenten 

wegen: 

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 a Z 2 iVm 1 b GleichbG (Arbeitgeberverantwort l ichkeit bei sexuel ler 

Belästigung durch Dritte) 

Antragsinhalt: 

D ie Beschwerdeführerin sei von einem Mitarbeiter verbal und körperl ich sexuel l  be­

lästigt worden. 

Ergebnis: 

Antragsrückziehung durch die Gleichbehandlungsanwaltschaft am 1 .  Oktober 

1 997 

Verfahrensdauer: 

1 6. Jänner 1 997 bis 1 .  Oktober 1 997 
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Antrag 1 3/97 (GBK 81 /97), 

eingebracht durch die Gleichbehandlungsanwaltschaft am 3. Februar 1 997 

Arbeitgeber/i n :  

Gastronomieunternehmen 

wegen: 

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 a Z 1 iVm 1 b G leichbG (sexuel le Belästigung durch den Arbeitgeber) 

Antragsinhalt :  

Die Beschwerdeführerin sei von ihrem Vorgesetzten verbal und körperl ich sexuell 

belästigt worden. 

Ergebnis :  

Antragsrückziehung am 21 . Mai 1 997 durch die Gleichbehandlungsanwaltschaft 

infolge einer pauschalen Schadenersatzleistung des Arbeitgebers an die Frau 

Verfahrensdauer: 

3. Februar 1 997 bis 21 . Mai 1 997 

Antrag 1 4/97 (GBK 82/97), 

Da der Antrag am Tag nach E inbringen zurückgezogen wurde, erfolgte keine 

Behandlung in der Kommission. 

Antrag 1 5/97 (GBK 83/97), 

eingebracht durch die Gleichbehand lungsanwaltschaft am 21 . Februar 1 997 

Arbeitgeber/in: 

Industrieunternehmen 

wegen: 

Verletzung des G leichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs.  1 Z 2 G leichbG (Entgelt) 

Antragsinhalt: 

Die Lohngestaltung des Unternehmens sei n icht nachvol lziehbar und geschlechts­

spezifisch sehr unterschied l ich gewesen . 

Ergebnis: 

Vorschlag gemäß § 6 Abs . 2 GleichbG wegen D iskrimin ierung gemäß § 2 Abs. 1 

Z 2 GleichbG (Entgelt) 

Verfahrensdauer: 
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2 1 . Februar 1 997 bis 24. Ju l i  1 997 

Antrag 1 6/97 (GBK 84/97), 

eingebracht durch die Gleichbehandlungsanwaltschaft am 7. März 1 997 

Arbeitgeber/in :  

H i lfsorganisation im Non-Prqfit-Bereich 

wegen: 

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß § 2 Abs. 1 a Z 2 iVm 1 b 

G leichbG (Arbeitgeberverantwortl ichkeit bei sexueller Belästigung durch Dritte) 

Antragsinhalt: 

Die Beschwerdeführerin sei von ihrem Vorgesetzten verbal und körperl ich sexuel l  

belästigt worden. 

Ergebnis: 

Prüfungsergebnis (Keine Arbeitgeberverantwortl ichkeit infolge angemessener 

Abh i lfe durch den Arbeitgeber. Das Vorl iegen einer sexuel len Belästigung als 

Vorfrage konnte glaubhaft gemacht werden. ) 

Verfahrensdauer: 

7. März 1 997 bis 9 .  Oktober 1 997 

Antrag 1 7/97 (GBK 88/97), 

eingebracht durch einen Rechtsanwalt am 31 . Ju l i  1 997 

Arbeitgeber/in :  

Friseurmeister 

wegen: 

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 a Z 1 iVm 1 b G leichbG (sexuel le Belästigung durch den Arbeitgeber) 

Antragsinhalt 

Der Arbeitgeber habe die Beschwerdeführerin wiederholt verbal sowie durch 

Anbringen e iner Videokamera am WC sexuel l  belästigt. 
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Ergebnis :  

Vorsch lag gem. § 6 Abs.2 GleichbG wegen Diskriminierung gem. § 2 Abs. 1 a 

Z 1 iVm 1 b GleichbG (sexuelle Belästigung durch den Arbeitgeber) 

Verfahrensdauer: 

31 . Ju l i  1 997 bis 1 7 . Dezember 1 997 
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3. OFFENE ANTRÄGE: 

------------------------------------

Der jewei l ige Verfahrensstand bezieht sich auf den Stichtag 31 . Dezember 1 997 . 

Antrag 1 /94-96 (GBK 46/94), 

amtswegiges Verfahren der Gleichbehandlungskommission über a l lgemeine 

Probleme des Verfahrens wegen sexuel ler Belästigung gemäß § 5 Gleichbe­

handlungsgesetz seit 23. August 1 994. 

Verfahrensstand: 

in Diskussion 

Antrag 2/94-96 {GBK 48/94}, 

eingebracht durch die Arbeiterkammer Tirol am 20. Oktober 1 994 

Arbeitgeber/in: 

Versicherungsunternehmen 

wegen: 

Verletzung des Gleichbehand lungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 a Z 2 iVm 1 b GleichbG (Arbeitgeberverantwort l ichkeit bei sexuel ler 

Belästigung durch Dritte) 

Antragsinha lt: 

Die Antragstel lerin sei mehrmals von drei Arbeitskol legen verbal sexuell 

belästigt worden, etwa durch obszöne auf einem Anrufbeantworter festgehaltene 

Te lefonate, durch Zusenden vulgärer Ansichtskarten sowie durch anzügl iche 

Bemerkungen im Zuge einer betriebl ichen Abschiedsfeier. 

Verfahrensstand: 

Ruhen 

Antrag 3/94-96 (GBK 5 1/94), 

eingebracht durch die Gleichbehandlungsanwaltschaft am 1 6. Dezember 1 994 

auf Erstel lung eines Gutachtens gemäß § 5 GIBG 
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Antragsinhalt: 

Erarbeitung von Beurtei lungskriterien für einen Verstoß gegen § 2c GIBG 

(gesch lechtsneutrale Stel lenausschreibung) .  In d iesem Zusammenhang klä­

rungsbedürftig erscheint etwa der Ausschreibungsbegriff (gelten Radio-, Fern­

seh-, Teletexteinschaltungen, Telefax sowie andere nachrichtentechnische Da­

tenträger als Ausschreibungen?, können Ausschreibungen auch münd l ich erfol­

gen?, etc. ) und die Frage, wann ein Begriff als gesch lechtsneutral zu werten ist. 

Verfahrensstand: 

in Diskussion 

Antrag 4/95-97 (GBK 65/95), 

eingebracht durch die Gleichbehandlungsanwaltschaft am 1 .  August 1 995 auf 

Erstel lung eines Gutachtens über Fragen der Verletzung des Gleichbehand­

lungsgebotes durch branchenübl iche Vorgangsweisen im Zusammenhang mit 

T ei Izeitbeschäftigten. 

Verfahrensstand: 

in  Diskussion 

Antrag 5/97 (GBK 85/97), 

eingebracht durch die Gleichbehandlungsanwaltschaft am 28. Jul i  1 997 

Arbeitgeberlin: 

Industrieunternehmen 

wegen :  

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 a  Z 2 iVm 1 b  und Abs. 1 Z 4 ,  Z 5,  Z 6 und Z 7 GleichbG 

(Arbeitgeberverantwortl ichkeit bei sexuel ler Belästigung durch Dritte, innerbe­

triebl iche Aus- und Weiterbi ldung, berufl icher Aufstieg, sonstige Arbeitsbedin­

gungen sowie Beendigung des Arbeitsverhältnisses) 

Antragsinhalt: 

Die Beschwerdeführerin sei mit der Zusage, die Büroleitung zu übernehmen , 

eingetreten.  Es sei zu verbalen und körperl ichen sexuellen Belästigungen sei­

tens ihres unmittelbaren Vorgesetzten gekommen. Die Büroleitung habe bis dato 

niemand erhalten, es sei aber ein männl icher, jüngerer Kol lege systematisch a ls 

Nachfolger aufgebaut worden . Die Beschwerdeführerin sei  gekündigt worden. 
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Verfahrensstand: 

Ermitt lungsverfahren 

Antrag 6/97 (GBK 86/97), 

eingebracht durch die G leichbehandlungsanwaltschaft am 28. Jul i  1 997 

Arbeitgeberlin: 

Sozialversicherungsträger 

wegen :  

Verletzung des G leichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 Z 5 (berufl icher Aufstieg) 

Antragsinhalt: 

Die Gleichbehandlungskommission habe im Fall GBK 7 1 /96 (vergleiche Antrag 

4/96, Seite 6 des gegenständl ichen Berichtes) die Ansicht vertreten, daß die 

Beschwerdeführerin bei  der Besetzung einer stel lvertretenden Abtei lungslei­

tungsfunktion gegenüber einem männl ichen Kol legen benachtei l igt wurde. Im  

gegenständl ichen Fal l  sei nunmehr d ie  Abtei lungsleitung vakant geworden, die 

wiederum jener männl iche Kol lege erhalten habe. Die Beschwerdeführerin sei 

daher zum zweiten Mal übergangen und geschlechtsspezifisch d iskriminiert wor­

den. 

Verfahrensstand: 

E rm ittl ungsverfahren 

Antrag 7/97 (GBK 87/97), 

eingebracht durch die AK Wien am 30. Ju l i  1 997 

Aufgrund der Unvol lständigkeit des Antrages wurde d ieser von der Kommission 

noch nicht behandelt. 

Antrag 8/97 (GBK 89/97), 

eingebracht durch die AK Wien am 8. August 1 997 

Arbeitgeberlin :  

Bewachungsgewerbe 

wegen: 

Verletzung des G leichbehandlungsgebotes gemäß 
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§ 2 Abs. 1 a Z 2 iVm 1 b und Abs. 1 Z 7 GleichbG (Arbeitgeberverantwortl ichkeit 

bei sexueller Belästigung durch Dritte, Beendigung des Arbeitsverhältnisses) 

Antragsinhalt: 

Die Beschwerdeführerin sei von einem Mitarbeiter verbal sexuel l  belästigt wor­

den und letztl ich unter einem Vorwand gekündigt worden. 

Verfahrensstand: 

Ermittlungsverfahren 

Antrag 9/97 (GBK 90/97), 

eingebracht durch die Gleichbehandlungsanwaltschaft am 22 . August 1 997 

Arbeitgeber/in: 

F lugunternehmen 

wegen: 

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 Z 4 ,  6 und 7 GleichbG ( innerbetriebl iche Aus- und Weiterbi ldung, 

sonstige Arbeitsbedingungen und Beendigung des Arbeitsverhältnisses) 

Antragsinhalt :  

Die Beschwerdeführerin sei seit 1 .  September 1 994 als P i lotin bei der Arbeitge­

berin beschäftigt. Aufgrund eines Ankaufes eines anderen Flugzeugtypes sei 

vom Flugunternehmen von der Beschwerdeführerin als Bedingung für eine Um­

schulung die Absolvierung eines JTI verlangt worden, obwohl es s ich dabei um 

einen Tei l  der Selektion für Bewerberinnen handle und s ie d iese Selektion be­

reits vor längerer Zeit abgesch lossen hat. Im Ansch luß daran habe die Be­

schwerdeführerin eine Check-Session absolvieren müssen , die übl icherweise 

nur bei Selektionskandidatinnen vorgenommen werde. Check und Wiederho­

lungscheck seien negativ beurteilt worden, sodaß es zur Auflösung des Dienst­

verhältnisses gekommen sei. Da der JTI von der Beschwerdeführerin nach 

Rückkehr aus ihrem Mutterschaftskarenzurlaub abverlangt worden sei , l iege der 

Schluß einer gezielt geschlechtsspezifischen D iskriminierung nahe. 

Verfahrensstand: 

Ermitt lungsverfahren 

Antrag 1 0/97 (GBK 91 /97), 

eingebracht durch eine Rechtsanwältin am 1 8. September 1 997 
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Arbeitgeber/in: 

Unternehmen für Personalsuche 

wegen :  

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2c GleichbG (geschlechtsneutrale Stellenausschreibung) 

Antragsinhalt :  

Aufgrund eines Inserates in einer Tageszeitung habe sich die Beschwerdeführe­

rin beworben. Es sei jedoch von der F i rma mitgeteilt worden, daß der Auftragge­

ber ausdrückl ich einen Herren zur Verstärkung seines Teams wünsche. 

Verfahrensstand: 

Ermitt lungsverfahren 

Antrag 1 1 /97 (GBK 92/97), 

eingebracht durch d ie Gleichbehandlungsanwaltschaft am 1 6. Oktober 1 997 auf 

Erstel lung e ines Gutachtens über Fragen der Verletzung des Gleichbehand­

lungsgebotes gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 GleichbG durch den Pensionskassenkol lek­

t ivvertrag der Banken im Zusammenhang mit Tei lzeitbeschäftigten . 

Verfahrensstand: 

in  D iskussion 

Antrag 1 2/97 (GBK 93/97), 

abgetreten durch die Bundes-Gleichbehandlungskommission am 1 7 . Oktober 

1 997 

Arbeitgeberlin: 

E inrichtung für Deutsch-Kurse 

wegen:  

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 Z 1 GleichbG ( Begründung des Arbeitsverhältnisses) 
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Antragsinhalt : 

Die Beschwerdeführerin habe sich am 1 6. Dezember 1 996 für die ausgeschrie­

bene Ste l le beworben. Trotz eines sehr positiv verlaufenden Vorstel lungsge­

spräches habe sie die Stel le jedoch nicht erhalten . Intern und informel len Infor­

mationen zufolge sei der Grund darin gelegen, daß die Beschwerdeführerin eine 

Frau sei .  

Verfahrensstand: 

Ermitt lungsverfahren 

Antrag 1 3/97 (GBK 94/97), 

eingebracht durch die AK Wien am 21 . November 1 997 

Arbeitgeber/in: 

Handelsunternehmen 

wegen:  

Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes gemäß 

§ 2 Abs. 1 Z 5 und 6 GleichbG (berufl icher Aufstieg und sonstige Arbeitsbed in­

gungen) 

Antragsinhalt: 

Die Beschwerdeführerin habe seit 1 .  Oktober 1 985 ein D ienstverhältnis zur Ar­

beitgeber ln .  Im Zuge einer Betriebsübergabe aufgrund eines Verkaufes, der mit 

3 1 . Dezember 1 997 erfolgen sol le, sei am 30. September 1 997 an die 

Dienstnehmerin eine Kündigung ergangen. Die Beschwerdeführerin sei als e in­

zige gekündigt worden , die männl ichen Kol legen seien in den verkauften Betrieb 

mit a l len Rechten und Pfl ichten mitübernommen worden. Der Beschwerdeführe­

rin sei mitgetei lt worden, daß der neue Betriebsinhaber keine Frauen zu be­

schäftigen wünsche und der Posten der Beschwerdeführerin mit einer männ­

l ichen Ganztagskraft (die Beschwerdeführerin sei 28 Stunden pro Woche be­

schäft igt)  besetzt werde. 

Verfahrensstand: 

Ermittlungsverfahren 
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Bericht 

ü be r  d ie Weiterentwickl u ng 

des G le i c h behand l u ngsgesetzes 

1 997 

III-168 der Beilagen XX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 135 von 141

www.parlament.gv.at



GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ 

1 .  Vierte Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz 

Der Entwurf für die v ierte Novel le zum Gleichbehandlungsgesetz wurde - wie 

schon im Bericht über d ie Vol lziehung des G leichbehandlungsgesetzes für das 

Jahr 1 996 angekünd igt - im Jahr 1 997 als Regierungsvorlage in den Nationalrat 

eingebracht und Anfang 1 998 vom Parlament besch lossen. 

Durch d iese Novel le ,  BGB! .  I Nr. 44/1 998, die am 1 .  Mai 1 998 in Kraft getreten ist, 

wurden Verbesserungen bei der Vol lziehung des Gleichbehandlungsgesetzes 

durch die Gleichbehandlungsanwaltschaft und die Gleichbehandlungskommission 

herbeigeführt .  

Wichtigster Punkt der Novel le ist d ie Regional isierung der Gleichbehandlungsan­

waltschaft durch E inrichtung von Regionalbüros der Anwält in für Gleichbehand­

lungsfragen und Beste l lung von Reg ionalanwältinnen als Leiterinnen d ieser Bü­

ros. Dadurch sol l  d ie praktische Durchsetzung der bestehenden rechtl ichen Be­

schwerdemög l ichkeiten in den Reg ionen erleichtert werden. Die E inrichtung der 

Reg ionalbüros und die Festlegung ihres ört l ichen und fachl ichen Wirkungsberei­

ches so l l  durch Verordnung des Bundeskanzlers erfolgen. 

Darüber h inaus wird in  der Novel le klargestel lt ,  daß sexuel le Belästigung durch 

einen Dritten ( Kol lege, Kunde) und somit e ine D iskrimin ierung auch dann vorl iegt, 

wenn dem Arbeitgeber keine schuldhafte Unterlassung angemessener Abhi lfe an­

zulasten ist .  

Außerdem regelt d ie Novel le verfahrensrechtl iche Angelegenheiten, wie insbe­

sondere Ersatz der Fahrt- und Aufenthaltskosten für Auskunftspersonen und 

Festlegung 'der Zeitpunkte für die Aufhebung der Fristenhemmung für die gericht­

l iche Geltendmachung von Ansprüchen nach dem Gleichbehandlungsgesetz. 

D ie Novel le enthält weiters Änderungen betreffend Vorsitz und Entsendung der 

M itg l ieder in d ie Gleichbehandlungskommission und eine Regelung über d ie Ver­

trau l ichkeit der S itzungen der Gleichbehand lungskommission. 
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2. Fünfte Novelle zum Gleichbehandlungsgesetz 

Im Herbst 1 997 wurden zwischen dem Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales und dem Bundeskanzleramt ·(Büro der Frauenministerin und Gleich­

behandlungsanwaltschaft) Gespräche über eine weitere - größere - Novel le zum 

Gleichbehandlungsgesetz aufgenommen. Es ist beabsichtigt, dazu im Herbst 

1 998 die Sozia lpartnergespräche aufzunehmen. 

Gegenstand der Sozialpartnergespräche sol len insbesondere folgende Punkte 

sein: 

- Schaffung von Instrumentarien, die eine verstärkte Kontrol le und Durchsetzung 

des G leichbehandlungsgesetzes ermögl ichen 

- U msetzung der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes zum Schadenersatz­

anspruch bei Diskriminierung bei Begründung des Arbeitsverhältnisses und 

beim berufl ichen Aufstieg 

- Umsetzung der Entsende-Richtl inie der Europäischen Union 

- Beweislasterleichterung bei sexueller Belästigung 

- Verbesserung der Beweislastregelung insgesamt 

VOLLZIEHUNG DES GLEICHBEHANDLUNGSGESETZES 

DURCH DIE GERICHTE 

Verletzungen des Gleichbehandlungsgebotes können nicht nur bei der Gleichbe­

handlungskommission beim Bundeskanzleramt, sondern unmittelbar bei Gericht 
, .  0 '  " " .  

geltend gemacht werden, wobei G leichbehandlungskommission und Gericht unab­

hängig voneinander angerufen werden können. Von der Mögl ichkeit der gericht­

l ichen Geltendmachung des Anspruches auf Gleichbehandlung wird aber in der 

Praxis nur selten Gebrauch gemacht. 

E ine systematische Erfassung der zum Gleichbehandlungsgesetz ergangenen Ent­

scheidungen l iegt nicht vor. Dem Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und So­

ziales ist aus dem Jahr 1 997 nur eine Entscheidung bekannt, die s ich mit dem 
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Gleichbehandlungsgesetz, näml ich der Frage der Arbeitgeber-Verantwortl ichkeit , 

befaßt: 

Das Oberlandesgericht Wien hat mit Erkenntnis vom 1 1 . Apri l 1 997 , 8 Ra 40/97d ,  

festgestel lt , daß d ie sexuel le Belästigung e iner Arbeitnehmerin ,  d ie durch das Erst­

gericht (Urtei l des Arbeits- und Sozialgerichtes Wien vom 23. September 1 996, 

GZ 5 Cga 79/95 p-33) als Vorfrage für das Vorl iegen einer gerechtfert igten Entlas­

sung des Belästigers festgestel l t  wurde, auch dann einen Entlassungsgrund dar­

stel l t ,  wenn d ie Belästigte in  einem fremden Dienstleistungsbetrieb beschäft igt ist 

und nur ihre Arbeits le istung im g leichen Betrieb wie der Belästiger erbringt. 

D ie Einstufung als "Mitbedienstete" im S inne des § 27 Z 6 Angestel ltengesetz ist 

gerechtfert igt ,  wei l  dieser Begriff a l le vom oder für den gleichen Arbeitgeber unter 

seiner Verantwort l ichkeit beschäftigten Personen umfaßt, unabhängig davon, ob m it 

ihnen e in D ienstvertrag begründet wurde oder nicht. Den Unternehmer trifft zweifel­

los gegenüber al len für ihn Beschäftigten die Sorgfalts- und Fürsorgepfl icht. 

Der Berufung der klagenden Partei (des Belästigers) wurde daher n icht Folge gege­

ben. 

GLEICHBEHAN DLUNG VON FRAU UND MAN N 

NACH DEM EU-RECHT 

Im Jahr 1 997 wurden folgende Akt iv itäten gesetzt: 

I. Verbindliche Rechtsakte : 

A. Primärrecht 

Vertrag von Amsterdam: 

Erweiterung der Bestimmungen über Gleichbehandlung von Frau und Mann 

Der am 2 .  Oktober 1 997 unterzeichnete Vertrag von Amsterdam wird nach Ratifizie­

rung durch a l le Mitgl iedstaaten in Kraft treten. 

Bisher bot der EGV h insichtl ich Gleichbehandlung von Mann und Frau nur eine 

Rechtsgrund lage für Maßnahmen zur Beseitigung der Lohndiskrimin ierung. 
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Der Vertrag von Amsterdam schafft endl ich eine solide Rechtsgrundlage (Art. 1 4 1  

EGV anstel le des bisherigen Art. 1 1 9) für Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Grundsatzes der Chancengleichheit und d�r G leichbehandlung von Frauen und 

Männern in Arbeits- und Beschäftigungsfragen. Bei der Setzung all d ieser Maßnah­

men hat das Europäische Parlament ein Veto-Recht. 

Weiters wurde eine neue al lgemeine Kompetenzgrundlage für Maßnahmen zur Be­

kämpfung von Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der 

ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 

des Alters oder der sexuel len Ausrichtung geschaffen (Artikel 1 3  EGV). 

Schl ießl ich stel lt der Vertrag von Amsterdam ausdrückl ich klar, daß spezifische 

Vergünstigungen zur Verhinderung oder zum Ausgleich von berufl ichen Benachtei­

l igungen eines unterrepräsentierten Geschlechtes zulässig sind (Art. 1 41 Abs. 4 

EGV) . 

B. Sekundärrecht 

1 .  "Eltemurlaubsrichtlinie" 

Die Richtl in ie 96/34/EG zu der von UNICE, CEEP und EGB geschlossenen Rah­

menvereinbarung über Elternurlaub wurde mit der Richtl in ie 97f75/EG des Rates 

vom 1 5. Dezember 1 997 auf das Vereinigte Königreich ausgedehnt. 

(ABl Nr. l 1 0  vom 1 6. 1 . 1 998 S. 24) 

Zu d ieser Richtl in ie hat die UEAPME (Europäische Union des Handwerks und der 

Klein- und Mittelbetriebe) eine Klage auf Nichtigerklärung beim EuGH eingebracht, 

da sie mangels Betei l igung von Vertretern der Klein- und Mittelbetriebe an den Ver­

handlungen das ordnungsgemäße Zustandekommen dieser Richtl inie ebenfal ls be­

streitet. Die Zurückweisung in erster Instanz wurde angefochten. 

Österreich hat d ie Verlängerung der Umsetzungsfrist (Frage der Schaffung e ines 

originären Anspruchs des Vaters auf Karenzurlaub ) um ein Jahr beantragt, da das 

Ergebnis des Verfahrens auf Nichtigerklärung der Richtl in ie abgewartet werden sol l .  

2.  "Beweislastrichtl inie" 

Die Richtl in ie über d ie Beweislast bei Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 

wurde am 1 5. Dezember 1 997 angenommen und ist von den Mitgl iedstaaten (außer 

dem Vereinigten Kön igreich) bis 20. 1 .  2000 umzusetzen (ABl Nr. 1 4  vom 20. 1 . 1 998 
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S .  6-8) .  Gleichzeit ig wurde eine pol it ische Einigung erzielt, die Richtl in ie auf das 

Verein igte Kön igreich auszudehnen . 

D ie Richtl in ie s ieht eine Verlagerung der Beweislast in Fäl len einer D iskrimin ie­

rung aufgrund des Geschlechts vor: 

D ie klagende Person (Arbeitnehmerln) muß Tatsachen g laubhaft machen,  d ie das 

Vorliegen e iner D iskrimin ierung vermuten lassen; 

Der Beklagte (Arbeitgeberln )  muß den Gegenbeweis erbringen, daß der Grundsatz 

der Gleichbehand lung nicht verletzt wurde. 

( D iese Richt l in ie 94/45/EG wurde am 4. Juni 1 998 auf das Vereinigte Königreich 

ausgedehnt. ) 

3. "Tei lzeitrichtl inie" 

Die von der UN ICE (Union der Industrien der Europäischen Gemeinschaft) ,  CEEP 

(Verein igung europäischer Arbeitgeber öffentl icher Unternehmen) und EGB 

(Europäischer Gewerkschaftsbund) geschlossene Rahmenvereinbarung über Tei l­

zeitarbeit vom 6 .  Juni  1 997 (ABL Nr. 1 4  vom 20. 1 . 1 998 S .  9-1 4) schafft ein Diskri ­

minierungsv'erbot von Tei lzeitbeschäftigten gegenüber vergleichbaren Voll­

zeitbeschäftigten hinsicht l ich der Arbeitsbed ingungen. Aus objektiven Gründen 

kann von d iesem Grundsatz abgegangen werden. Sozialversicherungsrechtl iche 

Regelungen sind nicht enthalten. 

Durch die Richt l in ie 97/8 1 /EG des Rates vom 1 5 . Dezember 1 997 wurden d ie M it­

g l iedstaaten (außer das Vereinigte Königreich) verpfl ichtet, die erforderl ichen Vor­

schriften zu erlassen, um dem Rahmenübereinkommen der Sozialpartner innerstaat­

l ich bis 20. Jänner 2000 zu entsprechen. D ie Richt l in ie wurde durch die 

RL 98/23/EG vom 7 .  Apri l 1 998 auf das Vereinigte Königreich ausgedehnt 

(ABL Nr. L 1 31 vom 5 .5 . 1 998 S .  1 0 ) .  

Das D iskrimin ierungsverbot ist im österreich ischen Arbeitsrecht bereits verwirkl icht. 

Beim EuGH ist eine Klage der U EAPME (Europäische Union des Handwerks und 

der Klein- und Mittelbetriebe) auf Nichtigerklärung der RL 97/81 /EG anhäng ig .  D ie 

UEAPME bestreitet das ordnungsgemäße Zustandekommen der Richt l in ie ,  da Ver­

treter der Klein- und M ittelbetriebe an den Verhandlungen n icht betei l igt waren. 
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1 1 .  Richtl inienvorschläge 

Änderungsvorschlag zur Gleichbehandlungsrichtlinie 

Die Beratungen zum Vorschlag der Kommission (KOM [96] 93 endg. ) für eine RL 

des Rates zur Änderung der RL 76/207/EWG des Rates zur Verwirkl ichung des 

Grundsatzes der G leichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtl ich Zugangs 

zur Beschäftigung, zur Beq.Jfsausbi ldung und zum berufl ichen Aufstieg sowie in  be­

zug auf d ie Arbeitsbedingungen wurden wegen der Erweiterung der Bestimmungen 

des EGV über die Gleichbehandlung von Frau und Mann durch den Vertrag von 

Amsterdam und der jüngsten Judikatur des EuGH (Rs. Marschal l )  unterbrochen. 
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